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Art 20  (3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und 
die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunde n. 
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§ 81 Hochverrat gegen den Bund 
(1) Wer es unternimmt, mit Gewalt oder durch Drohun g mit Gewalt 
1. den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu be einträchtigen oder 
2. die auf dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deuts chland beruhende verfassungsmäßige 
Ordnung zu ändern, wird mit lebenslanger Freiheitss trafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter 
zehn Jahren bestraft. 
(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freihe itsstrafe von einem Jahr bis zu zehn 
Jahren.  
§ 92  
(2) Im Sinne dieses Gesetzes sind Verfassungsgrunds ätze 
1. das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen  und Abstimmungen und durch 
besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehende n Gewalt und der Rechtsprechung 
auszuüben und die Volksvertretung in allgemeiner, u nmittelbarer, freier, gleicher 
und geheimer Wahl zu wählen, 
2. die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsm äßige Ordnung und die Bindung der 
vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Gese tz und Recht, 
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Eine Rechtsnorm eines anderen Staates ist nicht anz uwenden, wenn ihre 
Anwendung zu einem Ergebnis führt, das mit wesentli chen Grundsätzen des 
deutschen Rechts offensichtlich unvereinbar ist. Si e ist insbesondere nicht 
anzuwenden, wenn die Anwendung mit den Grundrechten unvereinbar  ist. 	
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Art 101  (1)  Ausnahmegerichte sind unzulässig. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter 
entzogen werden.  
GVG § 1 
Die richterliche Gewalt wird durch unabhängige, nur  dem Gesetz unterworfene Gerichte 
ausgeübt. 
GVG § 16  
Ausnahmegerichte sind unstatthaft. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen  
werden.  
�
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Art 103 (1) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör . 
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BVerfG, 1 BvR 622/98 vom 15.4.2004, Absatz-Nr. (1 - 15), 
 
Ein Handzeichen ( Paraphe ) ist keine hier ausreichende Unterschrift, § 104 Rn 15 , § 129 Rn 
31. Namensabkürzungen ( Paraphe), § 170 Rn 10, § 216 Rn 12, § 317 Rn 8, BGH VersR 90, 
673, Brdb Rfleger 98, 208 , Köln Rpfleger 91, 198 (je: Rpfl.). Dies gilt auch bei einer 
Verfügung des Urkundsbeamten, Düss. Rfl. 89, 276. 
 
4. Bei einem Verstoß, einem nicht auszurottenden Übel, liegt rechtlich nur ein Entwurf vor, 
Üb 12 vor § 300, BGH NJW 80, 1167, Karlsr. FamRZ 99, 452. es setzt keine Notfrist in lauf, 
BGH NJW 95, 933, auch keine andere Frist. Dann hilft auch kein Nichtabhilfebeschluß auf 
Beschwerde, Karlsr. Fam RZ 99, 452. 
BVerfG, 1 BvR 622/98 vom 15.4.2004, Absatz-Nr. (1 - 15) 
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(1) 1Ist das Urteil mit den Gründen nicht bereits vollständig in das Protokoll aufgenommen 
worden, so ist es unverzüglich zu den Akten zu bringen. 2Dies muß spätestens fünf Wochen 
nach der Verkündung geschehen; diese Frist verlängert sich, wenn die Hauptverhandlung 
länger als drei Tage gedauert hat, um zwei Wochen, und wenn die Hauptverhandlung länger 
als zehn Tage gedauert hat, für jeden begonnenen Abschnitt von zehn 
Hauptverhandlungstagen um weitere zwei Wochen. 3Nach Ablauf der Frist dürfen die 
Urteilsgründe nicht mehr geändert werden. 4Die Frist darf nur überschritten werden, wenn 
und solange das Gericht durch einen im Einzelfall nicht voraussehbaren unabwendbaren 
Umstand an ihrer Einhaltung gehindert worden ist. 5Der Zeitpunkt des Eingangs und einer 
Änderung der Gründe ist von der Geschäftsstelle zu vermerken. 

(2) 1Das Urteil ist von den Richtern, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben, zu 
unterschreiben. 2Ist ein Richter verhindert, seine Unterschrift beizufügen, so wird dies unter 
der Angabe des Verhinderungsgrundes von dem Vorsitzenden und bei dessen Verhinderung 
von dem ältesten beisitzenden Richter unter dem Urteil vermerkt. 3Der Unterschrift der 
Schöffen bedarf es nicht. 

(3) Die Bezeichnung des Tages der Sitzung sowie die Namen der Richter, der Schöffen, des 
Beamten der Staatsanwaltschaft, des Verteidigers und des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle, die an der Sitzung teilgenommen haben, sind in das Urteil aufzunehmen. 

(4) Die Ausfertigungen und Auszüge der Urteile sind von dem Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle zu unterschreiben und mit dem Gerichtssiegel zu versehen. 

F��&>�4�5� �����<�!����<<��������������������� �

(1) 1Die Urteile werden den Parteien, verkündete Versäumnisurteile nur der unterliegenden 
Partei zugestellt. 2Eine Zustellung nach § 310 Abs. 3 genügt. 3Auf übereinstimmenden 
Antrag der Parteien kann der Vorsitzende die Zustellung verkündeter Urteile bis zum Ablauf 
von fünf Monaten nach der Verkündung hinausschieben. 

(2) 1Solange das Urteil nicht verkündet und nicht unterschrieben ist, dürfen von ihm 
Ausfertigungen, Auszüge und Abschriften nicht erteilt werden. 2Die von einer Partei 
beantragte Ausfertigung eines Urteils erfolgt ohne Tatbestand und Entscheidungsgründe; dies 
gilt nicht, wenn die Partei eine vollständige Ausfertigung beantragt. 

(3) Ausfertigungen, Auszüge und Abschriften eines als elektronisches Dokument (§ 130b) 
vorliegenden Urteils können von einem Urteilsausdruck gemäß § 298 erteilt werden. 

(4) Die Ausfertigung und Auszüge der Urteile sind von dem Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle zu unterschreiben und mit dem Gerichtssiegel zu versehen. 

(5) 1Ausfertigungen, Auszüge und Abschriften eines in Papierform vorliegenden Urteils 
können durch Telekopie oder als elektronisches Dokument (§ 130b) erteilt werden. 2Die 
Telekopie hat eine Wiedergabe der Unterschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
sowie des Gerichtssiegels zu enthalten. 3Das elektronische Dokument ist mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu versehen. 
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(6) 1Ist das Urteil nach § 313b Abs. 2 in abgekürzter Form hergestellt, so erfolgt die 
Ausfertigung in gleicher Weise unter Benutzung einer beglaubigten Abschrift der 
Klageschrift oder in der Weise, dass das Urteil durch Aufnahme der in § 313 Abs. 1 Nr. 1 bis 
4 bezeichneten Angaben vervollständigt wird. 2Die Abschrift der Klageschrift kann durch den 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder durch den Rechtsanwalt des Klägers beglaubigt 
werden. 

1����#�����'(������&�	���6	
17� 	
Abs.(1): 

„Das Urteil ergeht im Namen des Volkes. (Es ist jedoch fraglich, in wessen Volkes Namen, 
denn früher ergingen die Urteile im Namen des Deutschen Volkes?). Es ist schriftlich 
abzufassen und von den Richtern, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben, zu 
unterzeichenen. Ist ein Richter verhindert seine Unterschrift beizufügen, so wird dies mit dem 
Hinderungs-Grund vom Vorsitzenden oder, wenn dieser verhindert ist, vom dienstältesten 
beisitzenden Richter unter dem Urteil vermerkt. Der Unterschrift eines ehrenamtlichen 
Richter bedarf es nicht. „ 

Ein Beschluss, ein Urteil wie auch Verträge (je 1 „Original“ für jeden Vertragspartner!) 
jeglicher Art müssen zur Rechtskrafterlangung unterschrieben sein, weil nur die Unterschrift 
seine Herkunft verbürgt. Im Kollegialgericht genügt die bloße Unterschrift des Vorsitzenden 
und des Berichterstatters nicht. 

(§129 Rn 8ff BGH Vers S.6 442, Karls. Fad RZ 99,452) 

Auch ein Handzeichen (Paraphe) ist keine hier ausreichende Unterschrift. 

( § 104 Rn 15, § 129 Rn 31). 

Namensabkürzungen (Paraphe) 

( §170 Rn, 10, § 216 Rn 12, § 317 Rn 8, BGH Verse 90, 673, Brdb Pfleger 98, 208, Köln 
Rpfleger 91,198 (jeRpfl). 

Dies gilt auch bei einer Verfügung des Urkundsbeamten. 

(Düss Rfz. 89,276) 

Bei einem Verstoß, einem nicht auszurottenden Übel, liegt rechtlich nur ein Entwurf vor! 

(Üb 12 vor § 300, BGH NJR 80, 1167, Karim Fam RZ 99,452) 

Es setzt keine Notfrist in Lauf, auch keine anderen Frist. 

(BGH NJW 95, 933) 
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Da hilft auch kein Nichtabhilfebeschluss auf Beschwerde. 

(Karlsr. Fam RZ 99,452) 

Damit ist das Gericht an die eigene Entscheidung gebunden, die auch durch keine weitere 
Entscheidung verändert werden kann. 

§317 ZPO Abs. 2 besagt: 

„Von einem Urteil oder Beschluss dürfen erst dann Ausfertigungen, 

Abzüge oder Abschriften gefertigt werden, wenn dieses im Original 

unterzeichnet wurde.“ 

Die kommentierende Fassung geht dabei im Detail sogar auf die Form ein, wie eine derartige 
Unterschrift erfolgt sein muss. Hier heißt es: 

8	9���������&���	'(�	��������	�:����	�����	���	
��	 ;����	(
��		

zumindest so wiedergegeben werden, dass über ihre Identität 

kein Zweifel aufkommen kann. Denn für den Zustellempfänger 

muss nachprüfbar sein, ob die Richter, die an der Entscheidung 

mitgewirkt haben, das Urteil auch unterschrieben haben. Deshalb 

genügt die Angabe „gez. -Unterschrift-„ nicht.“ 

(vgl. RGZ 159,25,26, BGH, Beschlüsse v. 14.7.1965 – VII ZB 6&65 = VersR 1965, 1075, v. 
15.04.1970 – VIII ZB 1/70 = VersR 1970, 623, v. 08.06.1972 = VersR 1972, 975, Urt. V. 
26.10.1972 – VII ZR 63/72 = VersR 1973, 87) 

Unter Beachtung Art. 20(2)S.1, 20(4) und 25 GG in Bezug auf § 81 und 220a StGB zu den 
Sondergesetzen und Bestimmungen der Besatzungsmächten gem. der 2. Proklamation des 
Kontrollrates vom 30.08.1945 (Amtsbl. S.4) durch die Oberbefehlshaber der stehenden 
Streitkräfte in Deutschland so bestimmt, hat durch das 7. Gesetz Nr. 4 vom 30.10.1945 
(Amtsbl. S.26) die Umgestaltung des deutschen Gerichtswesens in Übereinstimmung mit dem 
Gerichtsverfassungsgesetz vom 27.01.1877 in der Fassung vom 22.3.1924 (RGBl. 1/299) zu 
erfolgen. Ausgefertigt in Berlin, den 30.08.1945, unterschrieben durch D: Eisenhower, B.H. 
Robertson, L. Koeltz und J. Schukow. 

Alle Vorbehaltsrechte der Alliierten mit Wirkung vom 12.09.1944 gem. Londoner Protokoll 
nach Art. 1 des SHAEF Gesetzes Nr. 52 der USA haben weiterhin uneingeschränkte 
Gültigkeit. Dies haben die Alliierten nochmals im „Übereinkommen zur Regelung bestimmter 
Fragen in bezug auf Berlin“ vom 25.9.1990 (BGBl. 1990 II S. 1274) bekräftigt. Dies wird 
auch durch das „BRD-GG“ selbst durch Art. 139 GG bestätigt.�
�
�
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§ 33 VwVfG Beglaubigung von Dokumenten 
Teil II (Allgemeine Vorschriften über das Verwaltun gsverfahren)  

      Abschnitt 3 (Amtliche Beglaubigung)  
 

(1) Jede Behörde ist befugt, Abschriften von Urkunden, die sie selbst ausgestellt hat, 
zu beglaubigen. Darüber hinaus sind die von der Bundesregierung durch 
Rechtsverordnung bestimmten Behörden im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 und die nach 
Landesrecht zuständigen Behörden befugt, Abschriften zu beglaubigen, wenn die 
Urschrift von einer Behörde ausgestellt ist oder die Abschrift zur Vorlage bei einer 
Behörde benötigt wird, sofern nicht durch Rechtsvorschrift die Erteilung beglaubigter 
Abschriften aus amtlichen Registern und Archiven anderen Behörden ausschließlich 
vorbehalten ist; die Rechtsverordnung bedarf nicht der Zustimmung des 
Bundesrates. 
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(2) Abschriften dürfen nicht beglaubigt werden, wenn Umstände zu der Annahme 
berechtigen, dass der ursprüngliche Inhalt des Schriftstückes, dessen Abschrift 
beglaubigt werden soll, geändert worden ist, insbesondere wenn dieses Schriftstück 
Lücken, Durchstreichungen, Einschaltungen, Änderungen, unleserliche Wörter, 
Zahlen oder Zeichen, Spuren der Beseitigung von Wörtern, Zahlen und Zeichen 
enthält oder wenn der Zusammenhang eines aus mehreren Blättern bestehenden 
Schriftstückes aufgehoben ist. 

(3) Eine Abschrift wird beglaubigt durch einen Beglaubigungsvermerk, der unter die 
Abschrift zu setzen ist. Der Vermerk muss enthalten  

1.  die genaue Bezeichnung des Schriftstückes, dessen Abschrift beglaubigt wird, 
2.  die Feststellung, dass die beglaubigte Abschrift mit dem vorgelegten Schriftstück 

übereinstimmt, 
3.  den Hinweis, dass die beglaubigte Abschrift nur zur Vorlage bei der angegebenen 

Behörde erteilt wird, wenn die Urschrift nicht von einer Behörde ausgestellt 
worden ist, 

4.  den Ort und den Tag der Beglaubigung, die Unterschrift des für die Beglaubigung 
zuständigen Bediensteten und das Dienstsiegel. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Beglaubigung von 

  
1. Ablichtungen, Lichtdrucken und ähnlichen in technischen Verfahren 

hergestellten Vervielfältigungen, 

  
2. auf fototechnischem Wege von Schriftstücken hergestellten Negativen, die bei 

einer Behörde aufbewahrt werden, 
  3. Ausdrucken elektronischer Dokumente, 

  

4. elektronischen Dokumenten, 

  a) die zur Abbildung eines Schriftstücks hergestellt wurden, 

  

b) die ein anderes technisches Format als das mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur verbundene Ausgangsdokument erhalten 
haben.  

(5) Der Beglaubigungsvermerk muss zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 3 
Satz 2 bei der Beglaubigung 

  

1. des Ausdrucks eines elektronischen Dokuments, das mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur verbunden ist, die Feststellungen enthalten, 

  a) wen die Signaturprüfung als Inhaber der Signatur ausweist, 

  
b) welchen Zeitpunkt die Signaturprüfung für die Anbringung der 

Signatur ausweist und 

  
c) welche Zertifikate mit welchen Daten dieser Signatur zu Grunde 

lagen;  

  2. eines elektronischen Dokuments den Namen des für die Beglaubigung 
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zuständigen Bediensteten und die Bezeichnung der Behörde, die die 
Beglaubigung vornimmt, enthalten; die Unterschrift des für die Beglaubigung 
zuständigen Bediensteten und das Dienstsiegel nach Absatz 3 Satz 2 Nr. 4 
werden durch eine dauerhaft überprüfbare qualifizierte elektronische Signatur 
ersetzt. 

Wird ein elektronisches Dokument, das ein anderes technisches Format als das mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur verbundene Ausgangsdokument erhalten 
hat, nach Satz 1 Nr. 2 beglaubigt, muss der Beglaubigungsvermerk zusätzlich die 
Feststellungen nach Satz 1 Nr. 1 für das Ausgangsdokument enthalten. 

(6) Die nach Absatz 4 hergestellten Dokumente stehen, sofern sie beglaubigt sind, 
beglaubigten Abschriften gleich. 

  

§ 34 VwVfG Beglaubigung von Unterschriften 

Teil II (Allgemeine Vorschriften über das Verwaltun gsverfahren)  
      Abschnitt 3 (Amtliche Beglaubigung)  

 

(1) Die von der Bundesregierung durch Rechtsverordnung bestimmten Behörden im 
Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 und die nach Landesrecht zuständigen Behörden sind 
befugt, Unterschriften zu beglaubigen, wenn das unterzeichnete Schriftstück zur 
Vorlage bei einer Behörde oder bei einer sonstigen Stelle, der auf Grund einer 
Rechtsvorschrift das unterzeichnete Schriftstück vorzulegen ist, benötigt wird. Dies 
gilt nicht für  

1.  Unterschriften ohne zugehörigen Text, 
2.  Unterschriften, die der öffentlichen Beglaubigung (§ 129 des Bürgerlichen 

Gesetzbuches) bedürfen. 

(2) Eine Unterschrift soll nur beglaubigt werden, wenn sie in Gegenwart des 
beglaubigenden Bediensteten vollzogen oder anerkannt wird. 

(3) Der Beglaubigungsvermerk ist unmittelbar bei der Unterschrift, die beglaubigt 
werden soll, anzubringen. Er muss enthalten  

1.  die Bestätigung, dass die Unterschrift echt ist, 
2.  die genaue Bezeichnung desjenigen, dessen Unterschrift beglaubigt wird, sowie 

die Angabe, ob sich der für die Beglaubigung zuständige Bedienstete Gewissheit 
über diese Person verschafft hat und ob die Unterschrift in seiner Gegenwart 
vollzogen oder anerkannt worden ist, 

3.  den Hinweis, dass die Beglaubigung nur zur Vorlage bei der angegebenen 
Behörde oder Stelle bestimmt ist, 

4.  den Ort und den Tag der Beglaubigung, die Unterschrift des für die Beglaubigung 
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zuständigen Bediensteten und das Dienstsiegel. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Beglaubigung von Handzeichen entsprechend. 

(5) Die Rechtsverordnungen nach Absatz 1 und 4 bedürfen nicht der Zustimmung 
des Bundesrates. 

  

§ 43 VwVfG   Wirksamkeit des Verwaltungsaktes 
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(1) Ein Verwaltungsakt wird gegenüber demjenigen, für den er bestimmt ist oder der 
von ihm betroffen wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in dem er ihm bekannt gegeben 
wird. Der Verwaltungsakt wird mit dem Inhalt wirksam, mit dem er bekannt gegeben 
wird. 

(2) Ein Verwaltungsakt bleibt wirksam, solange und soweit er nicht 
zurückgenommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder durch Zeitablauf oder 
auf andere Weise erledigt ist. 

(3) Ein nichtiger Verwaltungsakt ist unwirksam. 
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(1) Ein Verwaltungsakt ist nichtig, soweit er an einem besonders schwer wiegenden 
Fehler leidet und dies bei verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden 
Umstände offensichtlich ist. 

(2) Ohne Rücksicht auf das Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 ist ein 
Verwaltungsakt nichtig,  

1.  der schriftlich oder elektronisch erlassen worden ist, die erlassene Behörde aber 
nicht erkennen lässt; 

2.  der nach einer Rechtsvorschrift nur durch die Aushändigung einer Urkunde 
erlassen werden kann, aber dieser Form nicht genügt; 

3.  den eine Behörde außerhalb ihrer durch § 3 Abs. 1 Nr. 1 begründeten 
Zuständigkeit erlassen hat, ohne dazu ermächtigt zu sein; 

4.  den aus tatsächlichen Gründen niemand ausführen kann; 
5.  der die Begehung einer rechtswidrigen Tat verlangt, die einen Straf- oder 

Bußgeldtatbestand verwirklicht; 
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6.  der gegen die guten Sitten verstößt. 

(3) Ein Verwaltungsakt ist nicht schon deshalb nichtig, weil  

1.  Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit nicht eingehalten worden sind, außer 
wenn ein Fall des Absatzes 2 Nr. 3 vorliegt; 

2.  eine nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 6 ausgeschlossene Person mitgewirkt hat; 
3.  ein durch Rechtsvorschrift zur Mitwirkung berufener Ausschuss den für den Erlass 

des Verwaltungsaktes vorgeschriebenen Beschluss nicht gefasst hat oder nicht 
beschlussfähig war; 

4.  die nach einer Rechtsvorschrift erforderliche Mitwirkung einer anderen Behörde 
unterblieben ist. 

(4) Betrifft die Nichtigkeit nur einen Teil des Verwaltungsaktes, so ist er im Ganzen 
nichtig, wenn der nichtige Teil so wesentlich ist, dass die Behörde den 
Verwaltungsakt ohne den nichtigen Teil nicht erlassen hätte. 

(5) Die Behörde kann die Nichtigkeit jederzeit von Amts wegen feststellen; auf Antrag 
ist sie festzustellen, wenn der Antragsteller hieran ein berechtigtes Interesse hat. 

�
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(1) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, auch nachdem er unanfechtbar 
geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft oder für die 
Vergangenheit zurückgenommen werden. Ein Verwaltungsakt, der ein Recht oder 
einen rechtlich erheblichen Vorteil begründet oder bestätigt hat (begünstigender 
Verwaltungsakt), darf nur unter den Einschränkungen der Absätze 2 bis 4 
zurückgenommen werden. 

(2) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende Geldleistung 
oder teilbare Sachleistung gewährt oder hierfür Voraussetzung ist, darf nicht 
zurückgenommen werden, soweit der Begünstigte auf den Bestand des 
Verwaltungsaktes vertraut hat und sein Vertrauen unter Abwägung mit dem 
öffentlichen Interesse an einer Rücknahme schutzwürdig ist. Das Vertrauen ist in der 
Regel schutzwürdig, wenn der Begünstigte gewährte Leistungen verbraucht oder 
eine Vermögensdisposition getroffen hat, die er nicht mehr oder nur unter 
unzumutbaren Nachteilen rückgängig machen kann. Auf Vertrauen kann sich der 
Begünstigte nicht berufen, wenn er  

1.  den Verwaltungsakt durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung erwirkt 
hat; 

2.  den Verwaltungsakt durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung 
unrichtig oder unvollständig waren; 
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3.  die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes kannte oder infolge grober 
Fahrlässigkeit nicht kannte.  

In den Fällen des Satzes 3 wird der Verwaltungsakt in der Regel mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen. 

(3) Wird ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der nicht unter Absatz 2 fällt, 
zurückgenommen, so hat die Behörde dem Betroffenen auf Antrag den 
Vermögensnachteil auszugleichen, den dieser dadurch erleidet, dass er auf den 
Bestand des Verwaltungsaktes vertraut hat, soweit sein Vertrauen unter Abwägung 
mit dem öffentlichen Interesse schutzwürdig ist. Absatz 2 Satz 3 ist anzuwenden. Der 
Vermögensnachteil ist jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus zu 
ersetzen, das der Betroffene an dem Bestand des Verwaltungsaktes hat. Der 
auszugleichende Vermögensnachteil wird durch die Behörde festgesetzt. Der 
Anspruch kann nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden; die Frist 
beginnt, sobald die Behörde den Betroffenen auf sie hingewiesen hat. 

(4) Erhält die Behörde von Tatsachen Kenntnis, welche die Rücknahme eines 
rechtswidrigen Verwaltungsaktes rechtfertigen, so ist die Rücknahme nur innerhalb 
eines Jahres seit dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme zulässig. Dies gilt nicht im Falle 
des Absatzes 2 Satz 3 Nr. 1. 

(5) Über die Rücknahme entscheidet nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes 
die nach § 3 zuständige Behörde; dies gilt auch dann, wenn der zurückzunehmende 
Verwaltungsakt von einer anderen Behörde erlassen worden ist. 

  

§ 25 VwVfG   Beratung, Auskunft 

Teil II (Allgemeine Vorschriften über das Verwaltun gsverfahren)  
      Abschnitt 1 (Verfahrensgrundsätze)  

Die Behörde soll die Abgabe von Erklärungen, die Stellung von Anträgen oder die 
Berichtigung von Erklärungen oder Anträgen anregen, wenn diese offensichtlich nur 
versehentlich oder aus Unkenntnis unterblieben oder unrichtig abgegeben oder 
gestellt worden sind. Sie erteilt, soweit erforderlich, Auskunft über die den Beteiligten 
im Verwaltungsverfahren zustehenden Rechte und die ihnen obliegenden Pflichten. 

	
1����#�������������(�
���� 	

 Teil II - Verfahren (§§ 54 - 123)  

 9. Abschnitt - Verfahren im ersten Rechtszug (§§ 81 - 106)  
§ 99 VwGO 

(1) Behörden sind zur Vorlage von Urkunden oder Akten, zur Übermittlung elektronischer 
Dokumente und zu Auskünften verpflichtet. Wenn das Bekanntwerden des Inhalts dieser 
Urkunden, Akten, elektronischen Dokumente oder dieser Auskünfte dem Wohl des Bundes 
oder eines Landes Nachteile bereiten würde oder wenn die Vorgänge nach einem Gesetz oder 
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ihrem Wesen nach geheim gehalten werden müssen, kann die zuständige oberste 
Aufsichtsbehörde die Vorlage von Urkunden oder Akten, die Übermittlung der elektronischen 
Dokumente und die Erteilung der Auskünfte verweigern.  
(2) Auf Antrag eines Beteiligten stellt das Oberverwaltungsgericht ohne mündliche 
Verhandlung durch Beschluss fest, ob die Verweigerung der Vorlage der Urkunden oder 
Akten, der Übermittlung der elektronischen Dokumente oder der Erteilung von Auskünften 
rechtmäßig ist. Verweigert eine oberste Bundesbehörde die Vorlage, Übermittlung oder 
Auskunft mit der Begründung, das Bekanntwerden des Inhalts der Urkunden, der Akten, der 
elektronischen Dokumente oder der Auskünfte würde dem Wohl des Bundes Nachteile 
bereiten, entscheidet das Bundesverwaltungsgericht; Gleiches gilt, wenn das 
Bundesverwaltungsgericht nach § 50 für die Hauptsache zuständig ist. Der Antrag ist bei dem 
für die Hauptsache zuständigen Gericht zu stellen. Dieses gibt den Antrag und die 
Hauptsacheakten an den nach § 189 zuständigen Spruchkörper ab. Die oberste 
Aufsichtsbehörde hat die nach Absatz 1 Satz 2 verweigerten Urkunden oder Akten auf 
Aufforderung dieses Spruchkörpers vorzulegen, die elektronischen Dokumente zu übermitteln 
oder die verweigerten Auskünfte zu erteilen. Sie ist zu diesem Verfahren beizuladen. Das 
Verfahren unterliegt den Vorschriften des materiellen Geheimschutzes. Können diese nicht 
eingehalten werden oder macht die zuständige Aufsichtsbehörde geltend, dass besondere 
Gründe der Geheimhaltung oder des Geheimschutzes der Übergabe der Urkunden oder Akten 
oder der Übermittlung der elektronischen Dokumente an das Gericht entgegenstehen, wird die 
Vorlage oder Übermittlung nach Satz 5 dadurch bewirkt, dass die Urkunden, Akten oder 
elektronischen Dokumente dem Gericht in von der obersten Aufsichtsbehörde bestimmten 
Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Für die nach Satz 5 vorgelegten Akten, 
elektronischen Dokumente und für die gemäß Satz 8 geltend gemachten besonderen Gründe 
gilt § 100 nicht. Die Mitglieder des Gerichts sind zur Geheimhaltung verpflichtet; die 
Entscheidungsgründe dürfen Art und Inhalt der geheim gehaltenen Urkunden, Akten, 
elektronischen Dokumente und Auskünfte nicht erkennen lassen. Für das nichtrichterliche 
Personal gelten die Regelungen des personellen Geheimschutzes. Soweit nicht das 
Bundesverwaltungsgericht entschieden hat, kann der Beschluss selbständig mit der 
Beschwerde angefochten werden. Über die Beschwerde gegen den Beschluss eines 
Oberverwaltungsgerichts entscheidet das Bundesverwaltungsgericht. Für das 
Beschwerdeverfahren gelten die Sätze 4 bis 11 sinngemäß.  
Fassung aufgrund des Gesetzes über die Verwendung elektronischer Kommunikationsformen in der 
Justiz (Justizkommunikationsgesetz - JKomG) vom 22.3.2005 (  BGBl. I S. 837) m.W.v. 
1.4.2005. 
 
 

Remonstrationspflicht  
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Rahmengesetz zur Vereinheitlichung des Beamtenrechts 
Geltung ab 1982-01-01. Neugefasst durch Bek. v. 31.3.1999 I 654; zuletzt 

geändert durch Art. 2 Abs. 1 G v. 5.12.2006 I 2748 
§ 38 BRRG  

(1) Der Beamte trägt für die Rechtmäßigkeit seiner dienstlichen Handlungen die volle 
persönliche Verantwortung.  
(2) 1 Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen hat der Beamte 
unverzüglich auf dem Dienstwege geltend zu machen. 2 Bestätigt ein höherer Vorgesetzter 
die Anordnung, so muß der Beamte sie ausführen und ist von der eigenen Verantwortung 
befreit; dies gilt nicht, wenn das dem Beamten aufgetragene Verhalten strafbar oder 
ordnungswidrig und die Strafbarkeit oder Ordnungswidrigkeit für ihn erkennbar ist oder das 
ihm aufgetragene Verhalten die Würde des Menschen verletzt.  
(3) Wird von dem Beamten die sofortige Ausführung einer Anordnung verlangt, weil Gefahr 
im Verzuge besteht und die Entscheidung eines höheren Vorgesetzten nicht rechtzeitig 
herbeigeführt werden kann, so gilt Absatz 2 Satz 2 entsprechend. 
 

    Besonderer Teil (§§ 80 - 358)     

    30. Abschnitt - Straftaten im Amt (§§ 331 - 358)     

§ 357  Verleitung eines Untergebenen zu einer Straftat 

(1) Ein Vorgesetzter, welcher seine Untergebenen zu einer rechtswidrigen Tat im Amt 
verleitet oder zu verleiten unternimmt oder eine solche rechtswidrige Tat seiner Untergebenen 
geschehen läßt, hat die für diese rechtswidrige Tat angedrohte Strafe verwirkt.  

(2) Dieselbe Bestimmung findet auf einen Amtsträger Anwendung, welchem eine Aufsicht 
oder Kontrolle über die Dienstgeschäfte eines anderen Amtsträgers übertragen ist, sofern die 
von diesem letzteren Amtsträger begangene rechtswidrige Tat die zur Aufsicht oder Kontrolle 
gehörenden Geschäfte betrifft.  

 
 
 
 

    2. Buch - Verfahren im ersten Rechtszug (§§ 151 - 295)     

    2. Abschnitt - Vorbereitung der öffentlichen Klage (§§ 158 - 177)     

§ 158 StPO Strafanzeige und Strafantrag 
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(1) Die Anzeige einer Straftat und der Strafantrag können bei der Staatsanwaltschaft, den 
Behörden und Beamten des Polizeidienstes und den Amtsgerichten mündlich oder schriftlich 
angebracht werden. Die mündliche Anzeige ist zu beurkunden.  

(2) Bei Straftaten, deren Verfolgung nur auf Antrag eintritt, muß der Antrag bei einem 
Gericht oder der Staatsanwaltschaft schriftlich oder zu Protokoll 

    Besonderer Teil (§§ 80 - 358)     

    23. Abschnitt - Urkundenfälschung (§§ 267 - 282)     

§ 271 StGB Mittelbare Falschbeurkundung 

(1) Wer bewirkt, daß Erklärungen, Verhandlungen oder Tatsachen, welche für Rechte oder 
Rechtsverhältnisse von Erheblichkeit sind, in öffentlichen Urkunden, Büchern, Dateien oder 
Registern als abgegeben oder geschehen beurkundet oder gespeichert werden, während sie 
überhaupt nicht oder in anderer Weise oder von einer Person in einer ihr nicht zustehenden 
Eigenschaft oder von einer anderen Person abgegeben oder geschehen sind, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine falsche Beurkundung oder Datenspeicherung der in Absatz 
1 bezeichneten Art zur Täuschung im Rechtsverkehr gebraucht.  

(3) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen Dritten zu bereichern 
oder eine andere Person zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu 
fünf Jahren.  

(4) Der Versuch ist strafbar.  

 

§ 348 StGB Falschbeurkundung im Amt 

(1) Ein Amtsträger, der, zur Aufnahme öffentlicher Urkunden befugt, innerhalb seiner Zuständigkeit 
eine rechtlich erhebliche Tatsache falsch beurkundet oder in öffentliche Register, Bücher oder Dateien 
falsch einträgt oder eingibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

(2) Der Versuch ist strafbar.  

 

§ 35  VwVfG Begriff des Verwaltungsaktes 

Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme, die 
eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und 
die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist. Allgemeinverfügung ist ein 
Verwaltungsakt, der sich an einen nach allgemeinen Merkmalen bestimmten oder 
bestimmbaren Personenkreis richtet oder die öffentlich-rechtliche Eigenschaft einer Sache 
oder ihre Benutzung durch die Allgemeinheit betrifft.  
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§ 40 VwGO öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten 
(1) 1 Der Verwaltungsrechtsweg ist in allen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten 
nichtverfassungsrechtlicher Art gegeben, soweit die Streitigkeiten nicht durch Bundesgesetz 
einem anderen Gericht ausdrücklich zugewiesen sind. 2 Öffentlich-rechtliche Streitigkeiten 
auf dem Gebiet des Landesrechts können einem anderen Gericht auch durch Landesgesetz 
zugewiesen werden.  
(2) 1 Für vermögensrechtliche Ansprüche aus Aufopferung für das gemeine Wohl und aus 
öffentlich-rechtlicher Verwahrung sowie für Schadensersatzansprüche aus der Verletzung 
öffentlich-rechtlicher Pflichten, die nicht auf einem öffentlich-rechtlichen Vertrag beruhen, ist 
der ordentliche Rechtsweg gegeben; dies gilt nicht für Streitigkeiten über das Bestehen und 
die Höhe eines Ausgleichsanspruchs im Rahmen des Artikels 14 Abs. 1 Satz 2 des 
Grundgesetzes. 2 Die besonderen Vorschriften des Beamtenrechts sowie über den Rechtsweg 
bei Ausgleich von Vermögensnachteilen wegen Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte 
bleiben unberührt.  

§ 11 StGB Personen- und Sachbegriffe 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes ist  

 1. Angehöriger: 
wer zu den folgenden Personen gehört: 

  a) 

Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, der Ehegatte, der Lebenspartner, der 
Verlobte, auch im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes, Geschwister, Ehegatten 
oder Lebenspartner der Geschwister, Geschwister der Ehegatten oder Lebenspartner, 
und zwar auch dann, wenn die Ehe oder die Lebenspartnerschaft, welche die 
Beziehung begründet hat, nicht mehr besteht oder wenn die Verwandtschaft oder 
Schwägerschaft erloschen ist, 

  b) Pflegeeltern und Pflegekinder; 

 2. Amtsträger: 
wer nach deutschem Recht 

  a) Beamter oder Richter ist, 

  b) in einem sonstigen öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis steht oder 

  c) 
sonst dazu bestellt ist, bei einer Behörde oder bei einer sonstigen Stelle oder in deren 
Auftrag Aufgaben der öffentlichen Verwaltung unbeschadet der zur 
Aufgabenerfüllung gewählten Organisationsform wahrzunehmen; 

 3. Richter: 
wer nach deutschem Recht Berufsrichter oder ehrenamtlicher Richter ist; 

 4. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter: 
wer, ohne Amtsträger zu sein, 

  a) bei einer Behörde oder bei einer sonstigen Stelle, die Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung wahrnimmt, oder 

  b) 
bei einem Verband oder sonstigen Zusammenschluß, Betrieb oder Unternehmen, die 
für eine Behörde oder für eine sonstige Stelle Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
ausführen, 

  beschäftigt oder für sie tätig und auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten 
auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet ist; 
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 5. rechtswidrige Tat: 
nur eine solche, die den Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklicht; 

 6. Unternehmen einer Tat: 
deren Versuch und deren Vollendung; 

 7. Behörde: 
auch ein Gericht; 

 8. 
Maßnahme: 
jede Maßregel der Besserung und Sicherung, der Verfall, die Einziehung und die 
Unbrauchbarmachung; 

 9. Entgelt: 
jede in einem Vermögensvorteil bestehende Gegenleistung. 

(2) Vorsätzlich im Sinne dieses Gesetzes ist eine Tat auch dann, wenn sie einen gesetzlichen 
Tatbestand verwirklicht, der hinsichtlich der Handlung Vorsatz voraussetzt, hinsichtlich einer 
dadurch verursachten besonderen Folge jedoch Fahrlässigkeit ausreichen läßt.  

(3) Den Schriften stehen Ton- und Bildträger, Datenspeicher, Abbildungen und andere 
Darstellungen in denjenigen Vorschriften gleich, die auf diesen Absatz verweisen.  

 

Deutsches Richtergesetz 
Geltung ab 1981-09-16. Neugefasst durch Bek. v. 19. 4.1972 I 713, zuletzt 

geändert durch Art. 4 G v. 22.12.2006 I 3416 
§ 38 DRiG, Richtereid 

(1) Der Richter hat folgenden Eid in öffentlicher Sitzung eines Gerichts zu leisten:  
"Ich schwöre, das Richteramt getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland und getreu dem Gesetz auszuüben, nach bestem Wissen und Gewissen 
ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu 
dienen, so wahr mir Gott helfe.2 "  

(2) Der Eid kann ohne die Worte "so wahr mir Gott helfe" geleistet werden.  
(3) Der Eid kann für Richter im Landesdienst eine Verpflichtung auf die Landesverfassung 
enthalten und statt vor einem Gericht in anderer Weise öffentlich geleistet werden.  
 

§ 185 BundesBeamtenGesetz Reichsgebiet, Begriff  
   Abschnitt IX (Übergangs- und Schlussvorschriften)  
 

Als Reichsgebiet im Sinne dieses Gesetzes gilt das Gebiet des Deutschen Reiches 
bis zum 31. Dezember 1937 in seinen jeweiligen Grenzen, nach diesem Zeitpunkt in 
den Grenzen vom 31. Dezember 1937.  
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§ 415 ZPO Beweiskraft öffentlicher Urkunden über Erklärungen (GVP ist eine Erklärung) 
(1) Urkunden, die von einer öffentlichen Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Amtsbefugnisse 
oder von einer mit öffentlichem Glauben versehenen Person innerhalb des ihr zugewiesenen 
Geschäftskreises in der vorgeschriebenen Form aufgenommen sind (öffentliche Urkunden), 
begründen, wenn sie über eine vor der Behörde oder der Urkundsperson abgegebene Erklärung 
errichtet sind, vollen Beweis des durch die Behörde oder die Urkundsperson beurkundeten 
Vorganges.  
(2) Der Beweis, dass der Vorgang unrichtig beurkundet sei, ist zulässig.  
  
§ 420 ZPO Vorlegung durch Beweisführer; Beweisantritt  
Der Beweis wird durch die Vorlegung der Urkunde angetreten.  
  
  
§ 422 ZPO Vorlegungspflicht des Gegners nach bürgerlichem Recht 
Der Gegner ist zur Vorlegung der Urkunde verpflichtet, wenn der Beweisführer nach den 
Vorschriften des bürgerlichen Rechts die Herausgabe oder die Vorlegung der Urkunde 
verlangen kann.  
  
§ 423 ZPO Vorlegungspflicht des Gegners bei Bezugnahme 
Der Gegner ist auch zur Vorlegung der in seinen Händen befindlichen Urkunden verpflichtet, 
auf die er im Prozess zur Beweisführung Bezug genommen hat, selbst wenn es nur in einem 
vorbereitenden Schriftsatz geschehen ist. 
  
§ 424 ZPO Antrag bei Vorlegung durch Gegner 
Der Antrag soll enthalten:  
 1. die Bezeichnung der Urkunde; 

 2. die Bezeichnung der Tatsachen, die durch die Urkunde bewiesen werden sollen; 

 3. die möglichst vollständige Bezeichnung des Inhalts der Urkunde; 

 4. die Angabe der Umstände, auf welche die Behauptung sich stützt, dass die Urkunde sich in 
dem Besitz des Gegners befindet; 

 5. die Bezeichnung des Grundes, der die Verpflichtung zur Vorlegung der Urkunde ergibt. 
Der Grund ist glaubhaft zu machen. 

  
  
§ 432 ZPO Vorlegung durch Behörden oder Beamte; Beweisantritt  
(1) Befindet sich die Urkunde nach der Behauptung des Beweisführers in den Händen einer 
öffentlichen Behörde oder eines öffentlichen Beamten, so wird der Beweis durch den Antrag 
angetreten, die Behörde oder den Beamten um die Mitteilung der Urkunde zu ersuchen.  
(2) Diese Vorschrift ist auf Urkunden, welche die Parteien nach den gesetzlichen Vorschriften 
ohne Mitwirkung des Gerichts zu beschaffen imstande sind, nicht anzuwenden. (GVP!)  
(3) Verweigert die Behörde oder der Beamte die Mitteilung der Urkunde in Fällen, in denen eine 
Verpflichtung zur Vorlegung auf § 422 gestützt wird, so gelten die Vorschriften der §§ 428 bis 
431.  
  
§ 436 ZPO Verzicht nach Vorlegung 
Der Beweisführer kann nach der Vorlegung einer Urkunde nur mit Zustimmung des Gegners 
auf dieses Beweismittel verzichten. 
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§443 ZPO Verwahrung verdächtiger Urkunden 
Urkunden, deren Echtheit bestritten ist oder deren Inhalt verändert sein soll, werden bis zur 
Erledigung des Rechtsstreits auf der Geschäftsstelle verwahrt, sofern nicht ihre Auslieferung an 
eine andere Behörde im Interesse der öffentlichen Ordnung erforderlich ist  
  
  
§ 444 ZPO Folgen der Beseitigung einer Urkunde (bei Verletzung der Vorlagepflicht) 
Ist eine Urkunde von einer Partei in der Absicht, ihre Benutzung dem Gegner zu entziehen, 
beseitigt oder zur Benutzung untauglich gemacht, so können die Behauptungen des Gegners 
über die Beschaffenheit und den Inhalt der Urkunde als bewiesen angesehen werden. 
(automatisch Beweisumkehrlast!) 
  
  
§ 416a ZPO  (Gilt nur dann, wenn §415 ZPO voll erfüllt ist und vorliegt!)  
Beweiskraft des Ausdrucks eines öffentlichen elektronischen Dokuments  
Der mit einem Beglaubigungsvermerk versehene Ausdruck eines öffentlichen elektronischen 
Dokuments gemäß § 371a Abs. 2, den eine öffentliche Behörde innerhalb der Grenzen ihrer 
Amtsbefugnisse oder eine mit öffentlichem Glauben versehene Person innerhalb des ihr 
zugewiesenen Geschäftskreises in der vorgeschriebenen Form erstellt hat, sowie der Ausdruck 
eines gerichtlichen elektronischen Dokuments, der einen Vermerk des zuständigen Gerichts 
gemäß § 298 Abs. 2 enthält, stehen einer öffentlichen Urkunde in beglaubigter Abschrift gleich.  
  
§417 ZPO (Gilt nur dann, wenn §415 ZPO voll erfüllt ist und vorliegt!) Beweiskraft öffentlicher 
Urkunden über amtliche Anordnung, Verfügung oder Entscheidung 
Die von einer Behörde ausgestellten, eine amtliche Anordnung, Verfügung oder Entscheidung 
enthaltenden öffentlichen Urkunden begründen vollen Beweis ihres Inhalts. 
  
§435 ZPO Vorlegung öffentlicher Urkunden in Urschrift oder beglaubigter Abschrift (Gilt nur 
dann, wenn §415 ZPO voll erfüllt ist und vorliegt!) 
Eine öffentliche Urkunde kann in Urschrift oder in einer beglaubigten Abschrift, die hinsichtlich 
der Beglaubigung die Erfordernisse einer öffentlichen Urkunde an sich trägt, vorgelegt werden; 
das Gericht kann jedoch anordnen, dass der Beweisführer die Urschrift vorlege oder die 
Tatsachen angebe und glaubhaft mache, die ihn an der Vorlegung der Urschrift verhindern. 
Bleibt die Anordnung erfolglos, so entscheidet das Gericht nach freier Überzeugung, welche 
Beweiskraft der beglaubigten Abschrift beizulegen sei.  
  
§437 ZPO Echtheit inländischer öffentlicher Urkunden  (Gilt nur dann, wenn §415 ZPO voll 
erfüllt ist und vorliegt!)   
(1) Urkunden, die nach Form und Inhalt als von einer öffentlichen Behörde oder von einer mit 
öffentlichem Glauben versehenen Person errichtet sich darstellen, haben die Vermutung der 
Echtheit für sich.  
(2) Das Gericht kann, wenn es die Echtheit für zweifelhaft hält, auch von Amts wegen die 
Behörde oder die Person, von der die Urkunde errichtet sein soll, zu einer Erklärung über die 
Echtheit veranlassen. 
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GVG - Allgemeine Vorschriften über das Präsidium un d die Geschäftsverteilung 

 
§ 21e 
(1) Das Präsidium bestimmt die Besetzung der Spruch körper, bestellt die 
Ermittlungsrichter, regelt die Vertretung und verte ilt die Geschäfte. Es trifft  
diese Anordnungen vor dem Beginn des Geschäftsjahre s für dessen Dauer . Der Präsident 
bestimmt, welche richterlichen Aufgaben er wahrnimm t. Jeder Richter kann mehreren 
Spruchkörpern angehören. 
(2) Vor der Geschäftsverteilung ist den Richtern, d ie nicht Mitglied des Präsidiums 
sind, Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
(3) Die Anordnungen  nach Absatz 1 dürfen im Laufe des Geschäftsjahres  nur geändert  
werden , wenn dies wegen Überlastung oder ungenügender Aus lastung  eines Richters oder 
Spruchkörpers oder infolge Wechsels oder dauernder Verhinderung einzelner Richter  
nötig wird. Vor der Änderung ist den Vorsitzenden R ichtern, deren Spruchkörper von der 
Änderung der Geschäftsverteilung berührt wird, Gele genheit zu einer Äußerung zu geben. 
(4) Das Präsidium kann anordnen, daß ein Richter od er Spruchkörper, der in einer Sache 
tätig geworden ist, für diese nach einer Änderung d er Geschäftsverteilung zuständig 
bleibt. 
(5) Soll ein Richter einem anderen Spruchkörper zug eteilt oder soll sein 
Zuständigkeitsbereich geändert werden, so ist ihm, außer in Eilfällen, vorher 
Gelegenheit zu einer Äußerung zu geben. 
(6) Soll ein Richter für Aufgaben der Justizverwalt ung ganz oder teilweise freigestellt 
werden, so ist das Präsidium vorher zu hören. 
(7) Das Präsidium entscheidet mit Stimmenmehrheit. § 21i Abs. 2 gilt entsprechend. 
(8) Das Präsidium kann beschließen, dass Richter de s Gerichts bei den Beratungen und 
Abstimmungen des Präsidiums für die gesamte Dauer o der zeitweise zugegen sein können. § 
171b gilt entsprechend. 
(9) Der Geschäftsverteilungsplan des Gerichts ist i n der von dem Präsidenten oder  
aufsichtführenden Richter bestimmten Geschäftsstell e des Gerichts zur Einsichtnahme  
aufzulegen ; einer Veröffentlichung bedarf es nicht. 
§ 21f 
(1) Den Vorsitz in den Spruchkörpern bei den Landge richten, bei den Oberlandesgerichten 
sowie bei dem Bundesgerichtshof führen der Präsiden t und die Vorsitzenden Richter. 
(2) Bei Verhinderung des Vorsitzenden führt den Vor sitz das vom Präsidium bestimmte 
Mitglied des Sprchkörpers. Ist auch dieser Vertrete r verhindert, führt das 
dienstälteste, bei gleichem Dienstalter das lebensä lteste Mitglied des Spruchkörpers 
den Vorsitz. 

§ 21g 
(1) Innerhalb des mit mehreren Richtern besetzten S pruchkörpers werden die Geschäfte 
durch Beschluss aller dem Spruchkörper angehörenden  Berufsrichter auf die Mitglieder 
verteilt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Prä sidium. 
(2) Der Beschluss bestimmt vor Beginn des Geschäfts jahres für dessen Dauer , nach 
welchen Grundsätzen die Mitglieder an den Verfahren  mitwirken; er kann nur geändert  
werden, wenn es wegen Überlastung, ungenügender Aus lastung, Wechsels oder dauernder  
Verhinderung einzelner Mitglieder des Spruchkörpers  nötig wird.  
(3) Absatz 2 gilt entsprechend, soweit nach den Vor schriften der Prozessordnungen 
die Verfahren durch den Spruchkörper einem seiner M itglieder zur Entscheidung als 
Einzelrichter übertragen werden können. 
(4) Ist ein Berufsrichter an der Beschlussfassung v erhindert, tritt der durch den  
Geschäftsverteilungsplan bestimmte Vertreter an sei ne Stelle.  
(5) § 21i Abs. 2 findet mit der Maßgabe entsprechen de Anwendung, dass die Bestimmung 
durch den Vorsitzenden getroffen wird. 
(6) Vor der Beschlussfassung ist den Berufsrichtern , die von dem Beschluss betroffen 
werden, Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
(7) § 21e Abs. 9 findet entsprechend Anwendung. 
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Art 20 
 (4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen 
das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht  möglich ist. 
§ 32 Notwehr 
(1) Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. 
(2) Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen 

rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. 
Vgl: Professor Josef Issensee 1968 Völkerrechtler: Doktorarbeit: Schießrecht bei Notwehr. Wurde von BRD anerkannt !! 

§ 33 Überschreitung der Notwehr 
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Überschreitet der Täter die Grenzen der Notwehr aus  Verwirrung, Furcht oder Schrecken, 
so wird er nicht bestraft. 
§ 34 Rechtfertigender Notstand  Assoziation: 20/4: Recht auf passiven Widerstand  
Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbare n Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, 
Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich 
oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechts widrig, wenn bei Abwägung der 
widerstreitenden Interessen, namentlich der betroff enen Rechtsgüter und des Grades 
der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte Intere sse das beeinträchtigte wesentlich 
überwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein  angemessenes Mittel ist, die Gefahr 
abzuwenden.  (= aufgrund Notwehr begangene Straftat straffrei)  
§ 35 Entschuldigender Notstand 
(1) Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwend baren Gefahr für Leben, Leib oder 
Freiheit eine rechtswidrige Tat begeht, um die Gefa hr von sich, einem Angehörigen 
oder einer anderen ihm nahestehenden Person abzuwen den, handelt ohne Schuld. Dies 
gilt nicht, soweit dem Täter nach den Umständen, na mentlich weil er die Gefahr 
selbst verursacht hat oder weil er in einem besonde ren Rechtsverhältnis stand, 
zugemutet werden konnte, die Gefahr hinzunehmen; je doch kann die Strafe nach § 
49 Abs. 1 gemildert werden, wenn der Täter nicht mi t Rücksicht auf ein besonderes 
Rechtsverhältnis die Gefahr hinzunehmen hatte. 
(2) Nimmt der Täter bei Begehung der Tat irrig Umst ände an, welche ihn nach Absatz 
1 entschuldigen würden, so wird er nur dann bestraf t, wenn er den Irrtum vermeiden 
konnte. Die Strafe ist nach § 49 Abs. 1 zu mildern. �
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wahrheitsgetreue Aufklärungspflicht ist ebenso Anforderung an den „gesetzlichen Richter ( GG 
101 / 1 / Satz 2 + GVG § 1+16 )  	������!����6�6I6<<�����$���������������������<���" �K;������<<��������
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§ 138 Erklärungspflicht über Tatsachen; Wahrheitspf licht *  
(1) Die Parteien  haben ihre Erklärungen über tatsächliche Umstände vollständig  und der 
Wahrheit gemäß abzugeben . 
(2) Jede Partei  hat sich über die von dem Gegner behaupteten Tatsa chen zu erklären . 
(3) Tatsachen, die nicht ausdrücklich bestritten we rden , sind als zugestanden  
anzusehen , wenn nicht die Absicht, sie bestreiten zu wollen,  aus den übrigen 
Erklärungen der Partei hervorgeht. 
(4) Eine Erklärung mit Nichtwissen ist nur über Tat sachen zulässig, die weder eigene 
Handlungen der Partei noch Gegenstand ihrer eigenen  Wahrnehmung gewesen sind. 
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Art 20  (3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und 
die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunde n. 
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§ 1 
Die richterliche Gewalt wird durch unabhängige, nur  dem Gesetz unterworfene Gerichte 
ausgeübt. ��
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§ 25 Täterschaft 
(1) Als Täter wird bestraft, wer die Straftat selbst od er durch einen anderen begeht .(2) 
Begehen mehrere die Straftat gemeinschaftlich, so w ird jeder als Täter bestraft (Mittäter). �
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§ 139 Materielle Prozessleitung 
(1) Das Gericht hat das Sach- und Streitverhältnis,  soweit erforderlich, mit den  
Parteien nach der tatsächlichen und rechtlichen Sei te zu erörtern und Fragen zu  
stellen . Es hat dahin zu wirken, dass die Parteien sich re chtzeitig und vollständig  
über alle erheblichen Tatsachen erklären, insbesond ere ungenügende Angaben zu  
den geltend gemachten Tatsachen ergänzen, die Bewei smittel bezeichnen und die  
sachdienlichen Anträge stellen . 
(2) Auf einen Gesichtspunkt, den eine Partei erkenn bar übersehen oder für unerheblich 
gehalten hat, darf das Gericht , soweit nicht nur eine Nebenforderung betroffen is t, 
seine Entscheidung nur stützen , wenn es darauf hingewiesen  und Gelegenheit zur Äußerung  
dazu gegeben hat . Dasselbe gilt für einen Gesichtspunkt, den das Geri cht anders  
beurteilt als beide Parteien . 
(3) Das Gericht hat auf die Bedenken aufmerksam zu machen, die hinsichtlich der von 
Amts wegen zu berücksichtigenden Punkte bestehen. 
(4) Hinweise nach dieser Vorschrift sind so früh wi e möglich zu erteilen und 
aktenkundig zu machen. Ihre Erteilung kann nur durc h den Inhalt der Akten bewiesen 
werden. Gegen den Inhalt der Akten ist nur der Nach weis der Fälschung zulässig. 
(5) Ist einer Partei eine sofortige Erklärung zu ei nem gerichtlichen Hinweis nicht  
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möglich, so soll auf ihren Antrag das Gericht eine Frist bestimmen, in der sie die  
Erklärung in einem Schriftsatz nachbringen kann . 
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§ 201 StPO   Ablauf Gerichtsverhandlung 
(1) Der Vorsitzende des Gerichts teilt die Anklages chrift dem Angeschuldigten  mit und 
fordert ihn zugleich auf, innerhalb einer zu bestim menden Frist zu erklären, ob er 
die Vornahme einzelner Beweiserhebungen  vor der Entscheidung über die Eröffnung des  
Hauptverfahrens beantragen oder Einwendungen gegen die Eröffnung des Hauptverfahren s 
vorbringen wolle. 
(2) Über Anträge und Einwendungen beschließt das Ge richt. Die Entscheidung ist 
unanfechtbar. �
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ZPO- Ausschließung und Ablehnung der Gerichtsperson en 
ZPO § 41 Ausschluss von der Ausübung des Richteramt es 
Ein Richter ist von der Ausübung des Richteramtes k raft Gesetzes ausgeschlossen: 
1. in Sachen, in denen er selbst Partei ist oder be i denen er zu einer Partei in dem 
Verhältnis eines Mitberechtigten, Mitverpflichteten  oder Regresspflichtigen steht; 
2. in Sachen seines Ehegatten, auch wenn die Ehe ni cht mehr besteht; 
2a. in Sachen seines Lebenspartners, auch wenn die Lebenspartnerschaft nicht mehr 
besteht; 
3. in Sachen einer Person, mit der er in gerader Li nie verwandt oder verschwägert, 
in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt od er bis zum zweiten Grad 
verschwägert ist oder war; 
4. in Sachen, in denen er als Prozessbevollmächtigt er oder Beistand einer Partei 
bestellt oder als gesetzlicher Vertreter einer Part ei aufzutreten berechtigt ist 
oder gewesen ist; 
5. in Sachen, in denen er als Zeuge oder Sachverstä ndiger vernommen ist; 
6. in Sachen, in denen er in einem früheren Rechtsz ug oder im schiedsrichterlichen 
Verfahren bei dem Erlass der angefochtenen Entschei dung mitgewirkt hat, sofern es 
sich nicht um die Tätigkeit eines beauftragten oder  ersuchten Richters handelt. �
ZPO § 42 Ablehnung eines Richters 
(1) Ein Richter kann sowohl in den Fällen, in denen  er von der Ausübung des Richteramts 
kraft Gesetzes ausgeschlossen ist, als auch wegen B esorgnis der Befangenheit abgelehnt 
werden. 
(2) Wegen Besorgnis der Befangenheit findet die Abl ehnung statt, wenn ein Grund 
vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Un parteilichkeit eines Richters zu 
rechtfertigen. 
(3) Das Ablehnungsrecht steht in jedem Fall beiden Parteien zu. 
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ZPO § 43 Verlust des Ablehnungsrechts 
Eine Partei kann einen Richter wegen Besorgnis der Befangenheit nicht mehr ablehnen, 
wenn sie sich bei ihm, ohne den ihr bekannten Ableh nungsgrund geltend zu machen, in 
eine Verhandlung eingelassen oder Anträge gestellt *  hat. �
ZPO § 44 Ablehnungsgesuch 
(1) Das Ablehnungsgesuch ist bei dem Gericht, dem d er Richter angehört, anzubringen; es 
kann vor der Geschäftsstelle zu Protokoll erklärt w erden. 
(2) Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu machen; zu r Versicherung an Eides statt darf 
die Partei nicht zugelassen werden. Zur Glaubhaftma chung kann auf das Zeugnis des 
abgelehnten Richters Bezug genommen werden. 
(3) Der abgelehnte Richter hat sich über den Ablehn ungsgrund dienstlich zu äußern. 
(4) Wird ein Richter, bei dem die Partei sich in ei ne Verhandlung eingelassen oder 
Anträge gestellt hat, wegen Besorgnis der Befangenh eit abgelehnt, so ist glaubhaft 
zu machen, dass der Ablehnungsgrund erst später ent standen oder der Partei bekannt 
geworden sei * . 
ZPO § 45 Entscheidung über das Ablehnungsgesuch 
(1) Über das Ablehnungsgesuch entscheidet das Geric ht, dem der Abgelehnte angehört, 
ohne dessen Mitwirkung. 
(2) Wird ein Richter beim Amtsgericht abgelehnt, so  entscheidet ein anderer Richter des 
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Amtsgerichts über das Gesuch. Einer Entscheidung be darf es nicht, wenn der abgelehnte 
Richter das Ablehnungsgesuch für begründet hält. 
(3) Wird das zur Entscheidung berufene Gericht durc h Ausscheiden des abgelehnten 
Mitglieds beschlussunfähig, so entscheidet das im R echtszug zunächst höhere Gericht. 
ZPO § 46 Entscheidung und Rechtsmittel 
(1) Die Entscheidung über das Ablehnungsgesuch erge ht durch Beschluss. 
(2) Gegen den Beschluss, durch den das Gesuch für b egründet erklärt wird, findet kein 
Rechtsmittel, gegen den Beschluss, durch den das Ge such für unbegründet erklärt wird, 
findet sofortige Beschwerde statt. 

StPOAusschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen 
StPO§ 24  
(1) Ein Richter kann sowohl in den Fällen, in denen  er von der Ausübung des 
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen ist, als  auch wegen Besorgnis der 
Befangenheit abgelehnt werden. 
(2) Wegen Besorgnis der Befangenheit findet die Abl ehnung statt, wenn ein Grund 
vorliegt, der geeignet ist, Mißtrauen gegen die Unp arteilichkeit eines Richters zu 
rechtfertigen. 
(3) Das Ablehnungsrecht steht der Staatsanwaltschaf t, dem Privatkläger und dem 
Beschuldigten zu. Den zur Ablehnung Berechtigten si nd auf Verlangen die zur Mitwirkung 
bei der Entscheidung berufenen Gerichtspersonen nam haft zu machen. 
StPO§ 25 
(1) Die Ablehnung eines erkennenden Richters wegen Besorgnis der Befangenheit ist bis 
zum Beginn der Vernehmung des ersten Angeklagten üb er seine persönlichen Verhältnisse, 
in der Hauptverhandlung über die Berufung oder die Revision bis zum Beginn des Vortrags 
des Berichterstatters, zulässig. Alle Ablehnungsgrü nde sind gleichzeitig vorzubringen. 
(2) Nach diesem Zeitpunkt darf ein Richter nur abge lehnt werden, wenn 
1. die Umstände, auf welche die Ablehnung gestützt wird, erst später eingetreten oder 
dem zur Ablehnung Berechtigten erst später bekanntg eworden sind und 
2. die Ablehnung unverzüglich geltend gemacht wird.  
Nach dem letzten Wort des Angeklagten ist die Ableh nung nicht mehr zulässig.  
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Prozessbevollmächtigte und Beistände 
§ 78 Anwaltsprozess 
((1) Vor den Landgerichten und Oberlandesgerichten müssen sich die Parteien durch 
einen Rechtsanwalt vertreten lassen. Ist in einem L and auf Grund des § 8 des 
Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz e in oberstes Landesgericht errichtet, 
so müssen sich die Parteien vor diesem ebenfalls du rch einen Rechtsanwalt vertreten 
lassen. Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die P arteien durch einen bei dem 
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt vertret en lassen. Die Sätze 1 bis 3 gelten 
entsprechend für die Beteiligten und beteiligte Dri tte in Familiensachen. 
(2) Vor den Familiengerichten müssen sich die Ehega tten in Ehesachen und Folgesachen, 
Lebenspartner in Lebenspartnerschaftssachen nach § 661 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und 
Folgesachen und die Parteien und am Verfahren betei ligte Dritte in selbständigen 
Familiensachen des § 621 Abs. 1 Nr. 8 und des § 661  Abs. 1 Nr. 6 durch einen 
zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen. 
(3) Am Verfahren über Folgesachen beteiligte Dritte  und die Beteiligten in 
selbständigen Familiensachen des § 621 Abs. 1 Nr. 1  bis 3, 6, 7, 9, 10, soweit es sich 
um ein Verfahren nach § 1600e Abs. 2 des Bürgerlich en Gesetzbuchs handelt, sowie Nr. 
12, 13 und des § 661 Abs. 1 Nr. 5 und 7 brauchen si ch vor den Oberlandesgerichten nicht 
durch einen Rechtsanwalt vertreten zu lassen. 
(4) Das Jugendamt, die Träger der gesetzlichen Rent enversicherungen sowie sonstige 
Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffen tlichen Rechts und deren Verbände 
einschließlich der Spitzenverbände und ihrer Arbeit sgemeinschaften brauchen sich als 
Beteiligte für die Nichtzulassungsbeschwerde und di e Rechtsbeschwerde nach § 621e Abs. 
2 nicht durch einen Rechtsanwalt vertreten zu lasse n. 
(5) Diese Vorschriften sind auf das Verfahren vor e inem beauftragten oder ersuchten 
Richter sowie auf Prozesshandlungen, die vor dem Ur kundsbeamten der Geschäftsstelle 
vorgenommen werden können, nicht anzuwenden. 
(6) Ein Rechtsanwalt, der nach Maßgabe der Absätze 1 und 2 zur Vertretung berechtigt 
ist, kann sich selbst vertreten. 
§ 78a 
(weggefallen) 
§ 78b Notanwalt 
(1) Insoweit eine Vertretung durch Anwälte geboten ist, hat das Prozessgericht einer 
Partei auf ihren Antrag durch Beschluss für den Rec htszug einen Rechtsanwalt zur 
Wahrnehmung ihrer Rechte beizuordnen, wenn sie eine n zu ihrer Vertretung bereiten 
Rechtsanwalt nicht findet und die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nicht 
mutwillig oder aussichtslos erscheint. 
(2) Gegen den Beschluss, durch den die Beiordnung e ines Rechtsanwalts abgelehnt wird, 
findet die sofortige Beschwerde statt. 
§ 78c Auswahl des Rechtsanwalts 
(1) Der nach § 78b beizuordnende Rechtsanwalt wird durch den Vorsitzenden des Gerichts 
aus der Zahl der in dem Bezirk des Prozessgerichts niedergelassenen Rechtsanwälte 
ausgewählt. 
(2) Der beigeordnete Rechtsanwalt kann die Übernahm e der Vertretung davon 
abhängig machen, dass die Partei ihm einen Vorschus s zahlt, der nach dem 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz zu bemessen ist. 
(3) Gegen eine Verfügung, die nach Absatz 1 getroff en wird, steht der Partei und 
dem Rechtsanwalt die sofortige Beschwerde zu. Dem R echtsanwalt steht die sofortige 
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Beschwerde auch zu, wenn der Vorsitzende des Gerich ts den Antrag, die Beiordnung 
aufzuheben (§ 48 Abs. 2 der Bundesrechtsanwaltsordn ung), ablehnt. 
§ 79 Parteiprozess 
Insoweit eine Vertretung durch Anwälte nicht gebote n ist, können die Parteien den 
Rechtsstreit selbst oder durch jede prozessfähige P erson als Bevollmächtigten führen. 
§ 80 Prozessvollmacht 
(1) Der Bevollmächtigte hat die Bevollmächtigung du rch eine schriftliche Vollmacht 
nachzuweisen und diese zu den Gerichtsakten abzugeb en. 
(2) Das Gericht kann auf Antrag des Gegners die öff entliche Beglaubigung einer 
Privaturkunde anordnen. Wird der Antrag zurückgewie sen, so ist dagegen kein 
Rechtsmittel zulässig. Bei der Beglaubigung bedarf es weder der Zuziehung von Zeugen 
noch der Aufnahme eines Protokolls. 
§ 81 Umfang der Prozessvollmacht 
Die Prozessvollmacht ermächtigt zu allen den Rechts streit betreffenden 
Prozesshandlungen, einschließlich derjenigen, die d urch eine Widerklage, eine 
Wiederaufnahme des Verfahrens, eine Rüge nach § 321 a und die Zwangsvollstreckung 
veranlasst werden; zur Bestellung eines Vertreters sowie eines Bevollmächtigten für die 
höheren Instanzen; zur Beseitigung des Rechtsstreit s durch Vergleich, Verzichtleistung 
auf den Streitgegenstand oder Anerkennung des von d em Gegner geltend gemachten 
Anspruchs; zur Empfangnahme der von dem Gegner oder  aus der Staatskasse zu erstattenden 
Kosten. 
§ 82 Geltung für Nebenverfahren 
Die Vollmacht für den Hauptprozess umfasst die Voll macht für das eine 
Hauptintervention, einen Arrest oder eine einstweil ige Verfügung betreffende Verfahren. 
§ 83 Beschränkung der Prozessvollmacht 
(1) Eine Beschränkung des gesetzlichen Umfanges der  Vollmacht hat dem Gegner 
gegenüber nur insoweit rechtliche Wirkung, als dies e Beschränkung die Beseitigung 
des Rechtsstreits durch Vergleich, Verzichtleistung  auf den Streitgegenstand oder 
Anerkennung des von dem Gegner geltend gemachten An spruchs betrifft. 
(2) Insoweit eine Vertretung durch Anwälte nicht ge boten ist, kann eine Vollmacht für 
einzelne Prozesshandlungen erteilt werden. 
§ 84 Mehrere Prozessbevollmächtigte 
Mehrere Bevollmächtigte sind berechtigt, sowohl gem einschaftlich als einzeln die Partei 
zu vertreten. Eine abweichende Bestimmung der Vollm acht hat dem Gegner gegenüber keine 
rechtliche Wirkung. 
§ 85 Wirkung der Prozessvollmacht 
(1) Die von dem Bevollmächtigten vorgenommenen Proz esshandlungen sind für die Partei in 
gleicher Art verpflichtend, als wenn sie von der Pa rtei selbst vorgenommen wären. Dies 
gilt von Geständnissen und anderen tatsächlichen Er klärungen, insoweit sie nicht von 
der miterschienenen Partei sofort widerrufen oder b erichtigt werden. 
(2) Das Verschulden des Bevollmächtigten steht dem Verschulden der Partei gleich. 
Fußnote 
§ 85 Abs. 2: Mit dem GG nach Maßgabe der Entscheidu ngsformel vereinbar, BVerfGE v. 
20.4.1982 I 1169 - 2 BvL 26/81 - 
§ 86 Fortbestand der Prozessvollmacht 
Die Vollmacht wird weder durch den Tod des Vollmach tgebers noch durch eine Veränderung 
in seiner Prozessfähigkeit oder seiner gesetzlichen  Vertretung aufgehoben; der 
Bevollmächtigte hat jedoch, wenn er nach Aussetzung  des Rechtsstreits für den 
Nachfolger im Rechtsstreit auftritt, dessen Vollmac ht beizubringen. 
§ 87 Erlöschen der Vollmacht 
(1) Dem Gegner gegenüber erlangt die Kündigung des Vollmachtvertrags erst durch die 
Anzeige des Erlöschens der Vollmacht, in Anwaltspro zessen erst durch die Anzeige der 
Bestellung eines anderen Anwalts rechtliche Wirksam keit. 
(2) Der Bevollmächtigte wird durch die von seiner S eite erfolgte Kündigung nicht 
gehindert, für den Vollmachtgeber so lange zu hande ln, bis dieser für Wahrnehmung 
seiner Rechte in anderer Weise gesorgt hat. 
§ 88 Mangel der Vollmacht 
(1) Der Mangel der Vollmacht kann von dem Gegner in  jeder Lage des Rechtsstreits gerügt 
werden. 
(2) Das Gericht hat den Mangel der Vollmacht von Am ts wegen zu berücksichtigen, wenn 
nicht als Bevollmächtigter ein Rechtsanwalt auftrit t. 
§ 89 Vollmachtloser Vertreter 
(1) Handelt jemand für eine Partei als Geschäftsfüh rer ohne Auftrag oder als 
Bevollmächtigter ohne Beibringung einer Vollmacht, so kann er gegen oder ohne 
Sicherheitsleistung für Kosten und Schäden zur Proz essführung einstweilen zugelassen 
werden. Das Endurteil darf erst erlassen werden, na chdem die für die Beibringung 
der Genehmigung zu bestimmende Frist abgelaufen ist . Ist zu der Zeit, zu der das 
Endurteil erlassen wird, die Genehmigung nicht beig ebracht, so ist der einstweilen zur 
Prozessführung Zugelassene zum Ersatz der dem Gegne r infolge der Zulassung erwachsenen 
Kosten zu verurteilen; auch hat er dem Gegner die i nfolge der Zulassung entstandenen 
Schäden zu ersetzen. 
(2) Die Partei muss die Prozessführung gegen sich g elten lassen, wenn sie auch 
nur mündlich Vollmacht erteilt oder wenn sie die Pr ozessführung ausdrücklich oder 
stillschweigend genehmigt hat. 
§ 90 Beistand 
(1) Insoweit eine Vertretung durch Anwälte nicht ge boten ist, kann eine Partei mit 
jeder prozessfähigen Person als Beistand erscheinen . 
(2) Das von dem Beistand Vorgetragene gilt als von der Partei vorgebracht, insoweit es 
nicht von dieser sofort widerrufen oder berichtigt wird. �
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ZPO - § 311 Form der Urteilsverkündung 
(1) Das Urteil ergeht im Namen des Volkes. 
(2) Das Urteil wird durch Vorlesung der Urteilsform el verkündet. Die Vorlesung der 
Urteilsformel kann durch eine Bezugnahme auf die Ur teilsformel ersetzt werden, wenn 
bei der Verkündung von den Parteien niemand erschie nen ist. Versäumnisurteile, Urteile, 
die auf Grund eines Anerkenntnisses erlassen werden , sowie Urteile, welche die Folge 
der Zurücknahme der Klage oder des Verzichts auf de n Klageanspruch aussprechen, können 
verkündet werden, auch wenn die Urteilsformel noch nicht schriftlich abgefasst ist. 
(3) Die Entscheidungsgründe werden, wenn es für ang emessen erachtet wird, durch 
Vorlesung der Gründe oder durch mündliche Mitteilun g des wesentlichen Inhalts 
verkündet. 
(4) Wird das Urteil nicht in dem Termin verkündet, in dem die mündliche Verhandlung 
geschlossen wird, so kann es der Vorsitzende in Abw esenheit der anderen Mitglieder des 
Prozessgerichts verkünden. �
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GG Art 79 (3) Eine Änderung dieses Grundgesetzes , durch welche die Gliederung des Bundes in 
Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder be i der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 
1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig . �
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Art 19 
(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht d urch Gesetz oder auf Grund eines 
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Gesetzes eingeschränkt werden kann, muß das Gesetz allgemein und nicht nur für den 
Einzelfall gelten. Außerdem muß das Gesetz das Grun drecht unter Angabe des Artikels 
nennen. �
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GG 19(2) In keinem Falle darf ein  Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werde n. 
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Art 97 
(1) Die Richter sind unabhängig  und nur dem Gesetze unterworfen . 
(2) Die hauptamtlich und planmäßig endgültig angest ellten Richter können wider ihren 
Willen nur kraft richterlicher Entscheidung und nur  aus Gründen und unter den Formen, 
welche die Gesetze bestimmen, vor Ablauf ihrer Amts zeit entlassen oder dauernd oder 
zeitweise ihres Amtes enthoben oder an eine andere Stelle oder in den Ruhestand 
versetzt werden. Die Gesetzgebung kann Altersgrenze n festsetzen, bei deren Erreichung 
auf Lebenszeit angestellte Richter in den Ruhestand  treten. Bei Veränderung der 
Einrichtung der Gerichte oder ihrer Bezirke können Richter an ein anderes Gericht 
versetzt oder aus dem Amte entfernt werden, jedoch nur unter Belassung des vollen 
Gehaltes. �
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Amtsgericht Irgendwo 

Postfach 471100 

1 1 8 8 0  I R G E N D W O 

 
 
 
 
In Sachen . / mein Name 
 
 
Urteil/Beschluß des Amtsgericht vom 9.19.2099 
Aktenzeichen  
 
Stelle ich hiermit 
 
 

A n t r a g 
 
 
auf Aufhebung des Urteils/Beschlusses wegen Nichtigkeit. 
 
Zur Vermeidung von Missverständnissen wird darauf hingewiesen, dass dies kein 
Wiederaufnahmeantrag ist. 
 
Dazu führe ich zum besseren Verstehen folgendes aus: 
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· Grundrechte sind hauptsächlich in den Artikeln 1 bis 19 im Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland festgeschrieben. Sie dienen als Abwehrrechte des  
Bürgers gegen das Machtmonopol des Staates. 

 
· Es gibt Grundrechte, die eingeschränkt werden dürfen, und es gibt Grundrechte, die 

nicht eingeschränkt werden dürfen. 
 

· Es steht im jeweiligen Grundrechtsartikel angeführt, wenn das Grundrecht 
eingeschränkt werden darf. 

 
· Ein Grundrecht darf in einem solchen Falle nur durch ein Gesetz eingeschränkt 

werden. 
 

· In dem betreffenden Gesetz muss in einen Paragraphen vermerkt sein, welche 
Grundrechte durch das Gesetz eingeschränkt werden. Das schreibt das Zitiergebot des 
Artikels 19 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes als Muss- Vorschrift vor. Diese 
Vorschrift ist nicht interpretierbar und unterliegt daher auch nicht der Interpretation 
des Bundesverfassungsgerichts. 

 
· Fehlt der Hinweis im Gesetz auf die Grundrechtseinschränkung, ist das Gesetz nichtig. 

Es ist insgesamt nicht anwendbar. 
 
Nachfolgend übermittle ich Ihnen ein Zitat von Professor Dr. Heitzen/ FU Berlin aus dem 
Jahre 2001: 
 

· „Verletzt ein Gesetz ein Freiheitsgrundrecht, so folgt daraus die Nichtigkeit des 
Gesetzes, weil nur so der Grundrechtseingriff zu beheben ist. Die Rechtsfolge ist hier 
eindeutig.“ 

 
· Aus dem Zitiergebot folgt zudem: 

 
· Es wohnt dem Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 ( Zitiergebot ) auf Grund eigener 

Gesetzeskraft inne, dass ein Gesetz, das gegen das Zitiergebot verstößt, automatisch 
nichtig ist. 

 
 
Gründe: 
 
Das Urteil/der Beschluß ist nichtig, weil es auf der Grundlage von Bestimmungen des 
Strafgesetzbuches (StGB ) und der Strafprozessordnung (StPO ) oder Zivilprozessordnung 
(ZPO) gefällt wurde. 
 
Sowohl das StGB wie auch die StPO und ZPO sind insgesamt nichtig, weil sie nicht dem 
Zitiergebot des Artikels 19 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes folgen. 
 
Alle drei Gesetzeswerke greifen in Grundrechte ein, die zwingend dem Zitiergebot 
unterliegen, die in den beiden vorgenannten Gesetzeswerken jedoch nicht zitiert werden. 
 
Betroffenes Grundrecht ist zumindest das Recht auf Freiheit gemäß Artikel 2 Absatz 2 des 
Grundgesetzes. 
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Es bedarf daher keiner weiteren Begründung des Antrages. 
 
Auf Grund der Bestimmung des Artikels 1 Absatz 3 hätte das Urteil überhaupt nicht ergehen 
dürfen. Es ist ergangen, jedoch nichtig und daher nicht zu vollstrecken und wieder 
aufzuheben.  
 
Eine Rechtsmittelbelehrung ist weder zulässig noch erforderlich, da nicht Rechtswidrigkeit 
sondern Nichtigkeit vorliegt. 
 
Das Bundesverfassungsgericht ist auch nicht zuständig für eine Entscheidung über die 
Nichtigkeit, da die Entscheidung bereits durch Gesetz festliegt. 
 
Auf Grund von Artikel 1 Absatz 3 des Grundgesetzes ist die Bestimmung des Artikels 19 
Absatz 1 Satz 2  unmittelbar anzuwenden. 
 
Die an der Entscheidung beteiligten Richter sind dem Grundgesetz verpflichtet. Sie haben 
ihren Amtseid auf das Grundgesetz geleistet. 
 
Unabhängig davon ist auch die erzwungene Strafhaft nicht im Einklang mit dem Zitiergebot 
des Grundgesetzes. Das Strafvollzugsgesetz entspricht dem Zitiergebot in § 196 nur teilweise. 
Die Einschränkung des Artikels 13 fehlt. Damit ist auch das StVollzG nichtig und schon von 
daher die Strafe nicht zu vollstrecken. 
 
Zudem verstößt das StVollzG gegen die Verfassung, nämlich gegen Artikel 6 des 
Grundgesetzes. 
 
Das Recht auf Ehe und Familie sowie das Recht auf Erziehung der Kinder aus diesem Artikel 
ist durch Strafhaft nicht einschränkbar.  
 
Die Rechtseinschränkung ist nicht davon abhängig, ob man diese Rechte in Anspruch nehmen 
möchte. 
 
Bitte bestätigen Sie den Eingang dieses Antrages und nennen Sie mir das 
Eingangsaktenzeichen. 
 
Es wird weiterhin beantrag, eine Entscheidung unter Beachtung folgender Rechtsquellen zu 
fällen: 
 
Quellen und Fundstellen: 
 
Bundesverfassungsgericht  
„Der Einzelne kann aus Artikel 6 Abs. 1 GG ein 
Abwehrrecht gegen störende und schädigende 
Eingriffe des Staates in seiner Ehe und seine Familie 
herleiten. Der Einkommensteuerbescheid 1952… 
und… verletzen das Grundrecht 
des Beschwerdeführers aus Artikel 
6 Abs. 1 GG; …“ 

BVerfGE 6,  386  
Haushaltsbesteuerung von 1956 

Bundesverfassungsgericht „Die Pressemitteilung Nr.72 vom 
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Hennenhaltungsverordnung (HHVO) ist … wegen 
Verstoß gegen das Zitiergebot des Art. 1 
Hennenhaltungsverordnung Satz 3 GG insgesamt 
verfassungswidrig und nichtig. . . 
 

06.07.1999 
Hennenhaltungsverordnung nichtig 

Eine Verordnung, die auf mehreren 
Ermächtigungsgrundlagen beruht, muss … vollständig 
zitierten.. . . 
; 
 

 

Eine Missachtung des Zitiergebots des Art. 80 Abs. 1 
Satz 3 GG führt zur Nichtigkeit der Verordnung.. . . 
 

 

Außerdem soll Art. 80 Abs.1 Satz 3 GG dem 
Adressaten die Kontrolle ermöglichen, ob die 
Verordnung mit dem ermächtigenden  Gesetz 
übereinstimmt. 

 

Bundessozialgericht 
„ Ein dynamische Rechtsfolgenverweisung auf eine 
vom  Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärte 
Rechtsfolgenanordnung geht ins Leere, die nichtige 
Rechtsfolgenanwendung ist nicht anwendbar.“ 

Entscheidung  
B 4 RA 58/04 R 
vom 07.07.2005 

Bundesverfassungsgericht  
Leitsätze:  
„1. Führt die Änderung eines Gesetzes zu neuen 
Grundrechtseinschränkungen, ist das betroffene 
Grundrecht im Änderungsgesetz auch dann gemäß 
Art. 19 Abs.1 Satz 2 GG zu benennen, wenn das 
geänderte Gesetz bereits eine Zitiervorschrift im Sinne 
dieser Bestimmung enthält. 
 

Entscheidung1 BvR 668/04 vom 
27.07.2007 
 

Benjamin Küchenhoff 
Einführung in das Staatsrecht  
Begleitendes Skript 
zur Vorlesung an der BTU Cottbus 
Cottbus 2006 
 

 
Abschnitt: VIII d  
Prüfung der Verletzung eines 
Freiheitsrechts 
Seite 55 

Prof. Dr. Michael Sachs, Hrsg 
Grundgesetze 
Kommentar 
Verlag C.H. Beck München 2007 4. Auflage 
 

 
Abschnitt 
„III..Zitiergebot 
Seite 730 ff. 

Deutscher Bundestag 
Dem Zitiergebot des Artikels 19 Absatz 1 Satz 2 GG 
ist durch Benennung der eingeschränkten Grundrechte 
Rechnung zu tragen. 
. . Nach der jüngsten Rechtssprechung des 
Bundesverfassungsgerichts . . . zum Zitiergebot…ist 
das betroffene Grundrecht im Änderungsgesetz auch 
dann zu benennen, wenn das geänderte Gesetz bereits 

 
Drucksache 16/5053 
zu Drucksache 16/4663  
vom 20.04.2007 
Unterricht durch die 
Bundesregierung zum 
Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung des Zoll-
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eine Zitiervorschrift enthält, die Änderung aber zu 
neuen Grundrechtseinschränkungen führen. 
Dementsprechend muss in dem Gesetz auf die 
Grundrechtseinschränkungen hingewiesen werde. 
 
 

fahndungsdienstgesetz 
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 *Deutsche Bürger haben bei EUGH keine Rechte.  
          *Hier wird die wahre Absicht offenkundig!!!  
          *Deutsche Bürger sind NICHT Teil der EU = NICHT Teil der  
            Rechtsgemeinschaft 
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WRV - Artikel 13.  Reichsrecht bricht Landrecht.Bestehen Zweifel oder Meinungsverschiedenheiten darüber, ob eine 
landesrechtliche Vorschrift mit dem Reichsrecht vereinbar ist, so kann die zuständige Reichs- oder Landeszentralbehörde nach 
näherer Vorschrift eines Reichsgesetzes die Entscheidung eines obersten Gerichtshofs des Reichs anrufen. 

Kriminelle Vereinigungen  -  StGB  
§ 129 Bildung krimineller Vereinigungen 
(1) Wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke oder  deren Tätigkeit darauf gerichtet 
sind, Straftaten zu begehen, oder wer sich an einer  solchen Vereinigung als Mitglied 
beteiligt, für sie um Mitglieder oder Unterstützer wirbt oder sie unterstützt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstr afe bestraft. 
(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, 
1. wenn die Vereinigung eine politische Partei ist,  die das Bundesverfassungsgericht 
nicht für verfassungswidrig erklärt hat, 
2. wenn die Begehung von Straftaten nur ein Zweck o der eine Tätigkeit von 
untergeordneter Bedeutung ist oder 
3. soweit die Zwecke oder die Tätigkeit der Vereini gung Straftaten nach den §§ 84 bis 
87 betreffen. 
(3) Der Versuch, eine in Absatz 1 bezeichnete Verei nigung zu gründen, ist strafbar. 
(4) Gehört der Täter zu den Rädelsführern oder Hint ermännern oder liegt sonst ein 
besonders schwerer Fall vor, so ist auf Freiheitsst rafe von sechs Monaten bis zu 
fünf Jahren zu erkennen; auf Freiheitsstrafe von se chs Monaten bis zu zehn Jahren 
ist zu erkennen, wenn der Zweck oder die Tätigkeit der kriminellen Vereinigung 
darauf gerichtet ist, in § 100c Abs. 2 Nr. 1 Buchst abe a, c, d, e und g mit Ausnahme 
von Straftaten nach § 239a oder § 239b, Buchstabe h  bis m, Nr. 2 bis 5 und 7 der 
Strafprozessordnung genannte Straftaten zu begehen.  
(5) Das Gericht kann bei Beteiligten, deren Schuld gering und deren Mitwirkung von 
untergeordneter Bedeutung ist, von einer Bestrafung  nach den Absätzen 1 und 3 absehen. 
(6) Das Gericht kann die Strafe nach seinem Ermesse n mildern (§ 49 Abs. 2) oder von 
einer Bestrafung nach diesen Vorschriften absehen, wenn der Täter 
1. sich freiwillig und ernsthaft bemüht, das Fortbe stehen der Vereinigung oder die 
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Begehung einer ihren Zielen entsprechenden Straftat  zu verhindern, oder 
2. freiwillig sein Wissen so rechtzeitig einer Dien ststelle offenbart, daß Straftaten, 
deren Planung er kennt, noch verhindert werden könn en; 
erreicht der Täter sein Ziel, das Fortbestehen der Vereinigung zu verhindern, oder wird 
es ohne sein Bemühen erreicht, so wird er nicht bes traft. 
§ 129a Bildung terroristischer Vereinigungen 
(1) Wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke oder  deren Tätigkeit darauf gerichtet 
sind, 
1. Mord (§ 211) oder Totschlag (§ 212) oder Völkerm ord (§ 6 des 
Völkerstrafgesetzbuches) oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit (§ 7 des 
Völkerstrafgesetzbuches) oder Kriegsverbrechen (§§ 8, 9, 10, 11 oder § 12 des 
Völkerstrafgesetzbuches) oder 
2. Straftaten gegen die persönliche Freiheit in den  Fällen des § 239a oder des § 239b 
3. (weggefallen) 
zu begehen, oder wer sich an einer solchen Vereinig ung als Mitglied beteiligt, wird mit 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren b estraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Vereinigung grün det, deren Zwecke oder deren 
Tätigkeit darauf gerichtet sind, 
1. einem anderen Menschen schwere körperliche oder seelische Schäden, insbesondere der 
in § 226 bezeichneten Art, zuzufügen, 
2. Straftaten nach den §§ 303b, 305, 305a oder geme ingefährliche Straftaten in den 
Fällen der §§ 306 bis 306c oder 307 Abs. 1 bis 3, d es § 308 Abs. 1 bis 4, des § 309 
Abs. 1 bis 5, der §§ 313, 314 oder 315 Abs. 1, 3 od er 4, des § 316b Abs. 1 oder 3 
oder des § 316c Abs. 1 bis 3 oder des § 317 Abs. 1,  
3. Straftaten gegen die Umwelt in den Fällen des § 330a Abs. 1 bis 3, 
4. Straftaten nach § 19 Abs. 1 bis 3, § 20 Abs. 1 o der 2, § 20a Abs. 1 bis 3, § 19 Abs. 
2 Nr. 2 oder Abs. 3 Nr. 2, § 20 Abs. 1 oder 2 oder § 20a Abs. 1 bis 3, jeweils auch 
in Verbindung mit § 21, oder nach § 22a Abs. 1 bis 3 des Gesetzes über die Kontrolle 
von Kriegswaffen oder 
5. Straftaten nach § 51 Abs. 1 bis 3 des Waffengese tzes 
zu begehen, oder wer sich an einer solchen Vereinig ung als Mitglied beteiligt, wenn 
eine der in den Nummern 1 bis 5 bezeichneten Taten bestimmt ist, die Bevölkerung auf 
erhebliche Weise einzuschüchtern, eine Behörde oder  eine internationale Organisation 
rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewa lt zu nötigen oder die politischen, 
verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozia len Grundstrukturen eines 
Staates oder einer internationalen Organisation zu beseitigen oder erheblich zu 
beeinträchtigen, und durch die Art ihrer Begehung o der ihre Auswirkungen einen Staat 
oder eine internationale Organisation erheblich sch ädigen kann. 
(3) Sind die Zwecke oder die Tätigkeit der Vereinig ung darauf gerichtet, eine der in 
Absatz 1 und 2 bezeichneten Straftaten anzudrohen, ist auf Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen. 
(4) Gehört der Täter zu den Rädelsführern oder Hint ermännern, so ist in den Fällen der 
Absätze 1 und 2 auf Freiheitsstrafe nicht unter dre i Jahren, in den Fällen des Absatzes 
3 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Ja hren zu erkennen. 
(5) Wer eine in Absatz 1, 2 oder Absatz 3 bezeichne te Vereinigung unterstützt, wird 
in den Fällen der Absätze 1 und 2 mit Freiheitsstra fe von sechs Monaten bis zu zehn 
Jahren, in den Fällen des Absatzes 3 mit Freiheitss trafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. Wer für eine in Absatz 1 oder Absatz 2 bezeichnete Vereinigung um 
Mitglieder oder Unterstützer wirbt, wird mit Freihe itsstrafe von sechs Monaten bis zu 
fünf Jahren bestraft. 
(6) Das Gericht kann bei Beteiligten, deren Schuld gering und deren Mitwirkung von 
untergeordneter Bedeutung ist, in den Fällen der Ab sätze 1, 2, 3 und 5 die Strafe nach 
seinem Ermessen (§ 49 Abs. 2) mildern. 
(7) § 129 Abs. 6 gilt entsprechend. 
(8) Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sech s Monaten kann das Gericht die 
Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, und die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen 
Wahlen zu erlangen, aberkennen (§ 45 Abs. 2). 
(9) In den Fällen der Absätze 1, 2 und 4 kann das G ericht Führungsaufsicht anordnen (§ 

68 Abs. 1).  

 

Bundesrat hebt neues Nazigesetz auf: 
(= Lüge, da erweitert. Banken und Architekten dürfen jetzt auch Rechtsberatung leisten ) 
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GVG- Gerichtsbarkeit 
+§ 1 Die richterliche Gewalt wird durch unabhängige, nur  dem Gesetz 
unterworfene Gerichte ausgeübt.+ 
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§ 331 Vorteilsannahme 
(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Di enst besonders Verpflichteter, 
der für die Dienstausübung einen Vorteil für sich o der einen Dritten fordert, sich 
versprechen läßt oder annimmt, wird mit Freiheitsst rafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vort eil für sich oder einen Dritten 
als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen l äßt oder annimmt, daß er eine 
richterliche Handlung vorgenommen hat oder künftig vornehme, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. De r Versuch ist strafbar. 
(3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der Täter einen nicht von ihm 
geforderten Vorteil sich versprechen läßt oder anni mmt und die zuständige Behörde 
im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die Annahme vor her genehmigt hat oder der Täter 
unverzüglich bei ihr Anzeige erstattet und sie die Annahme genehmigt. 
§ 332 Bestechlichkeit 
(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Di enst besonders Verpflichteter, 
der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als G egenleistung dafür fordert, sich 
versprechen läßt oder annimmt, daß er eine Dienstha ndlung vorgenommen hat oder künftig 
vornehme und dadurch seine Dienstpflichten verletzt  hat oder verletzen würde, wird 
mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf J ahren bestraft. In minder schweren 
Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei J ahren oder Geldstrafe. Der Versuch 
ist strafbar. 
(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vort eil für sich oder einen Dritten 
als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen l äßt oder annimmt, daß er eine 
richterliche Handlung vorgenommen hat oder künftig vornehme und dadurch seine 
richterlichen Pflichten verletzt hat oder verletzen  würde, wird mit Freiheitsstrafe 
von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. In mind er schweren Fällen ist die Strafe 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahre n. 
(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung f ür eine künftige Handlung fordert, 
sich versprechen läßt oder annimmt, so sind die Abs ätze 1 und 2 schon dann anzuwenden, 
wenn er sich dem anderen gegenüber bereit gezeigt h at, 
1. bei der Handlung seine Pflichten zu verletzen od er, 
2. soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, si ch bei Ausübung des Ermessens durch 
den Vorteil beeinflussen zu lassen. 
§ 333 Vorteilsgewährung 
(1) Wer einem Amtsträger, einem für den öffentliche n Dienst besonders Verpflichteten 
oder einem Soldaten der Bundeswehr für die Dienstau sübung einen Vorteil für diesen oder 
einen Dritten anbietet, verspricht oder gewährt, wi rd mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Wer einem Richter oder Schiedsrichter einen Vor teil für diesen oder einen Dritten 
als Gegenleistung dafür anbietet, verspricht oder g ewährt, daß er eine richterliche 
Handlung vorgenommen hat oder künftig vornehme, wir d mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn die zuständige Behörde im Rahmen 
ihrer Befugnisse entweder die Annahme des Vorteils durch den Empfänger vorher genehmigt 
hat oder sie auf unverzügliche Anzeige des Empfänge rs genehmigt. 
§ 334 Bestechung 
(1) Wer einem Amtsträger, einem für den öffentliche n Dienst besonders Verpflichteten 
oder einem Soldaten der Bundeswehr einen Vorteil fü r diesen oder einen Dritten als 
Gegenleistung dafür anbietet, verspricht oder gewäh rt, daß er eine Diensthandlung 
vorgenommen hat oder künftig vornehme und dadurch s eine Dienstpflichten verletzt hat 
oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren 
bestraft. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder Geldstrafe.  
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(2) Wer einem Richter oder Schiedsrichter einen Vor teil für diesen oder einen Dritten 
als Gegenleistung dafür anbietet, verspricht oder g ewährt, daß er eine richterliche 
Handlung 
1. vorgenommen und dadurch seine richterlichen Pfli chten verletzt hat oder 
2. künftig vornehme und dadurch seine richterlichen  Pflichten verletzen würde, 
wird in den Fällen der Nummer 1 mit Freiheitsstrafe  von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren, in den Fällen der Nummer 2 mit Freiheitsstr afe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren bestraft. Der Versuch ist strafbar. 
(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung f ür eine künftige Handlung anbietet, 
verspricht oder gewährt, so sind die Absätze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er den 
anderen zu bestimmen versucht, daß dieser 
1. bei der Handlung seine Pflichten verletzt oder, 
2. soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, si ch bei der Ausübung des Ermessens 
durch den Vorteil beeinflussen läßt. 
§ 335 Besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit u nd Bestechung 
(1) In besonders schweren Fällen wird 
1. eine Tat nach 
a) § 332 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Abs.  3, und 
b) § 334 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, jeweils auch in Verbindung mit Abs. 3, 
mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahr en und 
2. eine Tat nach § 332 Abs. 2, auch in Verbindung m it Abs. 3, mit Freiheitsstrafe nicht 
unter zwei Jahren 
bestraft. 
(2) Ein besonders schwerer Fall im Sinne des Absatz es 1 liegt in der Regel vor, wenn 
1. die Tat sich auf einen Vorteil großen Ausmaßes b ezieht, 
2. der Täter fortgesetzt Vorteile annimmt, die er a ls Gegenleistung dafür gefordert 
hat, daß er eine Diensthandlung künftig vornehme, o der 
3. der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer B ande handelt, die sich zur 
fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat.  
§ 336 Unterlassen der Diensthandlung 
Der Vornahme einer Diensthandlung oder einer richte rlichen Handlung im Sinne der §§ 331 
bis 335 steht das Unterlassen der Handlung gleich. 
§ 337 Schiedsrichtervergütung 
Die Vergütung eines Schiedsrichters ist nur dann ei n Vorteil im Sinne der §§ 331 
bis 335, wenn der Schiedsrichter sie von einer Part ei hinter dem Rücken der anderen 
fordert, sich versprechen läßt oder annimmt oder we nn sie ihm eine Partei hinter dem 
Rücken der anderen anbietet, verspricht oder gewähr t. 
§ 338 Vermögensstrafe und Erweiterter Verfall 
(1) In den Fällen des § 332, auch in Verbindung mit  den §§ 336 und 337, ist § 73d 
anzuwenden, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mi tglied einer Bande handelt, die sich 
zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat. 
(2) In den Fällen des § 334, auch in Verbindung mit  den §§ 336 und 337, sind die §§ 
43a, 73d anzuwenden, wenn der Täter als Mitglied ei ner Bande handelt, die sich zur 
fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat.  § 73d ist auch dann anzuwenden, 
wenn der Täter gewerbsmäßig handelt. 
§ 339 Rechtsbeugung 
Ein Richter, ein anderer Amtsträger oder ein Schied srichter, welcher sich bei der 
Leitung oder Entscheidung einer Rechtssache zugunst en oder zum Nachteil einer Partei 
einer Beugung des Rechts schuldig macht, wird mit F reiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 
fünf Jahren bestraft. 
§ 340 Körperverletzung im Amt 
(1) Ein Amtsträger, der während der Ausübung seines  Dienstes oder in Beziehung auf 
seinen Dienst eine Körperverletzung begeht oder beg ehen läßt, wird mit Freiheitsstrafe 
von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. In mi nder schweren Fällen ist die Strafe 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.  
 (2) Der Versuch ist strafbar. 
(3) Die §§ 224 bis 229 gelten für Straftaten nach A bsatz 1 Satz 1 entsprechend. 
§§ 341 und 342 (weggefallen) 
- 
§ 343 Aussageerpressung 
(1) Wer als Amtsträger, der zur Mitwirkung an 
1. einem Strafverfahren, einem Verfahren zur Anordn ung einer behördlichen Verwahrung, 
2. einem Bußgeldverfahren oder 
3. einem Disziplinarverfahren oder einem ehrengeric htlichen oder berufsgerichtlichen 
Verfahren 
berufen ist, einen anderen körperlich mißhandelt, g egen ihn sonst Gewalt anwendet, 
ihm Gewalt androht oder ihn seelisch quält, um ihn zu nötigen, in dem Verfahren etwas 
auszusagen oder zu erklären oder dies zu unterlasse n, wird mit Freiheitsstrafe von 
einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. 
(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freihe itsstrafe von sechs Monaten bis zu 
fünf Jahren. 
§ 344 Verfolgung Unschuldiger 
(1) Wer als Amtsträger, der zur Mitwirkung an einem  Strafverfahren, abgesehen von dem 
Verfahren zur Anordnung einer nicht freiheitsentzie henden Maßnahme (§ 11 Abs. 1 Nr. 8), 
berufen ist, absichtlich oder wissentlich einen Uns chuldigen oder jemanden, der sonst 
nach dem Gesetz nicht strafrechtlich verfolgt werde n darf, strafrechtlich verfolgt 
oder auf eine solche Verfolgung hinwirkt, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis 
zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit Freih eitsstrafe von drei Monaten bis zu 
fünf Jahren bestraft. Satz 1 gilt sinngemäß für ein en Amtsträger, der zur Mitwirkung an 
einem Verfahren zur Anordnung einer behördlichen Ve rwahrung berufen ist. 
(2) Wer als Amtsträger, der zur Mitwirkung an einem  Verfahren zur Anordnung einer 
nicht freiheitsentziehenden Maßnahme (§ 11 Abs. 1 N r. 8) berufen ist, absichtlich 
oder wissentlich jemanden, der nach dem Gesetz nich t strafrechtlich verfolgt werden 
darf, strafrechtlich verfolgt oder auf eine solche Verfolgung hinwirkt, wird mit 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren  bestraft. Satz 1 gilt sinngemäß für 
einen Amtsträger, der zur Mitwirkung an 
1. einem Bußgeldverfahren oder 
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2. einem Disziplinarverfahren oder einem ehrengeric htlichen oder berufsgerichtlichen 
Verfahren 
berufen ist. Der Versuch ist strafbar. 
§ 345 Vollstreckung gegen Unschuldige 
(1) Wer als Amtsträger, der zur Mitwirkung bei der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe, 
einer freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung oder einer 
behördlichen Verwahrung berufen ist, eine solche St rafe, Maßregel oder Verwahrung 
vollstreckt, obwohl sie nach dem Gesetz nicht volls treckt werden darf, wird mit 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren  bestraft. 
(2) Handelt der Täter leichtfertig, so ist die Stra fe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder Geldstrafe. 
(3) Wer, abgesehen von den Fällen des Absatzes 1, a ls Amtsträger, der zur Mitwirkung 
bei der Vollstreckung einer Strafe oder einer Maßna hme (§ 11 Abs. 1 Nr. 8) berufen ist, 
eine Strafe oder Maßnahme vollstreckt, obwohl sie n ach dem Gesetz nicht vollstreckt 
werden darf, wird mit Freiheitsstrafe von drei Mona ten bis zu fünf Jahren bestraft. 
Ebenso wird bestraft, wer als Amtsträger, der zur M itwirkung bei der Vollstreckung 
1. eines Jugendarrestes, 
2. einer Geldbuße oder Nebenfolge nach dem Ordnungs widrigkeitenrecht, 
3. eines Ordnungsgeldes oder einer Ordnungshaft ode r 
4. einer Disziplinarmaßnahme oder einer ehrengerich tlichen oder berufsgerichtlichen 
Maßnahme 
berufen ist, eine solche Rechtsfolge vollstreckt, o bwohl sie nach dem Gesetz nicht 
vollstreckt werden darf. Der Versuch ist strafbar. 
§§ 346 und 347 (weggefallen) 
- 
§ 348 Falschbeurkundung im Amt 
(1) Ein Amtsträger, der, zur Aufnahme öffentlicher Urkunden befugt, innerhalb seiner 
Zuständigkeit eine rechtlich erhebliche Tatsache fa lsch beurkundet oder in öffentliche 
Register, Bücher oder Dateien falsch einträgt oder eingibt, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
§§ 349 bis 351 (weggefallen) 
- 
§ 352 Gebührenüberhebung 
(1) Ein Amtsträger, Anwalt oder sonstiger Rechtsbei stand, welcher Gebühren oder andere 
Vergütungen für amtliche Verrichtungen zu seinem Vo rteil zu erheben hat, wird, wenn er 
Gebühren oder Vergütungen erhebt, von denen er weiß , daß der Zahlende sie überhaupt 
nicht oder nur in geringerem Betrag schuldet, mit F reiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
§ 353 Abgabenüberhebung, Leistungskürzung 
(1) Ein Amtsträger, der Steuern, Gebühren oder ande re Abgaben für eine öffentliche 
Kasse zu erheben hat, wird, wenn er Abgaben, von de nen er weiß, daß der Zahlende sie 
überhaupt nicht oder nur in geringerem Betrag schul det, erhebt und das rechtswidrig 
Erhobene ganz oder zum Teil nicht zur Kasse bringt,  mit Freiheitsstrafe von drei 
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer als Amtsträger bei am tlichen Ausgaben an Geld oder 
Naturalien dem Empfänger rechtswidrig Abzüge macht und die Ausgaben als vollständig 
geleistet in Rechnung stellt. 
§ 353a Vertrauensbruch im auswärtigen Dienst 
(1) Wer bei der Vertretung der Bundesrepublik Deuts chland gegenüber einer fremden 
Regierung, einer Staatengemeinschaft oder einer zwi schenstaatlichen Einrichtung 
einer amtlichen Anweisung zuwiderhandelt oder in de r Absicht, die Bundesregierung 
irrezuleiten, unwahre Berichte tatsächlicher Art er stattet, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Die Tat wird nur mit Ermächtigung der Bundesreg ierung verfolgt. 
§ 353b Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen 
Geheimhaltungspflicht 
(1) Wer ein Geheimnis, das ihm als 
1. Amtsträger, 
2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflicht eten oder 
3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Pe rsonalvertretungsrecht wahrnimmt, 
anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, u nbefugt offenbart und dadurch 
wichtige öffentliche Interessen gefährdet, wird mit  Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Hat der Täter durch die Tat fahrlässig wichtige 
öffentliche Interessen gefährdet, so wird er mit Fr eiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Wer, abgesehen von den Fällen des Absatzes 1, u nbefugt einen Gegenstand oder eine 
Nachricht, zu deren Geheimhaltung er 
1. auf Grund des Beschlusses eines Gesetzgebungsorg ans des Bundes oder eines Landes 
oder eines seiner Ausschüsse verpflichtet ist oder 
2. von einer anderen amtlichen Stelle unter Hinweis  auf die Strafbarkeit der Verletzung 
der Geheimhaltungspflicht förmlich verpflichtet wor den ist, 
an einen anderen gelangen läßt oder öffentlich beka nntmacht und dadurch wichtige 
öffentliche Interessen gefährdet, wird mit Freiheit sstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
(4) Die Tat wird nur mit Ermächtigung verfolgt. Die  Ermächtigung wird erteilt 
1. von dem Präsidenten des Gesetzgebungsorgans 
a) in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das  Geheimnis während seiner 
Tätigkeit bei einem oder für ein Gesetzgebungsorgan  des Bundes oder eines Landes 
bekanntgeworden ist, 
b) in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1; 
2. von der obersten Bundesbehörde 
a) in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das  Geheimnis während seiner 
Tätigkeit sonst bei einer oder für eine Behörde ode r bei einer anderen amtlichen 
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Stelle des Bundes oder für eine solche Stelle bekan ntgeworden ist, 
b) in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2, wenn der Tät er von einer amtlichen Stelle des 
Bundes verpflichtet worden ist; 
3. von der obersten Landesbehörde in allen übrigen Fällen der Absätze 1 und 2 Nr. 2. 
§ 353c (weggefallen) 
- 
§ 353d Verbotene Mitteilungen über Gerichtsverhandl ungen 
Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld strafe wird bestraft, wer 
1. entgegen einem gesetzlichen Verbot über eine Ger ichtsverhandlung, bei der die 
Öffentlichkeit ausgeschlossen war, oder über den In halt eines die Sache betreffenden 
amtlichen Schriftstücks öffentlich eine Mitteilung macht, 
2. entgegen einer vom Gericht auf Grund eines Geset zes auferlegten Schweigepflicht 
Tatsachen unbefugt offenbart, die durch eine nichtö ffentliche Gerichtsverhandlung 
oder durch ein die Sache betreffendes amtliches Sch riftstück zu seiner Kenntnis 
gelangt sind, oder 
3. die Anklageschrift oder andere amtliche Schrifts tücke eines Strafverfahrens, eines 
Bußgeldverfahrens oder eines Disziplinarverfahrens,  ganz oder in wesentlichen 
Teilen, im Wortlaut öffentlich mitteilt, bevor sie in öffentlicher Verhandlung 
erörtert worden sind oder das Verfahren abgeschloss en ist. 
Fußnote 
§ 353d Nr. 3: Nach Maßgabe der Entscheidungsformel mit dem GG vereinbar, BVerfGE v. 
3.12.1985; 1986 I 329 - 1 BvL 15/84 - 
§ 354 (weggefallen) 
- 
§ 355 Verletzung des Steuergeheimnisses 
(1) Wer unbefugt 
1. Verhältnisse eines anderen, die ihm als Amtsträg er 
a) in einem Verwaltungsverfahren oder einem gericht lichen Verfahren in Steuersachen, 
b) in einem Strafverfahren wegen einer Steuerstraft at oder in einem Bußgeldverfahren 
wegen einer Steuerordnungswidrigkeit, 
c) aus anderem Anlaß durch Mitteilung einer Finanzb ehörde oder durch die gesetzlich 
vorgeschriebene Vorlage eines Steuerbescheids oder einer Bescheinigung über die 
bei der Besteuerung getroffenen Feststellungen 
bekanntgeworden sind, oder 
2. ein fremdes Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, d as ihm als Amtsträger in einem der 
in Nummer 1 genannten Verfahren bekanntgeworden ist , 
offenbart oder verwertet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
(2) Den Amtsträgern im Sinne des Absatzes 1 stehen gleich 
1. die für den öffentlichen Dienst besonders Verpfl ichteten, 
2. amtlich zugezogene Sachverständige und 
3. die Träger von Ämtern der Kirchen und anderen Re ligionsgesellschaften des 
öffentlichen Rechts. 
(3) Die Tat wird nur auf Antrag des Dienstvorgesetz ten oder des Verletzten verfolgt. 
Bei Taten amtlich zugezogener Sachverständiger ist der Leiter der Behörde, deren 
Verfahren betroffen ist, neben dem Verletzten antra gsberechtigt. 
§ 356 Parteiverrat 
(1) Ein Anwalt oder ein anderer Rechtsbeistand, wel cher bei den ihm in dieser 
Eigenschaft anvertrauten Angelegenheiten in derselb en Rechtssache beiden Parteien durch 
Rat oder Beistand pflichtwidrig dient, wird mit Fre iheitsstrafe von drei Monaten bis zu 
fünf Jahren bestraft. 
(2) Handelt derselbe im Einverständnis mit der Gege npartei zum Nachteil seiner Partei, 
so tritt Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf  Jahren ein. 
§ 357 Verleitung eines Untergebenen zu einer Straft at 
(1) Ein Vorgesetzter, welcher seine Untergebenen zu  einer rechtswidrigen Tat im Amt 
verleitet oder zu verleiten unternimmt oder eine so lche rechtswidrige Tat seiner 
Untergebenen geschehen läßt, hat die für diese rech tswidrige Tat angedrohte Strafe 
verwirkt. 
(2) Dieselbe Bestimmung findet auf einen Amtsträger  Anwendung, welchem eine Aufsicht 
oder Kontrolle über die Dienstgeschäfte eines ander en Amtsträgers übertragen ist, 
sofern die von diesem letzteren Amtsträger begangen e rechtswidrige Tat die zur Aufsicht 
oder Kontrolle gehörenden Geschäfte betrifft. 
§ 358 Nebenfolgen 
Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Mo naten wegen einer Straftat nach den 
§§ 332, 335, 339, 340, 343, 344, 345 Abs. 1 und 3, §§ 348, 352 bis 353b Abs. 1, §§ 355 
und 357 kann das Gericht die Fähigkeit, öffentliche  Ämter zu bekleiden (§ 45 Abs. 
2),aberkennen. 	
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StGB§ 164 Falsche Verdächtigung 
(1) Wer einen anderen bei einer Behörde oder einem zur Entgegennahme von Anzeigen 
zuständigen Amtsträger oder militärischen Vorgesetz ten oder öffentlich wider besseres 
Wissen einer rechtswidrigen Tat oder der Verletzung  einer Dienstpflicht in der Absicht 
verdächtigt, ein behördliches Verfahren oder andere  behördliche Maßnahmen gegen ihn 
herbeizuführen oder fortdauern zu lassen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer in gleicher Absicht b ei einer der in Absatz 1 
bezeichneten Stellen oder öffentlich über einen and eren wider besseres Wissen eine 
sonstige Behauptung tatsächlicher Art aufstellt, di e geeignet ist, ein behördliches 
Verfahren oder andere behördliche Maßnahmen gegen i hn herbeizuführen oder fortdauern zu 
lassen. �

�
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GG Art 34 
Verletzt jemand in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen Amtes die ihm 
einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so trifft die Verantwortlichkeit 
grundsätzlich den Staat oder die Körperschaft, in d eren Dienst er steht. Bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit bleibt der Rückgriff vor behalten. Für den Anspruch 
auf Schadensersatz und für den Rückgriff darf der o rdentliche Rechtsweg nicht 
ausgeschlossen werden. 
ZPO § 839 Haftung bei Amtspflichtverletzung 
(1) Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder fahrlässi g die ihm einem Dritten gegenüber 
obliegende Amtspflicht, so hat er dem Dritten den d araus entstehenden Schaden zu 
ersetzen. Fällt dem Beamten nur Fahrlässigkeit zur Last, so kann er nur dann in 
Anspruch genommen werden, wenn der Verletzte nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangen 
vermag. 
(2) Verletzt ein Beamter bei dem Urteil in einer Re chtssache seine Amtspflicht, 
so ist er für den daraus entstehenden Schaden nur d ann verantwortlich, wenn die 
Pflichtverletzung in einer Straftat besteht. Auf ei ne pflichtwidrige Verweigerung oder 
Verzögerung der Ausübung des Amts findet diese Vors chrift keine Anwendung. 
(3) Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Ver letzte vorsätzlich oder fahrlässig 
unterlassen hat, den Schaden durch Gebrauch eines R echtsmittels abzuwenden. 
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Art 20 
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokrat ischer und sozialer Bundesstaat. 
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen 
und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vo llziehenden Gewalt und der 
Rechtsprechung ausgeübt. 
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige O rdnung, die vollziehende Gewalt und 
die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunde n.  
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung z u beseitigen, haben alle Deutschen 
das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht  möglich ist.  
���&P>�/�����B�������������I�����<���������!���7��< �J�/�������I����$����!�!���#����������������7��<��
Art 97 ��	A�����������	���	%��4	/.@5 	
(1) Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze  unterworfen. 
(2) Die hauptamtlich und planmäßig endgültig angest ellten Richter können wider ihren 
Willen nur kraft richterlicher Entscheidung und nur  aus Gründen und unter den Formen, 
welche die Gesetze bestimmen, vor Ablauf ihrer Amts zeit entlassen oder dauernd oder 
zeitweise ihres Amtes enthoben oder an eine andere Stelle oder in den Ruhestand 
versetzt werden. Die Gesetzgebung kann Altersgrenze n festsetzen, bei deren Erreichung 
auf Lebenszeit angestellte Richter in den Ruhestand  treten. Bei Veränderung der 
Einrichtung der Gerichte oder ihrer Bezirke können Richter an ein anderes Gericht 
versetzt oder aus dem Amte entfernt werden, jedoch nur unter Belassung des vollen 
Gehaltes. �
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§ 107 Wahlbehinderung 
(1) Wer mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt ei ne Wahl oder die Feststellung ihres 
Ergebnisses verhindert oder stört, wird mit Freihei tsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
mit Geldstrafe, in besonders schweren Fällen mit Fr eiheitsstrafe nicht unter einem Jahr 
bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
§ 107a Wahlfälschung 
(1) Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges E rgebnis einer Wahl herbeiführt 
oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstr afe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer das Ergebnis einer Wa hl unrichtig verkündet oder 
verkünden läßt. 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
§ 107b Fälschung von Wahlunterlagen 
(1) Wer 
1. seine Eintragung in die Wählerliste (Wahlkartei)  durch falsche Angaben erwirkt, 
2. einen anderen als Wähler einträgt, von dem er we iß, daß er keinen Anspruch auf 
Eintragung hat, 
3. die Eintragung eines Wahlberechtigten als Wähler  verhindert, obwohl er dessen 
Wahlberechtigung kennt, 
4. sich als Bewerber für eine Wahl aufstellen läßt,  obwohl er nicht wählbar ist, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
einhundertachtzig Tagessätzen bestraft, wenn die Ta t nicht in anderen Vorschriften mit 
schwererer Strafe bedroht ist. 
(2) Der Eintragung in die Wählerliste als Wähler en tspricht die Ausstellung der 
Wahlunterlagen für die Urwahlen in der Sozialversic herung. 
§ 107c Verletzung des Wahlgeheimnisses 
Wer einer dem Schutz des Wahlgeheimnisses dienenden  Vorschrift in der Absicht 
zuwiderhandelt, sich oder einem anderen Kenntnis da von zu verschaffen, wie jemand 
gewählt hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei J ahren oder mit Geldstrafe bestraft. �
§ 108a Wählertäuschung 
(1) Wer durch Täuschung bewirkt, daß jemand bei der  Stimmabgabe über den Inhalt 
seiner Erklärung irrt oder gegen seinen Willen nich t oder ungültig wählt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstr afe bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 	
$7��#M)������	
���	
§ 263 Betrug 
(1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten ein en rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, daß er durch 
Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen 
Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstr afe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Fre iheitsstrafe von sechs Monaten bis 
zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt i n der Regel vor, wenn der Täter 
1. gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande hande lt, die sich zur fortgesetzten 
Begehung von Urkundenfälschung oder Betrug verbunde n hat, 
2. einen Vermögensverlust großen Ausmaßes herbeifüh rt oder in der Absicht handelt, 
durch die fortgesetzte Begehung von Betrug eine gro ße Zahl von Menschen in die 
Gefahr des Verlustes von Vermögenswerten zu bringen , 
3. eine andere Person in wirtschaftliche Not bringt , 
4. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträ ger mißbraucht oder 
5. einen Versicherungsfall vortäuscht, nachdem er o der ein anderer zu diesem Zweck eine 
Sache von bedeutendem Wert in Brand gesetzt oder du rch eine Brandlegung ganz oder 
teilweise zerstört oder ein Schiff zum Sinken oder Stranden gebracht hat. 
(4) § 243 Abs. 2 sowie die §§ 247 und 248a gelten e ntsprechend. 
(5) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen 
mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf J ahren wird bestraft, wer den Betrug 
als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzte n Begehung von Straftaten nach den 
§§ 263 bis 264 oder 267 bis 269 verbunden hat, gewe rbsmäßig begeht. 
(6) Das Gericht kann Führungsaufsicht anordnen (§ 6 8 Abs. 1). 
(7) Die §§ 43a und 73d sind anzuwenden, wenn der Tä ter als Mitglied einer Bande 
handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung von St raftaten nach den §§ 263 bis 
264 oder 267 bis 269 verbunden hat. § 73d ist auch dann anzuwenden, wenn der Täter 
gewerbsmäßig handelt. 
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§ 132 Amtsanmaßung 
Wer unbefugt sich mit der Ausübung eines öffentlich en Amtes befaßt oder eine Handlung 
vornimmt, welche nur kraft eines öffentlichen Amtes  vorgenommen werden darf, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstr afe bestraft. �
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§ 79 Parteiprozess 
Insoweit eine Vertretung durch Anwälte nicht gebote n ist, können die Parteien den 
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Rechtsstreit selbst oder durch jede prozessfähige P erson als Bevollmächtigten führen. 
§ 80 Prozessvollmacht 
(1) Der Bevollmächtigte hat die Bevollmächtigung du rch eine schriftliche Vollmacht 
nachzuweisen und diese zu den Gerichtsakten abzugeb en. 
(2) Das Gericht kann auf Antrag des Gegners die öff entliche Beglaubigung einer 
Privaturkunde anordnen. Wird der Antrag zurückgewie sen, so ist dagegen kein 
Rechtsmittel zulässig. Bei der Beglaubigung bedarf es weder der Zuziehung von Zeugen 
noch der Aufnahme eines Protokolls. 
§ 81 Umfang der Prozessvollmacht 
Die Prozessvollmacht ermächtigt zu allen den Rechts streit betreffenden 
Prozesshandlungen, einschließlich derjenigen, die d urch eine Widerklage, eine 
Wiederaufnahme des Verfahrens, eine Rüge nach § 321 a und die Zwangsvollstreckung 
veranlasst werden; zur Bestellung eines Vertreters sowie eines Bevollmächtigten für die 
höheren Instanzen; zur Beseitigung des Rechtsstreit s durch Vergleich, Verzichtleistung 
auf den Streitgegenstand oder Anerkennung des von d em Gegner geltend gemachten 
Anspruchs; zur Empfangnahme der von dem Gegner oder  aus der Staatskasse zu erstattenden 
Kosten.  
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ZPO Beweis durch Sachverständige 
§ 402 Anwendbarkeit der Vorschriften für Zeugen 
Für den Beweis durch Sachverständige gelten die Vor schriften über den Beweis durch 
Zeugen entsprechend, insoweit nicht in den nachfolg enden Paragraphen abweichende 
Vorschriften enthalten sind. 
§ 403 Beweisantritt 
Der Beweis wird durch die Bezeichnung der zu beguta chtenden Punkte angetreten. 
§ 404 Sachverständigenauswahl 
(1) Die Auswahl der zuzuziehenden Sachverständigen und die Bestimmung ihrer Anzahl 
erfolgt durch das Prozessgericht. Es kann sich auf die Ernennung eines einzigen 
Sachverständigen beschränken. An Stelle der zuerst ernannten Sachverständigen kann es 
andere ernennen. 
Seminarinhalt: 3x Vorschläge für Gutachten mit Vora ussetzungen. Die 
Entscheidungen obliegt dem Beklagten. Recht auf In Fragestellen des 
Gutachters !! Widerspruch zu 404 klären!! 
(2) Sind für gewisse Arten von Gutachten Sachverstä ndige öffentlich bestellt, so sollen 
andere Personen nur dann gewählt werden, wenn beson dere Umstände es erfordern. 
(3) Das Gericht kann die Parteien auffordern, Perso nen zu bezeichnen, die geeignet 
sind, als Sachverständige vernommen zu werden. 
(4) Einigen sich die Parteien über bestimmte Person en als Sachverständige, so hat das 
Gericht dieser Einigung Folge zu geben; das Gericht  kann jedoch die Wahl der Parteien 
auf eine bestimmte Anzahl beschränken. 
§ 404a Leitung der Tätigkeit des Sachverständigen 
(1) Das Gericht hat die Tätigkeit des Sachverständi gen zu leiten und kann ihm für Art 
und Umfang seiner Tätigkeit Weisungen erteilen. 
(2) Soweit es die Besonderheit des Falles erfordert , soll das Gericht den 
Sachverständigen vor Abfassung der Beweisfrage höre n, ihn in seine Aufgabe einweisen 
und ihm auf Verlangen den Auftrag erläutern. 
(3) Bei streitigem Sachverhalt bestimmt das Gericht , welche Tatsachen der 
Sachverständige der Begutachtung zugrunde legen sol l. 
(4) Soweit es erforderlich ist, bestimmt das Gerich t, in welchem Umfang der 
Sachverständige zur Aufklärung der Beweisfrage befu gt ist, inwieweit er mit den 
Parteien in Verbindung treten darf und wann er ihne n die Teilnahme an seinen 
Ermittlungen zu gestatten hat. 
(5) Weisungen an den Sachverständigen sind den Part eien mitzuteilen. Findet ein 
besonderer Termin zur Einweisung des Sachverständig en statt, so ist den Parteien die 
Teilnahme zu gestatten. 
§ 405 Auswahl durch den mit der Beweisaufnahme betr auten Richter 
Das Prozessgericht kann den mit der Beweisaufnahme betrauten Richter zur Ernennung der 
Sachverständigen ermächtigen. Er hat in diesem Fall e die Befugnisse und Pflichten des 
Prozessgerichts nach den §§ 404, 404a. 
§ 406 Ablehnung eines Sachverständigen 
(1) Ein Sachverständiger kann aus denselben Gründen , die zur Ablehnung eines Richters 
berechtigen, abgelehnt werden. Ein Ablehnungsgrund kann jedoch nicht daraus entnommen 
werden, dass der Sachverständige als Zeuge vernomme n worden ist. 
(2) Der Ablehnungsantrag ist bei dem Gericht oder R ichter, von dem der Sachverständige 
ernannt ist, vor seiner Vernehmung zu stellen, spät estens jedoch binnen zwei Wochen 
nach Verkündung oder Zustellung des Beschlusses übe r die Ernennung. Zu einem späteren 
Zeitpunkt ist die Ablehnung nur zulässig, wenn der Antragsteller glaubhaft macht, dass 
er ohne sein Verschulden verhindert war, den Ablehn ungsgrund früher geltend zu machen. 
Der Antrag kann vor der Geschäftsstelle zu Protokol l erklärt werden. 
(3) Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu machen; zu r Versicherung an Eides statt darf 
die Partei nicht zugelassen werden. 
(4) Die Entscheidung ergeht von dem im zweiten Absa tz bezeichneten Gericht oder Richter 
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durch Beschluss. 
(5) Gegen den Beschluss, durch den die Ablehnung fü r begründet erklärt wird, findet 
kein Rechtsmittel, gegen den Beschluss, durch den s ie für unbegründet erklärt wird, 
findet sofortige Beschwerde statt. 
§ 407 Pflicht zur Erstattung des Gutachtens 
(1) Der zum Sachverständigen Ernannte hat der Ernen nung Folge zu leisten, wenn er zur 
Erstattung von Gutachten der erforderten Art öffent lich bestellt ist oder wenn er die 
Wissenschaft, die Kunst oder das Gewerbe, deren Ken ntnis Voraussetzung der Begutachtung 
ist, öffentlich zum Erwerb ausübt oder wenn er zur Ausübung derselben öffentlich 
bestellt oder ermächtigt ist. 
(2) Zur Erstattung des Gutachtens ist auch derjenig e verpflichtet, der sich hierzu vor 
Gericht bereit erklärt hat. 
§ 407a Weitere Pflichten des Sachverständigen 
(1) Der Sachverständige hat unverzüglich zu prüfen,  ob der Auftrag in sein Fachgebiet 
fällt und ohne die Hinzuziehung weiterer Sachverstä ndiger erledigt werden kann. Ist das 
nicht der Fall, so hat der Sachverständige das Geri cht unverzüglich zu verständigen. 
(2) Der Sachverständige ist nicht befugt, den Auftr ag auf einen anderen zu übertragen. 
Soweit er sich der Mitarbeit einer anderen Person b edient, hat er diese namhaft zu 
machen und den Umfang ihrer Tätigkeit anzugeben, fa lls es sich nicht um Hilfsdienste 
von untergeordneter Bedeutung handelt. 
(3) Hat der Sachverständige Zweifel an Inhalt und U mfang des Auftrages, so hat er 
unverzüglich eine Klärung durch das Gericht herbeiz uführen. Erwachsen voraussichtlich 
Kosten, die erkennbar außer Verhältnis zum Wert des  Streitgegenstandes stehen oder 
einen angeforderten Kostenvorschuss erheblich übers teigen, so hat der Sachverständige 
rechtzeitig hierauf hinzuweisen. 
(4) Der Sachverständige hat auf Verlangen des Geric hts die Akten und sonstige für 
die Begutachtung beigezogene Unterlagen sowie Unter suchungsergebnisse unverzüglich 
herauszugeben oder mitzuteilen. Kommt er dieser Pfl icht nicht nach, so ordnet das 
Gericht die Herausgabe an. 
(5) Das Gericht soll den Sachverständigen auf seine  Pflichten hinweisen. 
§ 408 Gutachtenverweigerungsrecht 
(1) Dieselben Gründe, die einen Zeugen berechtigen,  das Zeugnis zu verweigern, 
berechtigen einen Sachverständigen zur Verweigerung  des Gutachtens. Das Gericht kann 
auch aus anderen Gründen einen Sachverständigen von  der Verpflichtung zur Erstattung 
des Gutachtens entbinden. 
(2) Für die Vernehmung eines Richters, Beamten oder  einer anderen Person des 
öffentlichen Dienstes als Sachverständigen gelten d ie besonderen beamtenrechtlichen 
Vorschriften. Für die Mitglieder der Bundes- oder e iner Landesregierung gelten die für 
sie maßgebenden besonderen Vorschriften. 
(3) Wer bei einer richterlichen Entscheidung mitgew irkt hat, soll über Fragen, die 
den Gegenstand der Entscheidung gebildet haben, nic ht als Sachverständiger vernommen 
werden. 
§ 409 Folgen des Ausbleibens oder der Gutachtenverw eigerung 
(1) Wenn ein Sachverständiger nicht erscheint oder sich weigert, ein Gutachten 
zu erstatten, obgleich er dazu verpflichtet ist, od er wenn er Akten oder sonstige 
Unterlagen zurückbehält, werden ihm die dadurch ver ursachten Kosten auferlegt. Zugleich 
wird gegen ihn ein Ordnungsgeld festgesetzt. Im Fal le wiederholten Ungehorsams kann das 
Ordnungsgeld noch einmal festgesetzt werden. 
(2) Gegen den Beschluss findet sofortige Beschwerde  statt. 
§ 410 Sachverständigenbeeidigung 
(1) Der Sachverständige wird vor oder nach Erstattu ng des Gutachtens beeidigt. Die 
Eidesnorm geht dahin, dass der Sachverständige das von ihm erforderte Gutachten 
unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen er statten werde oder erstattet habe. 
(2) Ist der Sachverständige für die Erstattung von Gutachten der betreffenden Art im 
Allgemeinen beeidigt, so genügt die Berufung auf de n geleisteten Eid; sie kann auch in 
einem schriftlichen Gutachten erklärt werden. 
§ 411 Schriftliches Gutachten 
(1) Wird schriftliche Begutachtung angeordnet, soll  das Gericht dem Sachverständigen 
eine Frist setzen, innerhalb derer er das von ihm u nterschriebene Gutachten zu 
übermitteln hat. 
(2) Versäumt ein zur Erstattung des Gutachtens verp flichteter Sachverständiger 
die Frist, so kann gegen ihn ein Ordnungsgeld festg esetzt werden. Das Ordnungsgeld 
muss vorher unter Setzung einer Nachfrist angedroht  werden. Im Falle wiederholter 
Fristversäumnis kann das Ordnungsgeld in der gleich en Weise noch einmal festgesetzt 
werden. § 409 Abs. 2 gilt entsprechend. 
(3) Das Gericht kann das Erscheinen des Sachverstän digen anordnen, damit er das 
schriftliche Gutachten erläutere. 
(4) Die Parteien haben dem Gericht innerhalb eines angemessenen Zeitraums ihre 
Einwendungen gegen das Gutachten, die Begutachtung betreffende Anträge und 
Ergänzungsfragen zu dem schriftlichen Gutachten mit zuteilen. Das Gericht kann ihnen 
hierfür eine Frist setzen; § 296 Abs. 1, 4 gilt ent sprechend. 
§ 411a Verwertung von Sachverständigengutachten aus  anderen Verfahren 
Die schriftliche Begutachtung kann durch die Verwer tung eines gerichtlich oder 
staatsanwaltschaftlich eingeholten Sachverständigen gutachtens aus einem anderen 
Verfahren ersetzt werden. 
§ 412 Neues Gutachten 
(1) Das Gericht kann eine neue Begutachtung durch d ieselben oder durch andere 
Sachverständige anordnen, wenn es das Gutachten für  ungenügend erachtet. 
(2) Das Gericht kann die Begutachtung durch einen a nderen Sachverständigen anordnen, 
wenn ein Sachverständiger nach Erstattung des Gutac htens mit Erfolg abgelehnt ist. 
§ 413 Sachverständigenvergütung 
Der Sachverständige erhält eine Vergütung nach dem Justizvergütungs- und 
-entschädigungsgesetz. 
§ 414 Sachverständige Zeugen 
Insoweit zum Beweis vergangener Tatsachen oder Zust ände, zu deren Wahrnehmung eine 
besondere Sachkunde erforderlich war, sachkundige P ersonen zu vernehmen sind, kommen 
die Vorschriften über den Zeugenbeweis zur Anwendun g. 
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(3) Das Ablehnungsrecht steht der Staatsanwaltschaf t, dem Privatkläger und dem 
Beschuldigten zu. Den zur Ablehnung Berechtigten si nd auf Verlangen die zur Mitwirkung 
bei der Entscheidung berufenen Gerichtspersonen nam haft zu machen. 
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1. Sofortige Beschwerde gegen den Beschluss ! 

2. Antrag auf Ausschluss aus dem Verfahren , des Beschließenden, wegen 
mangelder Qualifikation ! 
3. Antrag nach § 291 ZPO , das es offenkundig ist das ein Rechtspfleger , kein 
Volljurist ist, sein kann, somit also auch nicht beschlussfähig , da diesem die 
nötige fachliche Kompetenz fehlt um die Reichweite, sowie die damit 
verbundenen Nachteile, bzw, Auswirkungen seines Beschlusses auf das weitere 
Verfahren nicht klar und deutlich zu sein scheint, bzw. ist. 

 
ZPO § 291 Offenkundige Tatsachen 
Tatsachen, die bei dem Gericht offenkundig sind, bedürfen keines Beweises.�
Nach Zöller, ZPO 23. Auflage, § 291 (Offenkundige Tatsachen), Rn 1, ist offenkundig eine 
Tatsache, wenn sie zumindest am Gerichtsort der Allgemeinheit bekannt oder ohne 
besondere Fachkunde - auch durch Information aus allgemein zugänglichen, zuverlässigen 
Quellen wahrnehmbar ist. 
 
Nach Zöller, ZPO 23. Auflage, § 291 (Offenkundige Tatsachen), Rn 2. bedürfen offenkundige 
Tatsachen keines Beweises. Gegenteiliges Klagevorbringen darf ein Gericht nicht verwerten.�
�
�
Hier ein paar Textbausteine und Anregungen: 
 
In o.g. Sache 
rüge ich hiermit gemäß § 295 ZPO, die unwirksame Zustellung vom  ......  2007. 
 
Die Ausfertigung (zum Beispiel !!!) der Bestimmung des Termins zur mündlichen 
Verhandlung datiert auf den ......2007, wurde nach der herrschenden Meinung in 
Rechtsprechung und Schrifttum definitiv unwirksam zugestellt. 
 
Ein Mangel des bei Zustellung übergebenen Schriftstücks (dies auch für das übermittelte 
Dokument) ist nicht Zustellungsmangel, kann somit nicht nach § 189 ZPO heilen 
(BL/Hartmann Rn 7; StJ/Roth Rn 16).  
 
Möglich ist Heilung aber nur bei Zugang des Schriftstücks „unter Verletzung zwingender 
Zustellungsvorschriften“.  
Vgl. Zöller/Stöber, 26. Aufl., § 189 Rn.: 8 
 
Wenn die Verkündung durch die Zustellung des Urteils ersetzt wird (§ 310 III) und bei 
Beschlüssen, die nicht verkündet werden (§ 329 mit Einzelheiten) ist die Unterzeichnung 
Wirksamkeitserfordernis (§ 315 Rn 3; für Beschlüsse BGHZ 137,49 [51] = MDR 98, 298 = 
NJW 98, 609).  
 
Fehlende Wiedergabe der Unterschrift(en) in der begl. Abschrift ist daher wesentliche 
Abweichung von der Urschrift, die es hindert von der Existenz der Entscheidung Kenntnis zu 
erlangen (Zustellungszweck, vor § 166 Rn l), schließt daher Wirksamkeit der Zustellung aus; 
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heilen kann dieser Mangel des übergebenen Schriftstücks nach § 189 nicht.  
Vgl. Zöller/Stöber, 26. Aufl., § 189 Rn: 12     
 
Heilung eines Zustellungsmangels ist nicht Ermessenssache des Gerichts! 
Vgl. Zöller/Stöber, 26. Aufl., § 189 Rn: 14 
 
Wegen der Form der Wiedergabe der Richter-Unterschriften in der Ausfertigung des Urteils s 
§ 169 Rn 14.  
 
Die fehlende Wiedergabe der (tatsächlich abgegebenen) Unterschriften in der 
Urteilsausfertigung macht deren Zustellung unwirksam und setzt keine Rechtsmittelfrist (§§ 
517, 548, ebenso bei Beschlüssen § 569) in Lauf (BGH VersR 83, 874; 77,1129; NJW 53, 
622; 61, 782; vgl auch LM § 317 Nr 8; NJW-RR 98,141; § 317 Rn 4 aE). 
Vgl. Zöller/Stöber, 26. Aufl., § 315 Rn: 3 
 
 
Die Ausfertigung eines Urteils (auch Beschlusses) muss erkennen lassen, dass das Original 
die Unterschriften der Richter (zur Form § 315 Rn 1) trägt.  
 
Kenntlich gemacht wird die Unterzeichnung durch die abschriftliche Wiedergabe der Namen 
der Richter unter dem Urteil (BGH FamRZ 90, 1227).  
 
Allein die Angabe „gez Unterschrift" (RGZ 159, 25 [26]; BGH NJW 75, 781 mwN) oder 
Angabe der Namen im Kopf des Urteils (BGH Rpfleger 73,15) genügen hierfür nicht, 
desgleichen nicht Angabe der Namen der Richter nur in Klammem ohne weiteren Hinweis 
darauf, dass sie das Urteil unterschrieben haben (BGH NJW 75, 781, VersR 80, 741 [742], 
FamRZ 82, 482 u 90, 1227 sowie NJW-RR 87, 377. 
 
Wiedergabe der Unterschriften (auch in Klammem) mit Zusatz „gez" (BGH VersR 65, 1075 
und aaO) oder auch zwar ohne weiteren Zusatz, aber ohne Klammem, gilt als ausreichend 
(BGH NJW 75, 781 [782] u VersR 94, 1495), ebenso maschinenschriftliche Wiedergabe des 
Namens zwischen Binde- oder Trennstrichen (BGH VersR 73, 965 u FamRZ 99, 1227).  
Vgl. Zöller/Stöber, 26. Aufl., § 169 Rn: 14 
 
§ 317 ZPO (Urteilszustellung und Ausfertigung) 
 
BAUMBACH/LAUTERBACH, Rn 10:  
Die Ausfertigungen müssen die Unterschriften aller beteiligten Richter mindestens in 
Abschrift tragen. Es reicht auch nicht aus, dass die Ausfertigung von mehreren richterlichen 
Unterschriften nur diejenige des Vorsitzenden wiedergibt (KG JR 82, 251 ). 
 
Fehlt die Unterschrift des Richters, § 315 I, oder fehlt der vom Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle zu unterschreibende Ausfertigungsvermerk der Geschäftsstelle, § 315 III, so 
liegt nur ein Ausfertigungsentwurf vor, BGH 100, 237 mwN, und ist die Urteilszustellung 
unwirksam, weil die Ausfertigung die Übereinstimmung mit der Urschrift verbürgen soll, 
BGH VersR 83, 874; Nürnb MDR 67, 311, ohne dem Empfänger die Prüfung der Richtigkeit 
oder Vollständigkeit zuzumuten, BGH NJW 78, 217.  
 
Wenn die Ausfertigung lediglich den Vermerk "gez. Unterschrift" oder lediglich die Namen 
der Richter in Klammern ohne weiteren Zusatz enthält, reicht das nicht aus! 
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Baumbach/LAUTERBACH, Rn 11:  
Wenn die Richternamen in Klammem stehen, genügt ein einziger Vermerk "gez." am Anfang 
der Namenszeile, BGH VersR 80, 742, und so ist die Lesbarkeit des handschriftlichen 
Namenszuges entbehrlich, BGH 83, 874.  
 
Daraus folgt für den nur durchschnittlich begabten und nicht juristisch gebildeten 
Rechtsuchenden unwiderlegbar, dass es in jedem Fall handschriftliche 
Richterunterschriften unter jeder Ausfertigung geben muss ! 
 
Die nicht unterschriftswiedergebende Terminbestimmung zur mündlichen Verhandlung am 
......2007, lässt daher entgegen der herrschenden Meinung in Rechtsprechung und Schrifttum, 
definitiv in keiner Form erkennen, dass die Terminbestimmung von dem zuständigen Richter 
überhaupt unterzeichnet wurde! 
 
Fehlende Wiedergabe der Unterschrift(en) in der begl. Abschrift ist daher wesentliche 
Abweichung von der Urschrift, die es hindert von der Existenz der Entscheidung Kenntnis zu 
erlangen (Zustellungszweck, vor § 166 Rn 1), schließt daher Wirksamkeit der Zustellung aus; 
heilen kann dieser Mangel des übergebenen Schriftstücks nach § 189 ZPO nicht.  
Vgl. Zöller/Stöber, 26. Aufl., § 189 Rn: 12     
 
 
BEWEIS:   Die nicht unterschriftswiedergebende Terminbestimmung! 

HIER dann ein Bild/Scan der fehlenden Unterschrift einfügen! 
 
 
Gemäß der herrschenden Meinung in Rechtsprechung und Schrifttum, sieht die Sach- 
und Rechtslage eindeutig und damit unmißverständlich wie folgt aus: 
 
Zitat aus Zöller/Vollkommer, 26. Aufl., Vor § 300 Rn.: 13 und 14: 
Vor § 300 
 
Rn: 13 
 
III) Fehlerharte Entscheidungen,  
 
1) Schein- oder Nichturteile; „nicht existente" Urteile.  
a) Begriff. Hier liegt der bloße Anschein eines Urteils vor: 
es fehlt an einer - ordnungsgemäßen - Verkündung (§§ 310 I, 311 II iVm §§ 160 III Nr 6, 
7,165; s § 310 Rn 7; Bsp: BGH NJW 95, 04; Zweibrücken OLOZ 87, 372; Frankfurt NJW-
RR 95, 511) 
oder ist ein (nicht verkündeter oder in von der verkündeten Entscheidung abw) bloßer 
Entwurf zugestellt 
oder formlos mitgeteilt worden (vgl Jauemig NJW 86,117; BGHZ 137, 51 ff mwN = NJW 98, 
609; NJW 99,1192; 2003, 3136 [3137]); 
es fehlt an einer wirksamen Zustellung, soweit diese die Verkündung ersetzt (s § 310 III), sog 
„nicht existentes Urteil", z.B. bei Verstoß gegen § 172 (s BGH Report 2002, 387 [388]). 
 
Rn: 14 
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b) Rechtliche Behandlung.  
 
Das Schein- oder Nichturteil ist völlig unbeachtlich und wirkungslos, bindet das Gericht 
nicht, beendet die Instanz nicht, wird weder formell noch materiell rechtskräftig, ist 
keine Grundlage für eine ZwV (vgl. Luke ZZP 108, 439; RSchwab/Gottwald § 62 Rn 17 
ff);  ist diese gleichwohl erfolgt, kann die fehlende Pfandverstrickung (s Rn 34 vor § 704) aber 
gern §§ 732, 766, 768, 775, 776 geltend gemacht werden.  
 
 
Der auf .....2007 / heute bestimmte Termin ist daher aufgrund der offenkundig gemäß § 189 
ZPO unwirksamen Zustellung der nicht unterschriftswiedergebenden Ausfertigung des 
Terminbestimmungsbeschlusses, von Amts wegen aufzuheben.  
 
Ich erwarte daher eine gesetzeskonforme unterschriftswiedergebende Zustellung und eine 
gesetzeskonforme Bearbeitung sowie insbesondere die Einhaltung der jeweils grundgesetzlich 
garantierten Rechtswege. 
 
Soweit das Gericht weitere Darlegungen oder Beweisantritte für erforderlich hält, wird 
um eine richterlichen Hinweis und eine Auflage gebeten. 
 
Des weiteren wird vorsorglich rechtliches Gehör beantragt, um den Sachvortrag weiter 
zu begründen. 
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StGB§ 271 Mittelbare Falschbeurkundung 
(1) Wer bewirkt, daß Erklärungen, Verhandlungen ode r Tatsachen, welche für Rechte oder 
Rechtsverhältnisse von Erheblichkeit sind, in öffen tlichen Urkunden, Büchern, Dateien 
oder Registern als abgegeben oder geschehen beurkun det oder gespeichert werden, während 
sie überhaupt nicht oder in anderer Weise oder von einer Person in einer ihr nicht 
zustehenden Eigenschaft oder von einer anderen Pers on abgegeben oder geschehen sind, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mi t Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine falsche Beurkund ung oder Datenspeicherung der in 
Absatz 1 bezeichneten Art zur Täuschung im Rechtsve rkehr gebraucht. 
(3) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Abs icht, sich oder einen Dritten zu 
bereichern oder eine andere Person zu schädigen, so  ist die Strafe Freiheitsstrafe von 
drei Monaten bis zu fünf Jahren. 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
StGB§ 348 Falschbeurkundung im Amt 
(1) Ein Amtsträger, der, zur Aufnahme öffentlicher Urkunden befugt, innerhalb seiner 
Zuständigkeit eine rechtlich erhebliche Tatsache fa lsch beurkundet oder in öffentliche 
Register, Bücher oder Dateien falsch einträgt oder eingibt, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar.  
StGB§ 358 Nebenfolgen 
Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Mo naten wegen einer Straftat nach den 
§§ 332, 335, 339, 340, 343, 344, 345 Abs. 1 und 3, §§ 348, 352 bis 353b Abs. 1, §§ 355 
und 357 kann das Gericht die Fähigkeit, öffentliche  Ämter zu bekleiden (§ 45 Abs. 2),  
aberkennen. 

 
BGB § 125 Nichtigkeit wegen Formmangels 
Ein Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz vorges chriebenen Form ermangelt, ist 
nichtig. Der Mangel der durch Rechtsgeschäft bestim mten Form hat im Zweifel gleichfalls 
Nichtigkeit zur Folge.  

 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 

Bestandskraft des Verwaltungsaktes 
§ 43 Wirksamkeit des Verwaltungsaktes 
(1) Ein Verwaltungsakt wird gegenüber demjenigen, f ür den er bestimmt ist oder der von 
ihm betroffen wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in de m er ihm bekannt gegeben wird. Der 
Verwaltungsakt wird mit dem Inhalt wirksam, mit dem  er bekannt gegeben wird. 
(2) Ein Verwaltungsakt bleibt wirksam, solange und soweit er nicht zurückgenommen, 
widerrufen, anderweitig aufgehoben oder durch Zeita blauf oder auf andere Weise erledigt 
ist. 
(3) Ein nichtiger Verwaltungsakt ist unwirksam. 
§ 44 Nichtigkeit des Verwaltungsaktes 
(1) Ein Verwaltungsakt ist nichtig, soweit er an ei nem besonders schwerwiegenden 
Fehler leidet und dies bei verständiger Würdigung a ller in Betracht kommenden Umstände 
offensichtlich ist. 
(2) Ohne Rücksicht auf das Vorliegen der Voraussetz ungen des Absatzes 1 ist ein Verwaltungsakt 
nichtig,  
1. der schriftlich oder elektronisch erlassen worde n ist, die erlassende Behörde aber nicht 
erkennen lässt; 
2. der nach einer Rechtsvorschrift nur durch die Au shändigung einer Urkunde erlassen 
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werden kann, aber dieser Form nicht genügt; 
3. den eine Behörde außerhalb ihrer durch § 3 Abs. 1 Nr. 1 begründeten Zuständigkeit 
erlassen hat, ohne dazu ermächtigt zu sein; 
4. den aus tatsächlichen Gründen niemand ausführen kann; 
5. der die Begehung einer rechtswidrigen Tat verlan gt, die einen Straf- oder 
Bußgeldtatbestand verwirklicht; 
6. der gegen die guten Sitten verstößt. 
(3) Ein Verwaltungsakt ist nicht schon deshalb nich tig, weil 
1. Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit nic ht eingehalten worden sind, außer 
wenn ein Fall des Absatzes 2 Nr. 3 vorliegt; 
2. eine nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 6 ausgesc hlossene Person mitgewirkt hat; 
3. ein durch Rechtsvorschrift zur Mitwirkung berufe ner Ausschuss den für den Erlass 
des Verwaltungsaktes vorgeschriebenen Beschluss nic ht gefasst hat oder nicht 
beschlussfähig war; 
4. die nach einer Rechtsvorschrift erforderliche Mi twirkung einer anderen Behörde 
unterblieben ist. 
(4) Betrifft die Nichtigkeit nur einen Teil des Verwaltungsaktes , so ist er im Ganzen 
nichtig,  wenn der nichtige Teil so wesentlich ist, dass die  Behörde den Verwaltungsakt 
ohne den nichtigen Teil nicht erlassen hätte. 
(5) Die Behörde kann die Nichtigkeit jederzeit von Amts wegen feststellen; auf Antrag 
ist sie festzustellen, wenn der Antragsteller hiera n ein berechtigtes Interesse hat. 

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
§ 43 
(1) Durch Klage kann die Feststellung des Bestehens  oder Nichtbestehens eines 
Rechtsverhältnisses oder der Nichtigkeit eines Verw altungsakts begehrt werden, 
wenn der Kläger ein berechtigtes Interesse an der b aldigen Feststellung hat 
(Feststellungsklage). 
(2) Die Feststellung kann nicht begehrt werden, sow eit der Kläger seine Rechte durch 
Gestaltungs- oder Leistungsklage verfolgen kann ode r hätte verfolgen können. Dies gilt 
nicht, wenn die Feststellung der Nichtigkeit eines Verwaltungsakts begehrt wird. �
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§ 189 Heilung von Zustellungsmängeln 
Lässt sich die formgerechte Zustellung eines Dokuments nicht nachw eisen  oder ist das 
Dokument unter Verletzung zwingender Zustellungsvor schriften zugegangen , so gilt es in  
dem Zeitpunkt als zugestellt, in dem das Dokument d er Person, an die die Zustellung dem  
Gesetz gemäß gerichtet war oder gerichtet werden ko nnte, tatsächlich zugegangen ist. 	
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ZPO § 181 Ersatzzustellung durch Niederlegung 
(1) Ist die Zustellung nach § 178 Abs. 1 Nr. 3 oder  § 180 nicht ausführbar, kann das 
zuzustellende Schriftstück auf der Geschäftsstelle des Amtsgerichts, in dessen Bezirk 
der Ort der Zustellung liegt, niedergelegt werden. Wird die Post mit der Ausführung der 
Zustellung beauftragt, ist das zuzustellende Schrif tstück am Ort der Zustellung oder am 
Ort des Amtsgerichts bei einer von der Post dafür b estimmten Stelle niederzulegen. Über 
die Niederlegung ist eine schriftliche Mitteilung a uf dem vorgesehenen Formular unter 
der Anschrift der Person, der zugestellt werden sol l, in der bei gewöhnlichen Briefen 
üblichen Weise abzugeben oder, wenn das nicht mögli ch ist, an der Tür der Wohnung, des 
Geschäftsraums oder der Gemeinschaftseinrichtung an zuheften. Das Schriftstück gilt mit 
der Abgabe der schriftlichen Mitteilung als zugeste llt. Der Zusteller vermerkt auf dem 
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Umschlag des zuzustellenden Schriftstücks das Datum  der Zustellung. 
(2) Das niedergelegte Schriftstück ist drei Monate zur Abholung bereitzuhalten. Nicht 
abgeholte Schriftstücke sind danach an den Absender  zurückzusenden. �
StPO§ 37 
(1) Für das Verfahren bei Zustellungen gelten die V orschriften der Zivilprozeßordnung 
entsprechend.  
StPO§ 40 
(1) Kann eine Zustellung an einen Beschuldigten, de m eine Ladung zur Hauptverhandlung 
noch nicht zugestellt war, nicht in der vorgeschrie benen Weise im Inland bewirkt werden 
und erscheint die Befolgung der für Zustellungen im  Ausland bestehenden Vorschriften 
unausführbar oder voraussichtlich erfolglos, so ist  die öffentliche Zustellung 
zulässig. Die Zustellung gilt als erfolgt, wenn sei t dem Aushang der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind. 
(2) War die Ladung zur Hauptverhandlung dem Angekla gten schon vorher zugestellt, dann 
ist die öffentliche Zustellung an ihn zulässig, wen n sie nicht in der vorgeschriebenen 
Weise im Inland bewirkt werden kann. 
(3) Die öffentliche Zustellung ist im Verfahren übe r eine vom Angeklagten eingelegte 
Berufung bereits zulässig, wenn eine Zustellung nic ht unter einer Anschrift möglich 
ist, unter der letztmals zugestellt wurde oder die der Angeklagte zuletzt angegeben 
hat. �
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BGB § 123 Anfechtbarkeit wegen Täuschung oder Drohu ng 
(1) Wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arg listige Täuschung oder 
widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist, k ann die Erklärung anfechten. 
(2) Hat ein Dritter die Täuschung verübt, so ist ei ne Erklärung, die einem anderen 
gegenüber abzugeben war, nur dann anfechtbar, wenn dieser die Täuschung kannte oder 
kennen musste. Soweit ein anderer als derjenige, we lchem gegenüber die Erklärung 
abzugeben war, aus der Erklärung unmittelbar ein Re cht erworben hat, ist die Erklärung  
ihm gegenüber anfechtbar, wenn er die Täuschung kan nte oder kennen musste. 
BGB § 125 Nichtigkeit wegen Formmangels  
Ein Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz vorges chriebenen Form ermangelt, ist 
nichtig. Der Mangel der durch Rechtsgeschäft bestim mten Form hat im Zweifel gleichfalls 
Nichtigkeit zur Folge. 
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BGB § 126 Schriftform 	 �
(1) Ist durch Gesetz schriftliche Form vorgeschrieb en, so muss die Urkunde von dem 
Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift ode r mittels notariell beglaubigten 
Handzeichens unterzeichnet werden. 
(2) Bei einem Vertrag muss die Unterzeichnung der P arteien auf derselben Urkunde 
erfolgen. Werden über den Vertrag mehrere gleichlau tende Urkunden aufgenommen, so 
genügt es, wenn jede Partei die für die andere Part ei bestimmte Urkunde unterzeichnet. 
(3) Die schriftliche Form kann durch die elektronis che Form ersetzt werden, wenn sich 
nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt. 
(4) Die schriftliche Form wird durch die notarielle  Beurkundung ersetzt. 
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Urkundenfälschung 
§ 267 Urkundenfälschung 
(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte  Urkunde herstellt, eine echte 
Urkunde verfälscht oder eine unechte oder verfälsch te Urkunde gebraucht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstr afe bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Fre iheitsstrafe von sechs Monaten bis 
zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt i n der Regel vor, wenn der Täter 
1. gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande hande lt, die sich zur fortgesetzten 
Begehung von Betrug oder Urkundenfälschung verbunde n hat, 
2. einen Vermögensverlust großen Ausmaßes herbeifüh rt, 
3. durch eine große Zahl von unechten oder verfälsc hten Urkunden die Sicherheit des 
Rechtsverkehrs erheblich gefährdet oder 
4. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträ ger mißbraucht. 
(4) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen 
mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf J ahren wird bestraft, wer die 
Urkundenfälschung als Mitglied einer Bande, die sic h zur fortgesetzten Begehung von 
Straftaten nach den §§ 263 bis 264 oder 267 bis 269  verbunden hat, gewerbsmäßig begeht. 
§ 268 Fälschung technischer Aufzeichnungen 
(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr 
1. eine unechte technische Aufzeichnung herstellt o der eine technische Aufzeichnung 
verfälscht oder 
2. eine unechte oder verfälschte technische Aufzeic hnung gebraucht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mi t Geldstrafe bestraft. 
(2) Technische Aufzeichnung ist eine Darstellung vo n Daten, Meß- oder Rechenwerten, 
Zuständen oder Geschehensabläufen, die durch ein te chnisches Gerät ganz oder zum 
Teil selbsttätig bewirkt wird, den Gegenstand der A ufzeichnung allgemein oder für 
Eingeweihte erkennen läßt und zum Beweis einer rech tlich erheblichen Tatsache bestimmt 
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ist, gleichviel ob ihr die Bestimmung schon bei der  Herstellung oder erst später 
gegeben wird. 
(3) Der Herstellung einer unechten technischen Aufz eichnung steht es gleich, wenn 
der Täter durch störende Einwirkung auf den Aufzeic hnungsvorgang das Ergebnis der 
Aufzeichnung beeinflußt. 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
(5) § 267 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend. 
§ 269 Fälschung beweiserheblicher Daten 
(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr beweiserhebl iche Daten so speichert 
oder verändert, daß bei ihrer Wahrnehmung eine unec hte oder verfälschte Urkunde 
vorliegen würde, oder derart gespeicherte oder verä nderte Daten gebraucht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstr afe bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
(3) § 267 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend. 
§ 270 Täuschung im Rechtsverkehr bei Datenverarbeit ung 
Der Täuschung im Rechtsverkehr steht die fälschlich e Beeinflussung einer 
Datenverarbeitung im Rechtsverkehr gleich. 
§ 271 Mittelbare Falschbeurkundung 
(1) Wer bewirkt, daß Erklärungen, Verhandlungen ode r Tatsachen, welche für Rechte oder 
Rechtsverhältnisse von Erheblichkeit sind, in öffen tlichen Urkunden, Büchern, Dateien 
oder Registern als abgegeben oder geschehen beurkun det oder gespeichert werden, während 
sie überhaupt nicht oder in anderer Weise oder von einer Person in einer ihr nicht 
zustehenden Eigenschaft oder von einer anderen Pers on abgegeben oder geschehen sind, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mi t Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine falsche Beurkund ung oder Datenspeicherung der in 
Absatz 1 bezeichneten Art zur Täuschung im Rechtsve rkehr gebraucht. 
(3) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Abs icht, sich oder einen Dritten zu 
bereichern oder eine andere Person zu schädigen, so  ist die Strafe Freiheitsstrafe von 
drei Monaten bis zu fünf Jahren. 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
§ 272 (weggefallen) 
- 
§ 273 Verändern von amtlichen Ausweisen 
(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr 
1. eine Eintragung in einem amtlichen Ausweis entfe rnt, unkenntlich macht, überdeckt 
oder unterdrückt oder eine einzelne Seite aus einem  amtlichen Ausweis entfernt oder 
2. einen derart veränderten amtlichen Ausweis gebra ucht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mi t Geldstrafe bestraft, wenn die Tat 
nicht in § 267 oder § 274 mit Strafe bedroht ist. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
§ 274 Urkundenunterdrückung, Veränderung einer Gren zbezeichnung 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit  Geldstrafe wird bestraft, wer 
1. eine Urkunde oder eine technische Aufzeichnung, welche ihm entweder überhaupt nicht 
oder nicht ausschließlich gehört, in der Absicht, e inem anderen Nachteil zuzufügen, 
vernichtet, beschädigt oder unterdrückt, 
2. beweiserhebliche Daten (§ 202a Abs. 2), über die  er nicht oder nicht ausschließlich 
verfügen darf, in der Absicht, einem anderen Nachte il zuzufügen, löscht, 
unterdrückt, unbrauchbar macht oder verändert oder 
3. einen Grenzstein oder ein anderes zur Bezeichnun g einer Grenze oder eines 
Wasserstandes bestimmtes Merkmal in der Absicht, ei nem anderen Nachteil zuzufügen, 
wegnimmt, vernichtet, unkenntlich macht, verrückt o der fälschlich setzt. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
§ 275 Vorbereitung der Fälschung von amtlichen Ausw eisen 
(1) Wer eine Fälschung von amtlichen Ausweisen vorb ereitet, indem er 
1. Platten, Formen, Drucksätze, Druckstöcke, Negati ve, Matrizen oder ähnliche 
Vorrichtungen, die ihrer Art nach zur Begehung der Tat geeignet sind, 
2. Papier, das einer solchen Papierart gleicht oder  zum Verwechseln ähnlich ist, die 
zur Herstellung von amtlichen Ausweisen bestimmt un d gegen Nachahmung besonders 
gesichert ist, oder 
3. Vordrucke für amtliche Ausweise 
herstellt, sich oder einem anderen verschafft, feil hält, verwahrt, einem anderen 
überläßt oder einzuführen oder auszuführen unternim mt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Handelt der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglie d einer Bande, die sich zur 
fortgesetzten Begehung von Straftaten nach Absatz 1  verbunden hat, so ist die Strafe 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren . 
(3) § 149 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 
§ 276 Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen 
(1) Wer einen unechten oder verfälschten amtlichen Ausweis oder einen amtlichen 
Ausweis, der eine falsche Beurkundung der in den §§  271 und 348 bezeichneten Art 
enthält, 
1. einzuführen oder auszuführen unternimmt oder 
2. in der Absicht, dessen Gebrauch zur Täuschung im  Rechtsverkehr zu ermöglichen, sich 
oder einem anderen verschafft, verwahrt oder einem anderen überläßt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mi t Geldstrafe bestraft. 
(2) Handelt der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglie d einer Bande, die sich zur 
fortgesetzten Begehung von Straftaten nach Absatz 1  verbunden hat, so ist die Strafe 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren . 
§ 276a Aufenthaltsrechtliche Papiere, Fahrzeugpapie re 
Die §§ 275 und 276 gelten auch für aufenthaltsrecht liche Papiere, namentlich 
Aufenthaltstitel und Duldungen, sowie für Fahrzeugp apiere, namentlich Fahrzeugscheine 
und Fahrzeugbriefe. 
§ 277 Fälschung von Gesundheitszeugnissen 
Wer unter der ihm nicht zustehenden Bezeichnung als  Arzt oder als eine andere 
approbierte Medizinalperson oder unberechtigt unter  dem Namen solcher Personen 
ein Zeugnis über seinen oder eines anderen Gesundhe itszustand ausstellt oder ein 
derartiges echtes Zeugnis verfälscht und davon zur Täuschung von Behörden oder 
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Versicherungsgesellschaften Gebrauch macht, wird mi t Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft. 
§ 278 Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse 
Ärzte und andere approbierte Medizinalpersonen, wel che ein unrichtiges Zeugnis 
über den Gesundheitszustand eines Menschen zum Gebr auch bei einer Behörde oder 
Versicherungsgesellschaft wider besseres Wissen aus stellen, werden mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
§ 279 Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse 
Wer, um eine Behörde oder eine Versicherungsgesells chaft über seinen oder eines 
anderen Gesundheitszustand zu täuschen, von einem Z eugnis der in den §§ 277 und 278 
bezeichneten Art Gebrauch macht, wird mit Freiheits strafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
§ 280 (weggefallen) 
- 
§ 281 Mißbrauch von Ausweispapieren 
(1) Wer ein Ausweispapier, das für einen anderen au sgestellt ist, zur Täuschung im 
Rechtsverkehr gebraucht, oder wer zur Täuschung im Rechtsverkehr einem anderen ein 
Ausweispapier überläßt, das nicht für diesen ausges tellt ist, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Der  Versuch ist strafbar. 
(2) Einem Ausweispapier stehen Zeugnisse und andere  Urkunden gleich, die im Verkehr als 
Ausweis verwendet werden. 
§ 282 Vermögensstrafe, Erweiterter Verfall und Einz iehung 
(1) In den Fällen der §§ 267 bis 269, 275 und 276 s ind die §§ 43a und 73d anzuwenden, 
wenn der Täter als Mitglied einer Bande handelt, di e sich zur fortgesetzten 
Begehung solcher Taten verbunden hat. § 73d ist auc h dann anzuwenden, wenn der Täter 
gewerbsmäßig handelt. 
(2) Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach § 267, § 268, § 271 Abs. 2 und 3, § 
273 oder § 276, dieser auch in Verbindung mit § 276 a, oder nach § 279 bezieht, können 
eingezogen werden. In den Fällen des § 275, auch in  Verbindung mit § 276a, werden die 

dort bezeichneten Fälschungsmittel eingezogen. �
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BGB - Willenserklärung 
§ 116 Geheimer Vorbehalt 
Eine Willenserklärung ist nicht deshalb nichtig, we il sich der Erklärende insgeheim 
vorbehält, das Erklärte nicht zu wollen. Die Erklär ung ist nichtig, wenn sie einem 
anderen gegenüber abzugeben ist und dieser den Vorb ehalt kennt. 
§ 117 Scheingeschäft 
(1) Wird eine Willenserklärung, die einem anderen g egenüber abzugeben ist, mit dessen 
Einverständnis nur zum Schein abgegeben, so ist sie  nichtig. 
(2) Wird durch ein Scheingeschäft ein anderes Recht sgeschäft verdeckt, so finden die 
für das verdeckte Rechtsgeschäft geltenden Vorschri ften Anwendung. 
§ 118 Mangel der Ernstlichkeit 
Eine nicht ernstlich gemeinte Willenserklärung, die  in der Erwartung abgegeben wird, 
der Mangel der Ernstlichkeit werde nicht verkannt w erden, ist nichtig. 
§ 119 Anfechtbarkeit wegen Irrtums 
(1) Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war oder eine 
Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wo llte, kann die Erklärung anfechten, 
wenn anzunehmen ist, dass er sie bei Kenntnis der S achlage und bei verständiger 
Würdigung des Falles nicht abgegeben haben würde. 
(2) Als Irrtum über den Inhalt der Erklärung gilt a uch der Irrtum über solche 
Eigenschaften der Person oder der Sache, die im Ver kehr als wesentlich angesehen 
werden. 
§ 120 Anfechtbarkeit wegen falscher Übermittlung 
Eine Willenserklärung, welche durch die zur Übermit telung verwendete Person oder 
Einrichtung unrichtig übermittelt worden ist, kann unter der gleichen Voraussetzung 
angefochten werden wie nach § 119 eine irrtümlich a bgegebene Willenserklärung. 
§ 121 Anfechtungsfrist 
(1) Die Anfechtung muss in den Fällen der §§ 119, 1 20 ohne schuldhaftes Zögern 
(unverzüglich) erfolgen, nachdem der Anfechtungsber echtigte von dem Anfechtungsgrund 
Kenntnis erlangt hat. Die einem Abwesenden gegenübe r erfolgte Anfechtung gilt als 
rechtzeitig erfolgt, wenn die Anfechtungserklärung unverzüglich abgesendet worden ist. 
(2) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn seit de r Abgabe der Willenserklärung zehn 
Jahre verstrichen sind. 
§ 122 Schadensersatzpflicht des Anfechtenden 
(1) Ist eine Willenserklärung nach § 118 nichtig od er auf Grund der §§ 119, 120 
angefochten, so hat der Erklärende, wenn die Erklär ung einem anderen gegenüber 
abzugeben war, diesem, andernfalls jedem Dritten de n Schaden zu ersetzen, den der 
andere oder der Dritte dadurch erleidet, dass er au f die Gültigkeit der Erklärung 
vertraut, jedoch nicht über den Betrag des Interess es hinaus, welches der andere oder 
der Dritte an der Gültigkeit der Erklärung hat. 
(2) Die Schadensersatzpflicht tritt nicht ein, wenn  der Beschädigte den Grund der 
Nichtigkeit oder der Anfechtbarkeit kannte oder inf olge von Fahrlässigkeit nicht kannte 
(kennen musste). 
§ 123 Anfechtbarkeit wegen Täuschung oder Drohung 
(1) Wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arg listige Täuschung oder 
widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist, k ann die Erklärung anfechten. 
(2) Hat ein Dritter die Täuschung verübt, so ist ei ne Erklärung, die einem anderen 
gegenüber abzugeben war, nur dann anfechtbar, wenn dieser die Täuschung kannte oder 
kennen musste. Soweit ein anderer als derjenige, we lchem gegenüber die Erklärung 
abzugeben war, aus der Erklärung unmittelbar ein Re cht erworben hat, ist die Erklärung 
ihm gegenüber anfechtbar, wenn er die Täuschung kan nte oder kennen musste. 
§ 124 Anfechtungsfrist 
(1) Die Anfechtung einer nach § 123 anfechtbaren Wi llenserklärung kann nur binnen 
Jahresfrist erfolgen. 
(2) Die Frist beginnt im Falle der arglistigen Täus chung mit dem Zeitpunkt, in welchem 
der Anfechtungsberechtigte die Täuschung entdeckt, im Falle der Drohung mit dem 
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Zeitpunkt, in welchem die Zwangslage aufhört. Auf d en Lauf der Frist finden die für die 
Verjährung geltenden Vorschriften der §§ 206, 210 u nd 211 entsprechende Anwendung. 
(3) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn seit de r Abgabe der Willenserklärung zehn 
Jahre verstrichen sind. 
§ 125 Nichtigkeit wegen Formmangels 
Ein Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz vorges chriebenen Form ermangelt, ist 
nichtig. Der Mangel der durch Rechtsgeschäft bestim mten Form hat im Zweifel gleichfalls 
Nichtigkeit zur Folge. 
§ 126 Schriftform 
(1) Ist durch Gesetz schriftliche Form vorgeschrieb en, so muss die Urkunde von dem 
Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift ode r mittels notariell beglaubigten 
Handzeichens unterzeichnet werden. 
(2) Bei einem Vertrag muss die Unterzeichnung der P arteien auf derselben Urkunde 
erfolgen. Werden über den Vertrag mehrere gleichlau tende Urkunden aufgenommen, so 
genügt es, wenn jede Partei die für die andere Part ei bestimmte Urkunde unterzeichnet. 
(3) Die schriftliche Form kann durch die elektronis che Form ersetzt werden, wenn sich 
nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt. 
(4) Die schriftliche Form wird durch die notarielle  Beurkundung ersetzt. 
§ 126a Elektronische Form 
(1) Soll die gesetzlich vorgeschriebene schriftlich e Form durch die elektronische Form 
ersetzt werden, so muss der Aussteller der Erklärun g dieser seinen Namen hinzufügen und 
das elektronische Dokument mit einer qualifizierten  elektronischen Signatur nach dem 
Signaturgesetz versehen. 
(2) Bei einem Vertrag müssen die Parteien jeweils e in gleichlautendes Dokument in der 
in Absatz 1 bezeichneten Weise elektronisch signier en. 
§ 126b Textform 
Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss d ie Erklärung in einer Urkunde oder 
auf andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzei chen geeignete Weise abgegeben, die 
Person des Erklärenden genannt und der Abschluss de r Erklärung durch Nachbildung der 
Namensunterschrift oder anders erkennbar gemacht we rden. 
§ 127 Vereinbarte Form �(##���	����	A���&�#	��&�(����	�(	��#�	�	�/�   
(1) Die Vorschriften des § 126, des § 126a oder des  § 126b gelten im Zweifel auch für 
die durch Rechtsgeschäft bestimmte Form. 
(2) Zur Wahrung der durch Rechtsgeschäft bestimmten  schriftlichen Form genügt, soweit 
nicht ein anderer Wille anzunehmen ist, die telekom munikative Übermittlung und bei 
einem Vertrag der Briefwechsel. Wird eine solche Fo rm gewählt, so kann nachträglich 
eine dem § 126 entsprechende Beurkundung verlangt w erden. 
(3) Zur Wahrung der durch Rechtsgeschäft bestimmten  elektronischen Form genügt, 
soweit nicht ein anderer Wille anzunehmen ist, auch  eine andere als die in § 126a 
bestimmte elektronische Signatur und bei einem Vert rag der Austausch von Angebotsund 
Annahmeerklärung, die jeweils mit einer elektronisc hen Signatur versehen sind. 
Wird eine solche Form gewählt, so kann nachträglich  eine dem § 126a entsprechende 
elektronische Signierung oder, wenn diese einer der  Parteien nicht möglich ist, eine 
dem § 126 entsprechende Beurkundung verlangt werden . 
§ 127a Gerichtlicher Vergleich 
Die notarielle Beurkundung wird bei einem gerichtli chen Vergleich durch die Aufnahme 
der Erklärungen in ein nach den Vorschriften der Zi vilprozessordnung errichtetes 
Protokoll ersetzt. 
§ 128 Notarielle Beurkundung 
Ist durch Gesetz notarielle Beurkundung eines Vertr ags vorgeschrieben, so genügt es, 
wenn zunächst der Antrag und sodann die Annahme des  Antrags von einem Notar beurkundet 
wird. 
§ 129 Öffentliche Beglaubigung 
(1) Ist durch Gesetz für eine Erklärung öffentliche  Beglaubigung vorgeschrieben, so 
muss die Erklärung schriftlich abgefasst und die Un terschrift des Erklärenden von einem 
Notar beglaubigt werden. Wird die Erklärung von dem  Aussteller mittels Handzeichens 
unterzeichnet, so ist die im § 126 Abs. 1 vorgeschr iebene Beglaubigung des Handzeichens 
erforderlich und genügend. 
(2) Die öffentliche Beglaubigung wird durch die not arielle Beurkundung der Erklärung 
ersetzt. 
§ 130 Wirksamwerden der Willenserklärung gegenüber Abwesenden 
(1) Eine Willenserklärung, die einem anderen gegenü ber abzugeben ist, wird, wenn sie in 
dessen Abwesenheit abgegeben wird, in dem Zeitpunkt  wirksam, in welchem sie ihm zugeht. 
Sie wird nicht wirksam, wenn dem anderen vorher ode r gleichzeitig ein Widerruf zugeht. 
(2) Auf die Wirksamkeit der Willenserklärung ist es  ohne Einfluss, wenn der Erklärende 
nach der Abgabe stirbt oder geschäftsunfähig wird. 
(3) Diese Vorschriften finden auch dann Anwendung, wenn die Willenserklärung einer 
Behörde gegenüber abzugeben ist. 
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§ 131 Wirksamwerden gegenüber nicht voll Geschäftsf ähigen 
(1) Wird die Willenserklärung einem Geschäftsunfähi gen gegenüber abgegeben, so wird sie 
nicht wirksam, bevor sie dem gesetzlichen Vertreter  zugeht. 
(2) Das Gleiche gilt, wenn die Willenserklärung ein er in der Geschäftsfähigkeit 
beschränkten Person gegenüber abgegeben wird. Bring t die Erklärung jedoch der in der 
Geschäftsfähigkeit beschränkten Person lediglich ei nen rechtlichen Vorteil oder hat 
der gesetzliche Vertreter seine Einwilligung erteil t, so wird die Erklärung in dem 
Zeitpunkt wirksam, in welchem sie ihr zugeht. 
§ 132 Ersatz des Zugehens durch Zustellung 
(1) Eine Willenserklärung gilt auch dann als zugega ngen, wenn sie durch Vermittlung 
eines Gerichtsvollziehers $%���������	���	!��
R;-=FG�	N"����"�) zugestellt worden ist. 
Die Zustellung erfolgt nach den Vorschriften der Zi vilprozeßordnung. 
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(2) Befindet sich der Erklärende über die Person de sjenigen, welchem gegenüber die 
Erklärung abzugeben ist, in einer nicht auf Fahrläs sigkeit beruhenden Unkenntnis 
oder ist der Aufenthalt dieser Person unbekannt, so  kann die Zustellung nach den für 
die öffentliche Zustellung geltenden Vorschriften d er Zivilprozeßordnung erfolgen. 
Zuständig für die Bewilligung ist im ersteren Fall das Amtsgericht, in dessen Bezirk 
der Erklärende seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines inländischen Wohnsitzes seinen 
Aufenthalt hat, im letzteren Fall das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Person, welcher 
zuzustellen ist, den letzten Wohnsitz oder in Erman gelung eines inländischen Wohnsitzes 
den letzten Aufenthalt hatte. 
§ 133 Auslegung einer Willenserklärung 
Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist der wi rkliche Wille zu erforschen und 
nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften. 
§ 134 Gesetzliches Verbot 
Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verb ot verstößt, ist nichtig, wenn sich 
nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt. 
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§ 135 Gesetzliches Veräußerungsverbot 
(1) Verstößt die Verfügung über einen Gegenstand ge gen ein gesetzliches 
Veräußerungsverbot, das nur den Schutz bestimmter P ersonen bezweckt, so ist sie nur 
diesen Personen gegenüber unwirksam. Der rechtsgesc häftlichen Verfügung steht eine 
Verfügung gleich, die im Wege der Zwangsvollstrecku ng oder der Arrestvollziehung 
erfolgt. 
(2) Die Vorschriften zugunsten derjenigen, welche R echte von einem Nichtberechtigten 
herleiten, finden entsprechende Anwendung. 
§ 136 Behördliches Veräußerungsverbot 
Ein Veräußerungsverbot, das von einem Gericht oder von einer anderen Behörde innerhalb 
ihrer Zuständigkeit erlassen wird, steht einem gese tzlichen Veräußerungsverbot der in § 
135 bezeichneten Art gleich. 
§ 137 Rechtsgeschäftliches Verfügungsverbot 
Die Befugnis zur Verfügung über ein veräußerliches Recht kann nicht durch 
Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschränkt werde n. Die Wirksamkeit einer 
Verpflichtung, über ein solches Recht nicht zu verf ügen, wird durch diese Vorschrift 
nicht berührt. 
§ 138 Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher 
(1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig. 
(2) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, du rch das jemand unter Ausbeutung 
der Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der 
erheblichen Willensschwäche eines anderen sich oder  einem Dritten für eine Leistung 
Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen 
Missverhältnis zu der Leistung stehen. 
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§ 139 Teilnichtigkeit 
Ist ein Teil eines Rechtsgeschäfts nichtig, so ist das ganze Rechtsgeschäft nichtig, 
wenn nicht anzunehmen ist, dass es auch ohne den ni chtigen Teil vorgenommen sein würde. 
§ 140 Umdeutung 
Entspricht ein nichtiges Rechtsgeschäft den Erforde rnissen eines anderen 
Rechtsgeschäfts, so gilt das letztere, wenn anzuneh men ist, dass dessen Geltung bei 
Kenntnis der Nichtigkeit gewollt sein würde. 
§ 141 Bestätigung des nichtigen Rechtsgeschäfts 
(1) Wird ein nichtiges Rechtsgeschäft von demjenige n, welcher es vorgenommen hat, 
bestätigt, so ist die Bestätigung als erneute Vorna hme zu beurteilen. 
(2) Wird ein nichtiger Vertrag von den Parteien bes tätigt, so sind diese im Zweifel 
verpflichtet, einander zu gewähren, was sie haben w ürden, wenn der Vertrag von Anfang 
an gültig gewesen wäre. 
§ 142 Wirkung der Anfechtung 
(1) Wird ein anfechtbares Rechtsgeschäft angefochte n, so ist es als von Anfang an 
nichtig anzusehen. 
(2) Wer die Anfechtbarkeit kannte oder kennen musst e, wird, wenn die Anfechtung 
erfolgt, so behandelt, wie wenn er die Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts gekannt hätte 
oder hätte kennen müssen. 
§ 143 Anfechtungserklärung 
(1) Die Anfechtung erfolgt durch Erklärung gegenübe r dem Anfechtungsgegner. 
(2) Anfechtungsgegner ist bei einem Vertrag der and ere Teil, im Falle des § 123 Abs. 2 
Satz 2 derjenige, welcher aus dem Vertrag unmittelb ar ein Recht erworben hat. 
(3) Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft, das einem  anderen gegenüber vorzunehmen 
war, ist der andere der Anfechtungsgegner. Das Glei che gilt bei einem Rechtsgeschäft, 
das einem anderen oder einer Behörde gegenüber vorz unehmen war, auch dann, wenn das 
Rechtsgeschäft der Behörde gegenüber vorgenommen wo rden ist. 
(4) Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft anderer Ar t ist Anfechtungsgegner jeder, der 
auf Grund des Rechtsgeschäfts unmittelbar einen rec htlichen Vorteil erlangt hat. Die 
Anfechtung kann jedoch, wenn die Willenserklärung e iner Behörde gegenüber abzugeben 
war, durch Erklärung gegenüber der Behörde erfolgen ; die Behörde soll die Anfechtung 
demjenigen mitteilen, welcher durch das Rechtsgesch äft unmittelbar betroffen worden 
ist. 
§ 144 Bestätigung des anfechtbaren Rechtsgeschäfts 
(1) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn das anf echtbare Rechtsgeschäft von dem 
Anfechtungsberechtigten bestätigt wird. 
(2) Die Bestätigung bedarf nicht der für das Rechts geschäft bestimmten Form. �
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ZPO § 299 Akteneinsicht; Abschriften 
(1) Die Parteien können die Prozessakten einsehen u nd sich aus ihnen durch die 
Geschäftsstelle Ausfertigungen, Auszüge und Abschri ften erteilen lassen. 
(2) Dritten Personen kann der Vorstand des Gerichts  ohne Einwilligung der Parteien die 
Einsicht der Akten nur gestatten, wenn ein rechtlic hes Interesse glaubhaft gemacht 
wird. 
(3) Werden die Prozessakten elektronisch geführt, g ewährt die Geschäftsstelle 
Akteneinsicht durch Erteilung eines Aktenausdrucks,  durch Wiedergabe auf einem 
Bildschirm oder Übermittlung von elektronischen Dok umenten. Nach dem Ermessen des 
Vorsitzenden kann Bevollmächtigten, die Mitglied ei ner Rechtsanwaltskammer sind, 
der elektronische Zugriff auf den Inhalt der Akten gestattet werden. Bei einem 
elektronischen Zugriff auf den Inhalt der Akten ist  sicherzustellen, dass der Zugriff 
nur durch den Bevollmächtigten erfolgt. Für die Übe rmittlung ist die Gesamtheit der 
Dokumente mit einer qualifizierten elektronischen S ignatur zu versehen und gegen 
unbefugte Kenntnisnahme zu schützen. 
(4) Die Entwürfe zu Urteilen, Beschlüssen und Verfü gungen, die zu ihrer Vorbereitung 
gelieferten Arbeiten sowie die Dokumente, die Absti mmungen betreffen, werden weder 
vorgelegt noch abschriftlich mitgeteilt. �
�
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StPO§ 109 
Die in Verwahrung oder in Beschlag genommenen Gegen stände sind genau zu verzeichnen und 
zur Verhütung von Verwechslungen durch amtliche Sie gel oder in sonst geeigneter Weise 
kenntlich zu machen �
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Stpo-Beschlagnahme, Überwachung des Fernmeldeverkeh rs, 
Rasterfahndung, Einsatz technischer Mittel, Einsatz  

Verdeckter Ermittler und Durchsuchung 
StPO§ 103 (Verdacht = enger Spielraum)  
(1) Bei anderen Personen sind Durchsuchungen nur zu r Ergreifung des Beschuldigten oder 
zur Verfolgung von Spuren einer Straftat oder zur B eschlagnahme bestimmter Gegenstände 
und nur dann zulässig, wenn Tatsachen vorliegen, au s denen zu schließen ist, daß die 
gesuchte Person, Spur oder Sache sich in den zu dur chsuchenden Räumen befindet. Zum 
Zwecke der Ergreifung eines Beschuldigten, der drin gend verdächtig ist, eine Straftat 
nach § 129a, auch in Verbindung mit § 129b Abs. 1, des Strafgesetzbuches oder eine der 
in dieser Vorschrift bezeichneten Straftaten begang en zu haben, ist eine Durchsuchung 
von Wohnungen und anderen Räumen auch zulässig, wen n diese sich in einem Gebäude 
befinden, von dem auf Grund von Tatsachen anzunehme n ist, daß sich der Beschuldigte in 
ihm aufhält. 
(2) Die Beschränkungen des Absatzes 1 Satz 1 gelten  nicht für Räume, in denen der 
Beschuldigte ergriffen worden ist oder die er währe nd der Verfolgung betreten hat. 
StPO§ 105 
(1) Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, be i Gefahr im Verzug auch durch die 
Staatsanwaltschaft und ihre Ermittlungspersonen (§ 152 des Gerichtsverfassungsgesetzes) 
angeordnet werden. Durchsuchungen nach § 103 Abs. 1  Satz 2 ordnet der Richter an; die 
Staatsanwaltschaft ist hierzu befugt, wenn Gefahr i m Verzug ist. 
(2) Wenn eine Durchsuchung der Wohnung, der Geschäf tsräume oder des befriedeten 
Besitztums ohne Beisein des Richters oder des Staat sanwalts stattfindet, so sind, 
wenn möglich, ein Gemeindebeamter oder zwei Mitglie der der Gemeinde, in deren Bezirk 
die Durchsuchung erfolgt, zuzuziehen. Die als Gemei ndemitglieder zugezogenen Personen 
dürfen nicht Polizeibeamte oder Ermittlungspersonen  der Staatsanwaltschaft sein. 
StPO§ 107 
Dem von der Durchsuchung Betroffenen ist nach deren  Beendigung auf Verlangen eine 
schriftliche Mitteilung zu machen, die den Grund de r Durchsuchung (§§ 102, 103) 
sowie im Falle des § 102 die Straftat bezeichnen mu ß. Auch ist ihm auf Verlangen ein 
Verzeichnis der in Verwahrung oder in Beschlag geno mmenen Gegenstände, falls aber 
nichts Verdächtiges gefunden wird, eine Bescheinigu ng hierüber zu geben.  
StPO§ 108 
(1) Werden bei Gelegenheit einer Durchsuchung Gegen stände gefunden, die zwar in keiner 
Beziehung zu der Untersuchung stehen, aber auf die Verübung einer anderen Straftat 
hindeuten, so sind sie einstweilen in Beschlag zu n ehmen. Der Staatsanwaltschaft ist 
hiervon Kenntnis zu geben. Satz 1 findet keine Anwe ndung, soweit eine Durchsuchung nach 
§ 103 Abs. 1 Satz 2 stattfindet. 
(2) Werden bei einem Arzt Gegenstände im Sinne von Absatz 1 Satz 1 gefunden, 
die den Schwangerschaftsabbruch einer Patientin bet reffen, ist ihre Verwertung 
in einem Strafverfahren gegen die Patientin wegen e iner Straftat nach § 218 des 
Strafgesetzbuches ausgeschlossen. 
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BGB-§ 123 Anfechtbarkeit wegen Täuschung oder Drohu ng 
(1) Wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arg listige Täuschung oder 
widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist, k ann die Erklärung anfechten. 
(2) Hat ein Dritter die Täuschung verübt, so ist ei ne Erklärung, die einem anderen 
gegenüber abzugeben war, nur dann anfechtbar, wenn dieser die Täuschung kannte oder 
kennen musste. Soweit ein anderer als derjenige, we lchem gegenüber die Erklärung 
abzugeben war, aus der Erklärung unmittelbar ein Re cht erworben hat, ist die Erklärung 
ihm gegenüber anfechtbar, wenn er die Täuschung kan nte oder kennen musste.  
8
��	��"��	��	444	��	����������0	����	�����0	
���	4 4444444444444�����������$E�(����@;�������)		
�������	����	%�&�#>�����?&#����	A! 	�	�5B2�5C	@	 § 138 Erklärungspflicht über Tatsachen; 
Wahrheitspflicht  § 139 Materielle Prozessleitung 
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Betrug und Untreue 
StGB-§ 263 Betrug $������	��	������'������	L	1����#������	
����	���#� �����	<>�������)	  
(1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten ein en rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, daß er durch 
Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen 
Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstr afe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Fre iheitsstrafe von sechs Monaten bis 
zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt i n der Regel vor, wenn der Täter 
1. gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande hande lt, die sich zur fortgesetzten 
Begehung von Urkundenfälschung oder Betrug verbunde n hat, 
2. einen Vermögensverlust großen Ausmaßes herbeifüh rt oder in der Absicht handelt, 
durch die fortgesetzte Begehung von Betrug eine gro ße Zahl von Menschen in die 
Gefahr des Verlustes von Vermögenswerten zu bringen , 
3. eine andere Person in wirtschaftliche Not bringt , 
4. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträ ger mißbraucht oder 
5. einen Versicherungsfall vortäuscht, nachdem er o der ein anderer zu diesem Zweck eine 
Sache von bedeutendem Wert in Brand gesetzt oder du rch eine Brandlegung ganz oder 
teilweise zerstört oder ein Schiff zum Sinken oder Stranden gebracht hat. 
(4) § 243 Abs. 2 sowie die §§ 247 und 248a gelten e ntsprechend. 
(5) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen 
mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf J ahren wird bestraft, wer den Betrug 
als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzte n Begehung von Straftaten nach den 
§§ 263 bis 264 oder 267 bis 269 verbunden hat, gewe rbsmäßig begeht. 
(6) Das Gericht kann Führungsaufsicht anordnen (§ 6 8 Abs. 1). 
(7) Die §§ 43a und 73d sind anzuwenden, wenn der Tä ter als Mitglied einer Bande 
handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung von St raftaten nach den §§ 263 bis 
264 oder 267 bis 269 verbunden hat. § 73d ist auch dann anzuwenden, wenn der Täter 
gewerbsmäßig handelt. 
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§ 89 Beratung, Auskunft 
(1) Die Finanzbehörde soll die Abgabe von Erklärung en, die Stellung von Anträgen oder 
die Berichtigung von Erklärungen oder Anträgen anre gen, wenn diese offensichtlich nur 
versehentlich oder aus Unkenntnis unterblieben oder  unrichtig abgegeben oder gestellt 
worden sind. Sie erteilt, soweit erforderlich, Ausk unft über die den Beteiligten im 
Verwaltungsverfahren zustehenden Rechte und die ihn en obliegenden Pflichten. 
(2) Die Finanzämter und das Bundeszentralamt für St euern können auf Antrag verbindliche 
Auskünfte über die steuerliche Beurteilung von gena u bestimmten, noch nicht 
verwirklichten Sachverhalten erteilen, wenn daran i m Hinblick auf die erheblichen 
steuerlichen Auswirkungen ein besonderes Interesse besteht. Zuständig für die 
Erteilung einer verbindlichen Auskunft ist die Fina nzbehörde, die bei Verwirklichung 
des dem Antrag zugrunde liegenden Sachverhalts örtl ich zuständig sein würde. Bei 
Antragstellern, für die im Zeitpunkt der Antragstel lung nach den §§ 18 bis 21 
keine Finanzbehörde zuständig ist, ist auf dem Gebi et der Steuern, die von den 
Landesfinanzbehörden im Auftrag des Bundes verwalte t werden, abweichend von Satz 2 das 
Bundeszentralamt für Steuern zuständig; in diesem F all bindet die verbindliche Auskunft 
auch die Finanzbehörde, die bei der Verwirklichung des der Auskunft zugrunde liegenden 
Sachverhalts zuständig ist. Das Bundesministerium d er Finanzen wird ermächtigt, mit 
Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung n ähere Bestimmungen zu Form, Inhalt 
und Voraussetzungen des Antrages auf Erteilung eine r verbindlichen Auskunft und zur 
Reichweite der Bindungswirkung zu treffen. 
(3) Für die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft 
nach Absatz 2 werden Gebühren nach den Absätzen 4 u nd 5 erhoben. Die Gebühr ist vom 
Antragsteller innerhalb eines Monats nach Bekanntga be ihrer Festsetzung zu entrichten. 
Die Finanzbehörde kann die Entscheidung über den An trag bis zur Entrichtung der 
Gebühr zurückstellen. Wird ein Antrag auf Erteilung  einer verbindlichen Auskunft vor 
Bekanntgabe der Entscheidung der Finanzbehörde zurü ckgenommen, kann die Gebühr ermäßigt 
werden. 
(4) Die Gebühren werden nach dem Wert berechnet, de n die verbindliche Auskunft für 
den Antragsteller hat (Gegenstandswert). Der Antrag steller soll den Gegenstandswert 
und die für seine Bestimmung erheblichen Umstände i n seinem Antrag auf Erteilung 
einer verbindlichen Auskunft darlegen. Die Finanzbe hörde soll der Gebührenfestsetzung 
den vom Antragsteller erklärten Gegenstandswert zug runde legen, soweit dies nicht zu 
einem offensichtlich unzutreffenden Ergebnis führt.  Ist der Gegenstandswert auch nicht 
durch Schätzung bestimmbar, ist eine Zeitgebühr zu berechnen; sie beträgt 50 Euro je 
angefangene halbe Stunde und mindestens 100 Euro. 
(5) Wenn sich die Gebühren nach dem Gegenstandswert  richten, bestimmt sich die Gebühr 
in entsprechender Anwendung des § 34 des Gerichtsko stengesetzes. Der Gegenstandswert 
beträgt mindestens 5.000 Euro. �
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"Jedermann ist verpflichtet gerichtliche Feststellung zu 
ignorieren und gegebenfalls bis in ihr Gegenteil umzudeuten, 
wenn er sie für abwegig hält 
(LG Bonn 14 O 41/08)."�

�

�
 
Der Gerichtsvollzieher(GV): 
 
 
Hier in der sog. „BRD ist der Gerichtsvollzieher, s owohl in der Judikative 
(juristisches Organ ) als auch in der Exekutive( ausführendes Organ ),“  tätig! Er 
hebt damit, mit seinem Tun, die Gewaltenteilung auf  ! 
Warum erkläre ich Ihnen hier: 
 
Die Judikative stellt nur ein „gesetzliche Richter“  dar! 
 
Gerichtsvollzieher stellen die Exekutive dar! 
 
Staatsanwälte sind ermittelnde „Beamte“ eines Staat es,(die sog. „BRD“ ist ja 
nachweislich kein Staat), welche die Legeslative ( Gesetzlichkeit eines Staates ) zu 
überwachen haben, (Pflicht zur Strafverfolgung), damit diese auch eingehalten 
wird.  
 
Polizisten gehören der Exekutive an! Diese noch "gr ünen" Jungs sind 
Hilfspolizisten (Schergen) der Staatsanwälte!  
 
Also: Der Gerichtsvollzieher vertritt ausschließlic h die Exekutive! 
 
Wer kann überhaupt einen „Eid“ bzw. eine eidesstatt liche Versicherung (früher 
hieß das Offenbarungseid(OE), abnehmen?  
 
Nur ein „gesetzlicher Richter“ darf in einen „Eid“ abnehmen. Diese Prozedur 
stellt einen judikativen Akt dar. 
 
Jetzt hat der „Gelteintreiber“, was anderes ist ein  GV nicht (teils „beamtet“, teils 
selbstständig), als Teil der Exekutive, ein Problem: woher nimmt d ieser einen 
„gesetzlichen Richter“ her? 
 
Der GV hebt die Gewaltenteilung auf, weil er sich „ Amtshandlungen“ anmaßt, 
die er nach „Recht und Gesetz“ nicht ausüben darf, zumal viele der GV keine 
„Beamten“ nach sog. „BRD-Recht“, sofern es jemals s o etwas geben sollte, 
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sind! Das sind schwerste Straftaten in einem angebl ich demokratischen 
Rechtstaat! 
 
Wir halten fest: Der GV ist als Geldeintreiber Teil  der Exekutive. 
 
Aber darf er Sie so einfach besuchen, Haus & Grund dafür betreten? 
 
NEIN ! DARF ER NICHT!  
 
Nach dem BVerfG - Urteil 1 BvR 994/76 benötigt der GV zum Betreten einer 
Wohnung oder eines Grundstückes einen zusätzlichen (!) Beschluss nach „Art. 
101 GG“ durch einen „gesetzlichen Richter“! 
 
 
 
Kann der GV einen solchen „Beschluss“ bei seinem Be such, oder der 
Ankündigung zum selbigen, nicht vorweisen, so ist i hm Haus-, Grundstücks- 
und Kontaktverbot zu erteilen! 
 
Wenn der GV nicht  "kommen" darf,  lädt er zum Stel ldichein in sein Büro, in 
der Regel ist das beim örtlichen „Amtsgericht“! 
 
Nächstes Problem: Wer darf in der sog. „BRD“ nur vo rladen? 
 
Dies darf auch wiederum nur ein „gesetzliche Richte r“, denn nur ein 
„gesetzliche Richter“ darf einen Offenbarungs- Eid (OE), eidesstattliche 
Versicherung abnehmen! 
 
Der gesetzliche Richter ist in „Art. 101 GG“ verbri eft und darf Niemandem 
entzogen werden! 
 
Somit begeht der GV täglich Amtsanmaßung und daraus  resultierend auch 
Urkundenfälschungen; also täglich sog. Straftaten i m Amt. 
Und nachdem er Haus-, Grundstücks- und Kontaktverbo t erteilt bekommen hat, 
wird er versuchen,  illegal in sein Büro beim Amtsg ericht vor zu laden. 
Er macht den Schuldner gleichsam darauf aufmerksam,  dass bei 
Nichterscheinen, auf Antrag des Gläubigers, ein Haf tbefehl zur Erzwingung der 
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, beantragt  werden wird. 
 
Neben den o. a. Straftaten kommen somit noch die Nö tigung und die 
Erpressung (es geht ja um Geld) hinzu. Ein Haftbefe hl kann nach 
internationaler Regelung nur im Strafrecht  durchgeführt werden (IP66, EMRK 
etc…)! 
 
Mit dem Versuch der Aufhebung der Gewaltenteilung i st bereits der 
Straftatbestand des Hochverrats nach § 81 StGB in V erbindung mit § 92 II (1), 
(2)6 StGB (Willkür) - Verfassungshochverrat, erfolg t. Nach „BRD-Recht“, sofern 
es dieses gibt,  sind wir schon bei 25 Jahren (lebe nslang?) Knast.  
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 Nur für „BRD-Treue“: 
 
Den OE oder die eidesstattliche Erklärung kann man ja unter Vorbehalt 
unterschreiben, und anschließend Anzeige bei der zu ständigen 
Staatsanwaltschaft stellen, wegen: 
 
Nötigung, Erpressung, Amtsanmaßung, Hochverrat und (bitte niemals 
vergessen!) aus allen rechtlichen Gründen. Somit liegt ein sog . „schwebendes 
Verfahren“ vor und der GV kann nicht mehr tätig sei n: 1BVR99/1  
 
 Die Sache geht dann vielleicht  vor Gericht, verhandelt von einem angeblichen 
„gesetzlichen Richter nach Art: 101 GG“, der dann e instellt.  (Frei nach dem 
Motto: Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus).Sie brauchen eine 
Rechtsanwalt, der Kosten produziert, aber nichts be wegt, denn auch er lebt 
von und in diesem Rechtssystem.  
 
 Wichtig:  
 
Nehmen Sie immer mit einem unparteiischen Zeugen (keine Verwandten) zum 
GV oder vor Gericht mit, damit die Straftaten auch korrekt dokumentiert 
werden. Lassen Sie das „Gegenüber“ sich legitimiere n (Vorlage des BPA, 
„Beamtenausweis“ etc…). Ohne die Legitimation gehen  Sie einfach wieder! 
 
In der Regel ist bei der "ersten" rechtwidrigen Vor ladung zum Termin noch 
kein „ legaler Haftbefehl“ ausgestellt, der es dem GV rechtswidrig ermöglichen 
soll, Sie, als einen Schuldner, bis zu 6 Monaten in  "Erzwingungshaft" zu 
nehmen. 
 
Beim Termin bestehen Sie darauf, dass dieses Schrei ben zu Protokoll gegeben 
wird, das Sie sich quittieren lassen( nicht vergessen). Das ist Ihr Recht! Pochen 
Sie darauf! 
Grundsätzlich hat der GV eine Aufklärungspflicht na ch § 139 ZPO! 
 
§ 139 ZPO Materielle Prozessleitung 

(1) Das Gericht hat das Sach- und Streitverhältnis, soweit erforderlich, mit den Parteien nach 
der tatsächlichen und rechtlichen Seite zu erörtern und Fragen zu stellen. Es hat dahin zu 
wirken, dass die Parteien sich rechtzeitig und vollständig über alle erheblichen Tatsachen 
erklären, insbesondere ungenügende Angaben zu den geltend gemachten Tatsachen ergänzen, 
die Beweismittel bezeichnen und die sachdienlichen Anträge stellen.  

(2) Auf einen Gesichtspunkt, den eine Partei erkennbar übersehen oder für unerheblich 
gehalten hat, darf das Gericht, soweit nicht nur eine Nebenforderung betroffen ist, seine 
Entscheidung nur stützen, wenn es darauf hingewiesen und Gelegenheit zur Äußerung dazu 
gegeben hat. Dasselbe gilt für einen Gesichtspunkt, den das Gericht anders beurteilt als beide 
Parteien.  

(3) Das Gericht hat auf die Bedenken aufmerksam zu machen, die hinsichtlich der von Amts 
wegen zu berücksichtigenden Punkte bestehen.  
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(4) Hinweise nach dieser Vorschrift sind so früh wie möglich zu erteilen und aktenkundig zu 
machen. Ihre Erteilung kann nur durch den Inhalt der Akten bewiesen werden. Gegen den 
Inhalt der Akten ist nur der Nachweis der Fälschung zulässig.  

(5) Ist einer Partei eine sofortige Erklärung zu einem gerichtlichen Hinweis nicht möglich, so 
soll auf ihren Antrag das Gericht eine Frist bestimmen, in der sie die Erklärung in einem 
Schriftsatz nachbringen kann.  

 
Der GV hätte auch die Pflicht Sie darüber aufklären , dass er keine 
eidesstattliche Versicherung oder OE abnehmen darf,  weil er bekanntlich kein 
„gesetzlicher  Richter nach Art. 101 GG“ ist; somit  macht er Unrecht zu Recht 
und begeht einen Verstoß gegen § 138 ZPO! 
 
 
 
 
 
Da er nicht einmal Volljurist ist, kann er Sie auch  nicht umfassend über die 
Konsequenzen dieser eidesstattlichen Versicherung a ufklären; hier wird Ihr 
rechtliches Gehör - Verstoß gegen Art. 103 GG - ver letzt. 
 
Artikel 103 

(1) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör.  

(2) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor 
die Tat begangen wurde.  

(3) Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals 
bestraft werden.  
 
Nachdem Sie dieses Schreiben dem GV gegeben und zu Protokoll gegen 
Quittung ausgehändigt haben,  weigern Sie sich selb stverständlich, die 
eidesstattliche Versicherung abzugeben, da der GV w issentlich den 
„gesetzlichen Richter nach Art. 101 GG“ Ihnen entzi eht.  Der „gesetzliche 
Richter“ darf Ihnen nicht entzogen werden! 

Der mitgenommene Zeuge soll sich genauestens die Äu ßerungen des GV 
einprägen und später schriftlich, am besten mitnoti eren, wiedergeben.  

Nach einer gewissen Zeit kommt der GV vermutlich mi t einer erneuten 
Vorladung und dem Hinweis, dass ein Haftbefehl jetz t vorliegt. Sie werden jetzt 
verpflichtet der Vorladung Folge zu leisten. 
-- Gleiches Procedere, mit Zeugen zu Protokoll gege n Quittung abgeben --. 
 
 Wenn Sie wollen, um einer „rechtwidrigen Verhaftun g“ zu entgehen,  lassen 
Sie den GV  das  "Vermögensverzeichnis" ausfüllen, frei nach dem Motto: Ich 
bin nichts ( 1. Finger), Ich habe nichts (zweiter Finger) und ich kann nichts 
dafür (dritter Finger). Sie sind nicht beweispflichtig! Das ist immer Sache  des 
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Anklägers. Auf Fragen immer mit ‚Nein’ antworten. E in ‚Ja’ wäre Ihnen 
nachzuweisen. Sie sind zu nichts verpflichtet! (Amn estie ist angesagt (machen 
Politiker auch). Gegenüber einer wirklich echten amtlichen Person s ind Sie nur 
zur Nennung Ihrer Personalien verpflichtet!  
Alles dann "unter Vorbehalt“  und Androhung von Gew alt, Nötigung und  
Erpressung  mit „Krickelkrackel" ( nicht lesbar) unterzeichnen.  (Ich unterschriebe 
immer mit „gez.“). 
 
Am nächsten Tag widerrufen Sie schriftlich den unte rschriebenen OE bzw. die 
eidesstattliche Versicherung, da die Unterschrift ( welche auch immer) von Ihnen 
erzwungen wurde!  (per Einschreiben an den zuständigen Richter oder an 
Unbekannt, aber immer mit dem Aktenzeichen versehen). 
 
Bei der zuständigen Staatsanwaltschaft stellen Sie hinterher ein  
Disziplinarverfahren & Strafanzeige mit samt Strafa ntrag „aus allen rechtlichen 
Gründen“  gegen den GV  und fordern schriftliche Nachricht, dass Sie am 
Ausgang des „Verfahrens“ interessiert sind.  
 
Keine Angst:  
 
Der angedrohte Haftbefehl  ist seit der "Unterzeich nung" (wie auch immer 
unterzeichnet) des Pamphletes beim GV außer Kraft gesetzt.   
 
 
Wichtig:   
 
Wickeln Sie alles nur schriftlich ab! Keine Telefon ate führen oder sich auf 
irgendwelche Aussagen verlassen. Verlangen Sie imme r eine schriftliche 
Niederlegung des gesprochenen Wortes! (Art.19 (1) G G – Zitiergebot). Jedes 
Wort und Wort für Wort! 
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Bei einem Vollstreckungsersuchen, das mit Hilfe automatischer Einrichtungen erstellt wird, können Dienstsiegel 
und Unterschrift fehlen. 
 
�
FG&&���C�?�������������  

	  

(1) Folgende Sachen sind der Pfändung nicht unterworfen:  

   

  

1. die dem persönlichen Gebrauch oder dem Haushalt die nenden Sachen, insbesondere 
Kleidungsstücke, Wäsche, Betten, Haus- und Küchenge rät, soweit der Schuldner ihrer zu einer 
seiner Berufstätigkeit und seiner Verschuldung angem essenen, bescheidenen Lebens- und 
Haushaltsführung bedarf; ferner Gartenhäuser, Wohnl auben und ähnliche Wohnzwecken dienende 
Einrichtungen, die der Zwangsvollstreckung in das be wegliche Vermögen unterliegen und deren 
der Schuldner oder seine Familie zur ständigen Unter kunft bedarf; 

  

2. die für den Schuldner, seine Familie und seine Ha usangehörigen, die ihm im Haushalt helfen, auf 
vier Wochen erforderlichen Nahrungs-, Feuerungs- un d Beleuchtungsmittel oder, soweit für 
diesen Zeitraum solche Vorräte nicht vorhanden und ihre Beschaffung auf anderem Wege nicht 
gesichert ist, der zur Beschaffung erforderliche Ge ldbetrag; 

  

3. Kleintiere in beschränkter Zahl sowie eine Milch kuh oder nach Wahl des Schuldners statt einer 
solchen insgesamt zwei Schweine, Ziegen oder Schafe, wenn diese Tiere für die Ernährung des 
Schuldners, seiner Familie oder Hausangehörigen, die  ihm im Haushalt, in der Landwirtschaft oder 
im Gewerbe helfen, erforderlich sind; ferner die zu r Fütterung und zur Streu auf vier Wochen 
erforderlichen Vorräte oder, soweit solche Vorräte ni cht vorhanden sind und ihre Beschaffung für 
diesen Zeitraum auf anderem Wege nicht gesichert is t, der zu ihrer Beschaffung erforderliche 
Geldbetrag; 

  

4. bei Personen, die Landwirtschaft betreiben, das z um Wirtschaftsbetrieb erforderliche Gerät und 
Vieh nebst dem nötigen Dünger sowie die landwirtscha ftlichen Erzeugnisse, soweit sie zur 
Sicherung des Unterhalts des Schuldner, seiner Famili e und seiner Arbeitnehmer oder zur 
Fortführung der Wirtschaft bis zur nächsten Ernte gl eicher oder ähnlicher Erzeugnisse erforderlich 
sind; 

  4a. bei Arbeitnehmern in landwirtschaftlichen Betrieben  die ihnen als Vergütung gelieferten 
Naturalien, soweit der Schuldner ihrer zu seinem und  seiner Familie Unterhalt bedarf; 

  

5. bei Personen, die aus ihrer körperlichen oder geisti gen Arbeit oder sonstigen persönlichen 
Leistungen ihren Erwerb ziehen, die zur Fortsetzung dieser Erwerbstätigkeit erforderlichen 
Gegenstände; 
( Anmerkung: EDV + Bürogeräte !! KFZ !! ) 

  
6. bei den Witwen und minderjährigen Erben der unter  Nummer 5 bezeichneten Personen, wenn sie 

die Erwerbstätigkeit für ihre Rechnung durch einen St ellvertreter fortführen, die zur Fortführung 
dieser Erwerbstätigkeit erforderlichen Gegenstände; 

  

7. Dienstkleidungsstücke sowie Dienstausrüstungsgeg enstände, soweit sie zum Gebrauch des 
Schuldners bestimmt sind, sowie bei Beamten, Geistli chen, Rechtsanwälten, Notaren, Ärzten und 
Hebammen die zur Ausübung des Berufes erforderliche n Gegenstände einschließlich 
angemessener Kleidung; 



 
 
 

73

  
8. bei Personen, die wiederkehrende Einkünfte der in den  §§ 850 bis 850b bezeichneten Art beziehen, 

ein Geldbetrag, der dem der Pfändung nicht unterworf enen Teil der Einkünfte für die Zeit von der 
Pfändung bis zu dem nächsten Zahlungstermin entspric ht; 

  9. die zum Betrieb einer Apotheke unentbehrlichen G eräte, Gefäße und Waren; 

  10. die Bücher, die zum Gebrauch des Schuldners und sein er Familie in der Kirche oder Schule oder 
einer sonstigen Unterrichtsanstalt oder bei der häu slichen Andacht bestimmt sind; 

  11. die in Gebrauch genommenen Haushaltungs- und Geschä ftsbücher, die Familienpapiere sowie die 
Trauringe, Orden und Ehrenzeichen; 

  12. künstliche Gliedmaßen, Brillen und andere wegen kör perlicher Gebrechen notwendige Hilfsmittel, 
soweit diese Gegenstände zum Gebrauch des Schuldners  und seiner Familie bestimmt sind; 

  13. die zur unmittelbaren Verwendung für die Bestattung bestimmten Gegenstände; 

  14. (aufgehoben)  

(2) Eine in Absatz 1 Nr. 1, 4, 5 bis 7 bezeichnete Sache kann gepfändet werden, wenn der Verkäufer wegen einer durch 
Eigentumsvorbehalt gesicherten Geldforderung aus ihrem Verkauf vollstreckt. Die Vereinbarung des Eigentumsvorbehaltes 
ist durch Urkunden nachzuweisen. 
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§ 850c 
Pfändungsgrenzen für Arbeitseinkommen 

(1) Arbeitseinkommen ist unpfändbar, wenn es, je nach dem Zeitraum, für den es gezahlt wird, nicht mehr als  

930 Euro monatlich, 
217,50 Euro wöchentlich oder 
43,50 Euro täglich  

beträgt. Gewährt der Schuldner auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung seinem Ehegatten, einem früheren Ehegatten, 
seinem Lebenspartner, einem früheren Lebenspartner oder einem Verwandten oder nach §§ 1615l, 1615n des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs einem Elternteil Unterhalt, so erhöht sich der Betrag, bis zu dessen Höhe Arbeitseinkommen unpfändbar ist, auf 
bis zu  

2 060 Euro monatlich, 
478,50 Euro wöchentlich oder 
96,50 Euro täglich,  

und zwar um  
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350 Euro monatlich, 
81 Euro wöchentlich oder 
17 Euro täglich  

für die erste Person, der Unterhalt gewährt wird, und um je  

195 Euro monatlich, 
45 Euro wöchentlich oder 
9 Euro täglich  

für die zweite bis fünfte Person.  

(2) Übersteigt das Arbeitseinkommen den Betrag, bis zu dessen Höhe es je nach der Zahl der Personen, denen der Schuldner 
Unterhalt gewährt, nach Absatz 1 unpfändbar ist, so ist es hinsichtlich des überschießenden Betrages zu einem Teil 
unpfändbar, und zwar in Höhe von drei Zehnteln, wenn der Schuldner keiner der in Absatz 1 genannten Personen Unterhalt 
gewährt, zwei weiteren Zehnteln für die erste Person, der Unterhalt gewährt wird, und je einem weiteren Zehntel für die 
zweite bis fünfte Person. Der Teil des Arbeitseinkommens, der 2 851 Euro monatlich (658 Euro wöchentlich, 131,58 Euro 
täglich) übersteigt, bleibt bei der Berechnung des unpfändbaren Betrages unberücksichtigt.  

(2a) Die unpfändbaren Beträge nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ändern sich jeweils zum 1. Juli eines jeden zweiten Jahres, 
erstmalig zum 1. Juli 2003, entsprechend der im Vergleich zum jeweiligen Vorjahreszeitraum sich ergebenden prozentualen 
Entwicklung des Grundfreibetrages nach § 32a Abs. 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes; der Berechnung ist die am 1. 
Januar des jeweiligen Jahres geltende Fassung des § 32a Abs. 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes zugrunde zu legen. Das 
Bundesministerium der Justiz gibt die maßgebenden Beträge rechtzeitig im Bundesgesetzblatt bekannt.  

(3) Bei der Berechnung des nach Absatz 2 pfändbaren Teils des Arbeitseinkommens ist das Arbeitseinkommen, 
gegebenenfalls nach Abzug des nach Absatz 2 Satz 2 pfändbaren Betrages, wie aus der Tabelle ersichtlich, die diesem Gesetz 
als Anlage beigefügt ist, nach unten abzurunden, und zwar bei Auszahlung für Monate auf einen durch 10 Euro, bei 
Auszahlung für Wochen auf einen durch 2,50 Euro oder bei Auszahlung für Tage auf einen durch 50 Cent teilbaren Betrag. 
Im Pfändungsbeschluss genügt die Bezugnahme auf die Tabelle.  

(4) Hat eine Person, welcher der Schuldner auf Grund gesetzlicher Verpflichtung Unterhalt gewährt, eigene Einkünfte, so 
kann das Vollstreckungsgericht auf Antrag des Gläubigers nach billigem Ermessen bestimmen, dass diese Person bei der 
Berechnung des unpfändbaren Teils des Arbeitseinkommens ganz oder teilweise unberücksichtigt bleibt; soll die Person nur 
teilweise berücksichtigt werden, so ist Absatz 3 Satz 2 nicht anzuwenden. 
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Artikel 1   

Verbot der Freiheitsentziehung wegen Schulden  

Niemandem darf die Freiheit allein deshalb entzogen werden, weil er nicht in der Lage ist, 
eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. 
�
�
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Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
Vom 19. Dezember 1966 
(BGBl. 1973 II S. 1534) 
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Das Rechtsberatungsgesetz ist offenkundig ein Nazi - Gesetz vom Dezember 1935, also 
gab es nichts dergleichen vor 1933, also auch nicht vor 1935 , oder ? 

 
Antrag stellen .  

 
Antrag zur Kenntnisnahme, als Beweisantrag, sowie zum Gegenstand des Verfahrens 

machen, das es eine offenkundige Tatsache ist zu; 
 

1. Das dass Kontrollratsgesetz 1. Abs.1 Buchstabe L vom 15. Dezember 1946 bestimmt 
hat , das dass RBGB der Nazi s von 1935 ersatzlos gestrichen wurde,  

 
2. Das dass Ermächtigungsgesetz des Adolf Hitlers von 1933 unter § 5 folgenden 

Wortlaut hat: 
 

" Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündung in Kraft. Es tritt mit dem 1. April 
1937 außer Kraft , es tritt ferner außer Kraft, wenn die gegenwärtige Reichsregierung 

durch eine andere abgelöst wird " 
 

ist es als offenkundig anzusehen, das dieses Gesetz, das Rechtsberatungsgesetz von 1935, 
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gleich zwei Mal durch Gesetz erloschen ist , sowie dadurch spätestens aber seit 
Dezember 1946 als nichtig anzusehen ist.�
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Militärregierung – Deutschland 
Kontrollgebiet des 0bersten Befehlshabers  

Gesetz Nr. 52  
Sperre und Beaufsichtigung von Vermögen 

Artikel l — Arten von Vermögen  
1. Vermögen, das direkt oder indirekt, ganz oder teilweise im Eigentum oder unter der Kontrolle der 
folgenden Personen steht, unterliegt hinsichtlich Besitz und Eigentumsrecht der Beschlagnahme sowie der 
Weisung, Verwaltung und Aufsicht oder sonstigen Kontrolle der Militärregierung 
�
�
�
�
�
�
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Kontrollratsgesetz Nr. 24 
Aufhebung des Gesetzes vom 30. September 1936 

vom 29. April 1946 

in Kraft getreten am 4. Mai 1946 

für die DDR außer Wirkung gesetzt durch 
Beschluß des Ministerrats der UdSSR über die Auflösung der Hohen Kommission der 

Sowjetunion in Deutschland vom 20. September 1955 

Der Kontrollrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Das Gesetz über die Einsicht in gerichtliche öffentliche Bücher und Register vom 30. 
September 1936 (RGBl. I. Seite 853) und alle auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Bestimmungen werden hiermit aufgehoben. 

Dieses Gesetz tritt am Tage seiner Verkündung In Kraft. 

    Ausgefertigt in Berlin, den 29. April 1946. 

 
Kontrollratsgesetz Nr. 31 

Polizeibüros und -agenturen politischen Charakters 

vom 1. Juli 1946 
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in Kraft getreten am 5. Juli 1946 

für die Bundesrepublik Deutschland außer Wirkung gesetzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes Nr. A-37 der Alliierten Hohen Kommission vom 5. Mai 1955 (ABl. 

AHK S. 3268)  

für die DDR außer Wirkung gesetzt durch 
Beschluß des Ministerrats der UdSSR über die Auflösung der Hohen Kommission der 

Sowjetunion in Deutschland vom 20. September 1955 
bereits durch das Gesetz über die Bildung eines Ministeriums für Staatssicherheit vom 8. Februar 1950 (GBl. S. 

95) in der DDR faktisch außer Wirksamkeit gesetzt 

Der Kontrollrat erläßt das folgende Gesetz:  

Artikel I. Alle deutschen Polizeibüros und -agenturen, die die Überwachung oder Kontrolle 
der politischen Betätigung von Personen zum Zweck haben, werden hiermit für ganz 
Deutschland aufgelöst. 

Diese Bestimmung ist auf alle Polizeibüros und -agenturen anwendbar, die entweder 
gesetzmäßig eingesetzten deutschen Polizeistellen unterstehen oder unter die Kontrolle von 
Ortsbehörden gestellt sind. 

Artikel II. Jede Neueinrichtung sowie jede Tätigkeit von Polizeibüros oder -agenturen der in 
Artikel I näher bezeichneten Art wird hierdurch verboten. 

Artikel III. Wer einer der Bestimmungen dieses Gesetzes zuwiderhandelt, setzt sich 
strafrechtlicher Verfolgung vor einem Gericht der Militärregierung und gegebenenfalls einer 
Strafe aus, die das Gericht für angemessen erachtet. Der Versuch ist strafbar. 

Artikel IV. Jede Bestimmung der deutschen Gesetzgebung, die im Widerspruch zu diesem 
Gesetz steht. wird hierdurch aufgehoben. 

Artikel V. Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündung in Kraft . 

    Ausgefertigt in Berlin, den 1. Juli 1946 

Kontrollratsgesetz Nr. 35 
Ausgleichs- und Schiedsverfahren in Arbeitsstreitigkeiten  

vom 20. August 1946  

in Kraft getreten am 26. August 1946 

ff..................................................... 

Kontrollratsdirektive Nr. 24 
Entfernung von Nationalsozialisten und Personen, die den Bestrebungen der 

Alliierten feindlich gegenüberstehen, aus Ämtern und verantwortlichen Stellungen 
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vom 12. Januar 1946 

geändert am 16. November 1946 (ABl. S. 228, ber. S. 287) 

für die Bundesrepublik Deutschland außer Wirkung gesetzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes Nr. A-37 der Alliierten Hohen Kommission vom 5. Mai 1955 (ABl. 

AHK S. 3268)  

ff………………………. 
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Offenkundiges Beweismaterial der fehlenden Staatsgerichte: 
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Rechtsbeschwerde Auslieferungsverfahren: 
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AHK 1949 Gesetz Nr. 1 Art. 7(1) Zitat: 
„Alle deutschen staatlichen kommunalen und sonstigen Verwaltungsbehörden sind verpflichtet, das Amtsblatt 
der Alliierten Hohen Kommission zu halten und es ihrem Personal sowie der Öffentlichkeit zur Verfügung zu 
stellen.“.�
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AHK 1949 Gesetz Nr. 13 Art. 1 Zitat: 
Ohne ausdrücklich von dem Hohen Kommissar der Zone des Sitzes des betreffenden Gerichts allgemein oder in 

besonderen Fällen erteilte Genehmigung dürfen deutsche Gerichte Strafgerichtsbarkeit nicht ausüben: .... (b) 
wenn eine Person beschuldigt wird, eine strafbare Handlung begangen zu haben.“ „ 
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Kontrollratsgesetz Nr. 35 
Ausgleichs- und Schiedsverfahren in Arbeitsstreitigkeiten  

vom 20. August 1946  
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in Kraft getreten am 26. August 1946�
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Sollten Sie jedoch jetzt glauben, dass ein von dem BRD Gericht in Kopie bzw. Zweitschrift im Original 
unterschriebener „Beschluss oder Urteil“  Rechtkraft erlangen könnte, so irren Sie. Lesen Sie weiter, 
dann werden Sie verstehen warum: 
 
	
�����?&#���	
	
Feststellung des §245 ZPO (Art. 25 GG) Stillstand d er Rechtspflege 
durch Verlust des Art. 100, 101 GG im Rahmen des Vö lkerrechts 
Die Konsequenzen auf die laufende Rechtsprechung si nd, dass die Gesetze wegen 
Verstoßes gegen das Gebot der Rechtssicherheit 
ungültig und nichtig sind (BVerwGE 17, 192 = DVBl 1 964, 147)! 
 
Jedermann muss, um sein eigenes Verhalten darauf einrichten zu können, in der Lage sein, 
den räumlichen Geltungsbereich eines Gesetzes ohne weit eres feststellen zu können . Ein 
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Gesetz, das hierüber Zweifel aufkommen lässt, ist unbestimmt und deshalb wegen Verstoßes  
gegen das Gebot der Rechtssicherheit ungültig  (BVerwGE 17, 192 = DVBl 1964, 147). Es ist 
daher in der BRD nichts mehr gültig, eben der Stillstand der Rechtspflege nach §245 ZPO, 
das der Kommissar für Menschenrechte mit dem Urteil EGMR 75529/901 gegen die BRD 
erstritten hat und eine Referenz nach Art. 25 GG bildet. Recht und Gesetz ist nach Art. 20 III 
GG völkerrechtlich mit der Feststellung des fehlenden und fehlerhaften effektiv - garantierten 
Rechtsschutzes und der Rechtswegegarantie nach Art. 25 GG mit dem Urteil 75529/01 
SÜRMELI / BRD außer Kraft gesetzt worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gibt also keine unabhängigen BRD-Richter mehr, w eil sie keine örtliche, persönliche 
und tatsächliche Sachlegitimation mehr besitzen (Ar t. 100, 101 GG). 
  
Das Bundesverfassungsgericht kann also nicht wirklich und nicht wirksam nach Art. 100 GG 
im Sinne des Art. 13 EMRK von und aus dem unteren Gericht angerufen werden, weil es 
selbst den garantierten Rechtsweg wegen dem fehlenden effektiven Rechtsschutz nicht gibt. 
 
Das BRD-Rechtssystem hat sich durch Menschenrechtsv erletzungen selbst aufgelöst. 
 
Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind Bestandteil des Bundesrechts und gehen den 
Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten (Art. 1, 3, 20, 25, 100 II GG). Wenn dies so 
ist, dann dürfe es keine Beschwerde über Menschenrechtsverletzung geben. Doch wir als 
Menschenrechtsorganisation kennen die Schattenseite dieses Rechtssystems. Wenn es keine 
Menschenrechtsverletzungen geben würde, gäbe es nicht das Protokoll Nr. 14 vom 
Lenkungsausschuss des Europarats. Art. 13 EMRK in Verbindung mit Art. 25 GG garantiert 
dem Bürger eine wirksame Beschwerdemöglichkeit vor einer nationalen Behörde. 
 
„….Jede Person, die in ihren in dieser Konvention a nerkannten Rechten oder Freiheiten 
verletzt worden ist, hat das Recht, bei einer inner staatlichen Instanz eine wirksame 
Beschwerde zu erheben, auch wenn die Verletzung von  Personen begangen worden ist, 
die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben…..“. 
Deswegen ist das Bundesverfassungsgericht keine wirksame Beschwerdemöglichkeit nach 
Art. 6, 13 EMRK, wenn es sogar selbst und öffentlich erklärt, 
„...Selbst wenn die Gestaltung des Verfahrens, die Feststellung und Würdigung des 
Sachverhalts, die Auslegung eines Gesetzes oder sei ne Anwendung auf den einzelnen 
Fall Fehler aufweisen sollten, bedeutet dies für si ch allein nicht schon eine 
Grundrechtsverletzung…..“. 
Beweis: Merkblatt zur Bundesverfassungsbeschwerde 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/organisation/vb_merkblatt.html 
Somit können die unteren Gerichte ohne Verfassungsk ontrolle machen was sie wollen. 
Danach ist Art. 20 III GG nicht mehr in Kraft, weil die Politik und die Verwaltung nicht die 3 
Säulen der Gewaltentrennung darstellen können. Der BRD-Staat ist somit handlungsunfähig!�
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In einfachen Worten übersetzt heißt das: 
 
Die sog. „Bundesrepublik Deutschland“ ist kein rech twirksamer Rechtstaat!  
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Gesetze der vermeintlichen Bundesrepublik Deutschland  
jetzt laut eigener Veröffentlichung ganz ohne Geltungsbereich 

endgültig ungültig!   
�

In den  Einführungsgesetzen des GVG, der StPO und ZPO sind seit Ende April 200 6 tatsächlich 

die Paragraphen mit dem Geltungsbereich ersatzlos a ufgehoben worden. Beweise und dort 

weitere Links zu weiteren Beweisen: 

 
http://www.dejure.org/gesetze/EGGVG/1.html  + http://bundesrecht.juris.de/gvgeg/   
 
http://www.dejure.org/gesetze/EGStPO/1.html  + http://bundesrecht.juris.de/stpoeg/   
 
http://www.dejure.org/gesetze/EGZPO/1.html  + http://bundesrecht.juris.de/zpoeg/   
 
 
Die Aufhebung des Geltungsbereichs wird so begründet:  
"Vorschrift aufgehoben durch das Erste Gesetz über d ie Bereinigung von Bundesrecht im 
Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Ju stiz vom 19.4.2006"  
 
Der aufgehobene § 1 der StPO lautete bis April 2006: 
§ 1 Die Strafprozessordnung tritt im ganzen Umfang des Reichs gleichzeitig mit dem 
Gerichtsverfassungsgesetz in Kraft.  
Bereits dieser Geltungsbereich war seit 1945 unklar, weil seit 1945 nur die Grenzen von 1937  
(alliierte Rechtauffassung) oder von 1939 (Rechtauffassung von Völker-/Kriegsrecht: Grenzen zu  
Beginn des Krieges sind gültig) gemeint sein konnten, was u. a. bzgl. seit 1945 unter polnische 
Verwaltung gestellte Reichsprovinzen unplausibel ist.  
Daraus folgt: Die Abschaffung des Geltungsbereichs dieser BRD-Gesetzbücher, z. b. des  
Gerichtsverfassungsgesetzes, der Strafprozessordnung/des Strafgesetzbuchs und der  
Zivilprozessordnung/des Zivilgesetzbuchs, welche 1990 mit der Abschaffung des Geltungsbereichs  
des Art. 23 des Grundgesetzes a. F. für die sog. „BRD“ begonnen und jetzt vollendet wurde, beweist 
seit April 2006 mit Bekanntgabe im Bundesgesetzblatt, dass die Justiz der sog. „BRD“ seit Mai 2006 
nur noch für Personen zuständig ist, die bei den örtlichen „BRD – Gerichten“ beantragt und bewilligt 
bekommen haben, sich der „Herrschaftsgewalt der Gerichtsbarkeit der Bundesrepublik Deutschland“ 
unterwerfen zu dürfen.  

Zu beachten:  

Die Konsequenzen der laufenden  „BRD – Rechtsprechung“ sind, dass die sog. „Gesetze der BRD“  
wegen Verstoßes gegen das Gebot der Rechtssicherheit ungültig und nichtig sind (BVerwGE 17, 
192 = DVBl 1964,  
147)!  
Jedermann muss in der Lage sein, den räumlichen Gel tungsbereich eines 
Gesetzes ohne weiteres feststellen zu können, um se in Verhalten entsprechend 
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darauf einzurichten. Ein Gesetz, das hierüber Zweif el aufkommen lässt, ist 
unbestimmt und deshalb wegen Verstoßes gegen das Ge bot der 
Rechtsicherheit ungültig (vergl. z.B. BVerwGE 17, 1 92 = DVBl 1964, 147).  
 
 
Hierbei hat der Normgeber überdies zu beachten, dass sich eine derartige Norm in aller Regel 
nicht an einen fachlich qualifizierten Personenkreis wendet, er mithin nicht davon ausgehen 
kann, Jedermann könne Karten oder Texte mit überwiegend juristischem Inhalt hinreichend verstehen. 
 
Beachten Sie besonders Artikel 56 
Aufhebung des Einführungsgesetzes zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (454-2) 
Das Einführungsgesetz zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten vom 24. Mai 1968  
(BGBl. I S. 503), zuletzt geändert durch Artikel 25 des Gesetzes vom 13. Dezember 2001 
(BGBl. I S. 3574), wird aufgehoben. 
 
 

Zum Beweis der „gerichtsbekannten“ Tatsache verweis e ich auf das „Bundesgesetzblatt“ Teil I 

Nr. 18, veröffentlicht am 24.4.2006. Mit dem „BGBl“  Teil I Nr. 18, vom 19. April 2006. Laut BGBl. 

wird in Artikel 67 der Geltungsbereich der StPO dur ch Streichung des Geltungsbereiches im 

StPOEG gestrichen und über „Art. 25 GG für die BRD“  (vgl. Völkerrecht: [kein Gesetz ohne 

gültigen Geltungsbereich]) ist somit die StPO zum g leichen Datum erloschen. Damit sind 

sämtliche Zwangsmaßnahmen der BRD Gerichte gegen me inen Mandanten rechtwidrig. 

Ohne die StPO keine Zwangsmaßnahmen! 

Vgl. „BGBL.“ S. 876 Jahrgang 2006 Teil I Nr. 18, au sgegeben zu Bonn am 24. April 2006:“ 
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Daraus folgt: Keine Zwangsmaßnahmen ohne StPO! 

Zudem wird auf  „Urteil des Bundesverwaltungsgerich ts 17,192“  hingewiesen, aus dem klar 

hervorgeht, dass Verordnungen und Gesetze, die kein en Geltungsbereich haben, rechtungültig  

sind und derartige berührende „Verfahren“ aus dem G runde der Rechtsicherheit einzustellen 

sind. 

Für den Fall, dass das „Gericht“ der offenkundigen Rechttatsache nicht folgt, wird ein 

Gutachten durch einen von der „Zentralverwaltung für das Ver einigte Wirtschaftsgebiet“ (vgl. 

„Artikel 133 GG für die BRD“ ) unabhängigen Völkerr echtler  beantragt.  

 

II) Forderung nach Beweisantrag (ZPO) 

Zum Beweis der „gerichtsbekannten“ Tatsache, dass  ein rechtmäßiges Verfahren nach ZPO nicht 

möglich ist, verweise ich auf das „Bundesgesetzblatt“ Teil I Nr . 18, veröffentlicht am 24.4.2006. 

Laut  „BGBl“ Teil I Nr. 18 vom 19. April 2006 wird in „Artikel 49 GG für die BRD“ der 

Geltungsbereich sowie Rechtwirksamkeit das Inkraftt reten der  ZPO durch Streichung des § 1 

im  ZPOEG gelöscht. Mithin ist die ZPO im Bereich d er Rechtnachfolge der Zentralverwaltung 

für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet (vgl. „Art. 13 3 GG für die BRD“ ) nicht in Kraft  

Ohne die ZPO ist kein rechtwirksames Zivilverfahren in „Deutschland“ möglich!  

Vgl. S.876 „Bundesgesetzblatt“ Jahrgang 2006 Teil I  Nr. 18, ausgegeben zu Bonn am 24. April 

2006:“ 

 

 

- StPOEG - Datum: 1. Februar 1877  

Fundstelle: RGBl 1877, 346  
Textnachweis Geltung ab: 1. 1.1977  
(+++ Stand: Zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 12. 8.2005 I 2360 +++)  
StPOEG Eingangsformel:  
Wir ... verordnen im Namen des Deutschen Reichs, na ch erfolgter  
Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags, was f olgt:  
StPOEG § 1  
Die Strafprozeßordnung tritt im ganzen Umfang des R eichs  
gleichzeitig mit dem  
Gerichtsverfassungsgesetz in Kraft.  
StPOEG § 5  
(1) Die prozeßrechtlichen Vorschriften der Reichsge setze werden  
durch die Strafprozeßordnung nicht berührt.  
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Daraus folgt:   Kein  ZIVILVERFAHREN  ohne ZPO in „Deutschland“ 

 

 

Zudem wird auf „Urteil des Bundesverwaltungsgericht s 17,192“ 
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hingewiesen, aus dem klar hervorgeht, dass Verordnu ngen und Gesetze, die keinen 

Geltungsbereich haben, rechtsungültig  sind und derartige berührende Verfahren aus dem 

Grunde der Rechtsicherheit einzustellen sind. 

 
Weitere Facten 
 
 

1. Das Einführungsgesetz zum BGB [BGBEG] in Art. 5 [Personenstatut] Abs. 1 lautet: 
„…Ist die Person auch DEUTSCHER, so geht diese Rech tstellung vor.“ 

 
2. Die Definition: DEUTSCHER findet man z.B. im „BG Bl“ Teil III (102-1): 
      Dort heißt es: „DEUTSCHER ist, wer die unmitt elbare Reichszugehörigkeit besitzt.“ 
 

Daraus ist offenkundig zu entnehmen, dass die Reich srechtliche Rechtstellung für die Person 
meines Mandanten unabdingbar anzuwenden ist. 
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(1)     Dieses Grundgesetz gilt zunächst im Gebiete der Länder Baden, Bayern, Bremen, Groß-
Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern. 

(2)     In anderen Teilen Deutschlands ist es nach deren Beitritt in Kraft zu setzen. 
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-Auszug- 

In seiner Antwort vom 6. August 1945 gab der Chef der Justizabteilung, Kuhn, der Meinung Ausdruck, dass Deutschland 
auch nach der Besetzung durch die Alliierten den Staatscharakter grundsätzlich beibehalten habe; zu diesem Ergebnis führe 
namentlich die Erwägung, dass eine Annexion nicht vorliege. 

Der heute in Deutschland herrschende Zustand kommt nun am ehesten einer Art treuhänderischen Verwaltung der deutschen 
Staatsgewalt durch die Besatzungsmächte gleich; es kann auch gesagt werden, der deutsche Staat sei zwar rechts- aber nicht 
handlungsfähig und bedürfe deshalb eines Vertreters.  
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